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allgemeinen Ausrichtung auf der Tagung des Rates (Justiz und Inneres) am 8. Juni 2017 erstellt

wurde.

9545/2/17 REV 2

kwi/HAL/ar 1
LIMITE DE



ANLAGE

VERORDNUNG DES RATES
zur Durchfithrung einer Verstirkten Zusammenarbeit zur Errichtung der

Europiischen Staatsanwaltschaft
DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag liber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf
Artikel 86,

auf Vorschlag der Europédischen Kommission,
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

gestiitzt auf die Mitteilung Belgiens, Bulgariens, Deutschlands, Finnlands, Frankreichs,
Griechenlands, Kroatiens, Litauens, Luxemburgs, Portugals, Ruméniens, der Slowakei, Sloweniens,
Spaniens, der Tschechischen Republik und Zyperns, mit der sie dem Européischen Parlament, dem
Rat und der Kommission am 3. April 2017 mitteilt haben, dass sie eine Verstirkte Zusammenarbeit

auf der Grundlage des Verordnungsentwurfs begriinden mochten,
nach Zustimmung des Europdischen Parlaments,

gemdil einem besonderen Gesetzgebungsverfahren,

in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1) Die Européische Union hat sich die Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts zum Ziel gesetzt.

(2) Die Moglichkeit der Errichtung der Europédischen Staatsanwaltschaft ist im Vertrag tiber die
Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) im Rahmen des Titels iiber den Raum der Freiheit,

der Sicherheit und des Rechts vorgesehen.

9545/2/17 REV 2 kwi/HAL/ar 2
ANLAGE DG D 2B LIMITE DE



(3) Sowohl die Union als auch ihre Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die finanziellen Interessen der
Union vor Straftaten zu schiitzen, die jedes Jahr einen betrdchtlichen finanziellen Schaden ver-
ursachen. Diese Straftaten werden jedoch von den nationalen Strafrechtsbehdrden derzeit nicht

immer in ausreichendem MafBe untersucht und strafrechtlich verfolgt.

(3a) Die Kommission hat am 17. Juli 2013 einen Vorschlag fiir eine Verordnung des Rates zur

Errichtung der Europidischen Staatsanwaltschaft angenommen.

(3b) Auf seiner Tagung vom 7. Februar 2017 hat der Rat festgestellt, dass iiber den Verordnungs-

entwurf keine Einstimmigkeit bestand".

(3c) Gemal Artikel 86 Absatz 1 Unterabsatz 2 AEUV hat eine Gruppe von siebzehn Mitglied-
staaten mit Schreiben vom 14. Februar 2017 beantragt, den Europdischen Rat mit dem Ver-

ordnungsentwurf zu befassen.

(3d) Der Européische Rat hat am 9. Méarz 2017 tiber den Verordnungsentwurf beraten und
festgestellt, dass im Sinne des Artikels 86 Absatz 1 Anfang des Unterabsatzes 3 AEUV kein

Einvernehmen erzielt wurde.

(3e) Am 3. April 2017 haben Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Kroatien, Litauen, Luxemburg, Portugal, Ruménien, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die
Tschechische Republik und Zypern dem Européischen Parlament, dem Rat und der Kommission
mitgeteilt, dass sie eine Verstirkte Zusammenarbeit zur Errichtung der Européischen Staats-
anwaltschaft begriinden mochten. Daher gilt gemdl3 Artikel 86 Absatz 1 Unterabsatz 3 AEUV die
Ermichtigung zu einer Verstarkten Zusammenarbeit nach Artikel 20 Absatz 2 EUV und Artikel 329
Absatz 1 AEUV als erteilt und finden die Bestimmungen {iber die Verstirkte Zusammenarbeit ab
dem 3. April 2017 Anwendung. AuBBerdem haben mit Schreiben vom 19. April bzw. 1. Juni 2017
Lettland und Estland den Wunsch bekundet, sich an der Durchfiihrung der Verstérkten Zusammen-

arbeit zu beteiligen.

! Ratsdokument 5766/17.
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(3f) Nach Artikel 328 Absatz 1 AEUV steht eine Verstirkte Zusammenarbeit bei ihrer Begriindung
allen Mitgliedstaaten der Europdischen Union offen. Dies gilt auch zu jedem anderen Zeitpunkt,
auch fiir eine bestehende Verstirkte Zusammenarbeit, sofern sie die in diesem Rahmen bereits
erlassenen Rechtsakte beachten. Die Kommission und die Mitgliedstaaten, die an der Verstarkten
Zusammenarbeit zur Errichtung der Européischen Staatsanwaltschaft teilnehmen (im Folgenden
"Mitgliedstaaten") sollten fiir die Teilnahme moglichst vieler Mitgliedstaaten der Europdischen
Union werben. Diese Verordnung sollte in allen ihren Teilen verbindlich sein und unmittelbar nur
in den Mitgliedstaaten gelten, die an der Verstirkten Zusammenarbeit zur Errichtung der
Europiischen Staatsanwaltschaft oder kraft eines Beschlusses gemidf3 Artikel 331 Absatz 1
Unterabsatz 2 oder 3 AEUV daran teilnehmen.

(4) Gemal Artikel 86 AEUV sollte die Europiische Staatsanwaltschaft von Eurojust aus eingesetzt
werden. Dies bedeutet, dass mit dieser Verordnung eine enge Beziehung zwischen ihnen geschaffen

werden sollte, die sich auf gegenseitige Zusammenarbeit stiitzt.

(5) Laut AEUV ist der sachliche Zusténdigkeitsbereich der Europdischen Staatsanwaltschaft in
Ubereinstimmung mit dieser Verordnung auf Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der
Union beschriankt. Die Aufgaben der Europédischen Staatsanwaltschaft sollten daher in der straf-
rechtlichen Untersuchung und Verfolgung sowie der Anklageerhebung in Bezug auf Personen
bestehen, die Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union im Sinne der Richtlinie
2017/xx/EU des Europdischen Parlaments und des Rates und untrennbar damit verbundene
Straftaten begangen haben. Fiir eine Ausdehnung ihrer Zustdandigkeit auf schwere Straftaten mit
grenziiberschreitender Dimension ist ein einstimmiger Beschluss des Europdischen Rates

erforderlich.

(6) Im Einklang mit dem Subsidiaritétsprinzip ldsst sich die Bekdmpfung von Straftaten zum
Nachteil der finanziellen Interessen der Union in Anbetracht ihres Umfangs und ihrer Wirkungen
besser auf Unionsebene verwirklichen. In der jetzigen Situation, in der Straftaten zum Nachteil der
finanziellen Interessen der Union ausschlieflich von den Behdrden der Mitgliedstaaten der
Européischen Union strafrechtlich verfolgt werden, 14sst sich dieses Ziel nicht immer
zufriedenstellend erreichen. Da das Ziel dieser Verordnung, ndmlich die bessere Bekdmpfung von

Straftaten in Bezug auf die finanziellen Interessen der Union durch die Errichtung
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der Europdischen Staatsanwaltschaft, wegen der Zersplitterung der nationalen Strafverfolgungs-
malBnahmen im Bereich von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union von
deren Mitgliedstaaten allein nicht verwirklicht werden kann und sich daher besser auf Unionsebene
erreichen ldsst, indem der Europdischen Staatsanwaltschaft die Zustindigkeit fiir die Verfolgung
dieser Straftaten libertragen wird, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 Absatz 3 EUV

niedergelegten Subsidiaritétsprinzip titig werden.

(7) In dieser Verordnung ist ein System der geteilten Zustédndigkeit zwischen der Europdischen
Staatsanwaltschaft und den nationalen Behorden bei der Bekdmpfung von Straftaten zum Nachteil
der finanziellen Interessen der Union vorgesehen, das sich auf das Evokationsrecht der

Europdischen Staatsanwaltschaft stiitzt.

(8) Entsprechend dem in Artikel 5 Absatz 4 EUV niedergelegten Grundsatz der Verhéltnis-
méiBigkeit geht diese Verordnung nicht iiber das fiir die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maf3
hinaus und gewéhrleistet, dass ihre Auswirkungen auf die Rechtsordnungen und die institutionellen

Strukturen der Mitgliedstaaten so gering wie mdglich gehalten werden.

(9) Im Sinne des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit sollten die Europdische Staatsanwalt-
schaft und die zustidndigen nationalen Behorden einander unterstiitzen und unterrichten, damit die
Straftaten, die in die Zusténdigkeit der Europiischen Staatsanwaltschaft fallen, wirksam bekampft

werden konnen.

(10) Diese Verordnung lisst die nationalen Systeme der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Art und

Weise, wie strafrechtliche Ermittlungen organisiert werden, unberiihrt.

(11) Da der Européischen Staatsanwaltschaft Ermittlungs- und Strafverfolgungsbefugnisse zu
ibertragen sind, sollte ihre Unabhéngigkeit und ihre Rechenschaftspflicht gegeniiber den Organen

der Union durch institutionelle Garantien gewéhrleistet werden.

(12) Die Européische Staatsanwaltschaft sollte im Interesse der Union insgesamt handeln und
Weisungen von Personen auflerhalb der Europdischen Staatsanwaltschaft weder einholen noch

entgegennehmen.
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(13) Die strenge Rechenschaftspflicht ergéinzt die Unabhéingigkeit und die Befugnisse, die der
Européischen Staatsanwaltschaft durch diese Verordnung verliechen werden. Der Europdische
Generalstaatsanwalt ist fiir die Erfiillung seiner Pflichten als Leiter der Européischen Staats-
anwaltschaft uneingeschrénkt rechenschaftspflichtig und trigt als solcher gegeniiber dem
Europiischen Parlament, dem Rat und der Kommission die institutionelle Gesamtverantwortung fiir
die allgemeine Tétigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft. Jedes dieser Organe kann daher beim
Gerichtshof der Europdischen Union unter bestimmten Umsténden, einschlieBlich im Falle
schwerer Verfehlungen, seine Entlassung beantragen. Dasselbe Verfahren sollte bei der Entlassung

von Europiischen Staatsanwilten zur Anwendung kommen.

(14) Die Européische Staatsanwaltschaft sollte einen Jahresbericht {iber ihre allgemeine Tatigkeit
verdffentlichen, der zumindest statistische Daten zur Arbeit der Européischen Staatsanwaltschaft

enthalten sollte.

(15) Die Organisationsstruktur der Europdischen Staatsanwaltschaft sollte eine schnelle und
effiziente Beschlussfassung in Bezug auf die Durchfiihrung strafrechtlicher Ermittlungen und von
Strafverfolgungsmafnahmen ermoglichen, unabhéngig davon, ob ein oder mehrere Mitgliedstaaten
betroffen sind. Ferner sollte die Struktur sicherstellen, dass alle nationalen Rechtsordnungen und
-traditionen der Mitgliedstaaten in der Européischen Staatsanwaltschaft vertreten sind und dass
Staatsanwilte, die Kenntnisse iiber die einzelnen Rechtsordnungen besitzen, Ermittlungen und

Strafverfolgungsmafnahmen grundsétzlich in ihren jeweiligen Mitgliedstaaten durchfiihren.

(16) Zu diesem Zweck sollte die Europdische Staatsanwaltschaft eine unteilbare Einrichtung der
Union sein, die als eine einheitliche Staatsanwaltschaft handelt. Die zentrale Ebene besteht aus dem
Europiischen Generalstaatsanwalt, der der Leiter der Europdischen Staatsanwaltschaft insgesamt
und der Leiter des Kollegiums Européischer Staatsanwiélte ist, den Stindigen Kammern und den
Européischen Staatsanwélten. Die dezentrale Ebene besteht aus den Delegierten Europdischen

Staatsanwilten, die in den Mitgliedstaaten angesiedelt sind.

(17) Um die Kohérenz ihres Handelns und damit einen einheitlichen Schutz der finanziellen
Interessen der Union zu gewiéhrleisten, sollte die Européische Staatsanwaltschaft dariiber hinaus
durch ihre Organisationsstruktur und ihren internen Entscheidungsprozess der zentralen
Europdischen Staatsanwaltschaft ermoglichen, alle Ermittlungen und Strafverfolgungsmafinahmen,
die von den Delegierten Européischen Staatsanwélten durchgefiihrt werden, zu iiberwachen, zu

leiten und zu beaufsichtigen.
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(18) Die in dieser Verordnung verwendeten Begriffe "allgemeine Aufsicht", "iiberwachen und
leiten" und "Aufsicht" beschreiben unterschiedliche Kontrollmanahmen, die von der Européischen
Staatsanwaltschaft ausgeiibt werden. "Allgemeine Aufsicht" sollte die allgemeine Verwaltung der
Tétigkeit der Européischen Staatsanwaltschaft, in deren Rahmen Anweisungen nur zu Angelegen-
heiten gegeben werden, die fiir die Européische Staatsanwaltschaft von iibergreifender Bedeutung
sind, bezeichnen. "Uberwachen und leiten" sollte die Befugnisse, einzelne Ermittlungen und
StrafverfolgungsmaBnahmen zu iiberwachen und zu leiten, bezeichnen. "Aufsicht" sollte eine
engere und durchgingige Aufsicht iiber die Ermittlungen und Strafverfolgungsmafnahmen
bezeichnen; dazu gehort, dass jederzeit eingegriffen und Anweisungen zu Ermittlungen und

Strafverfolgungsangelegenheiten erteilt werden kénnen.

(19) Das Kollegium sollte iiber strategische Fragen, einschlieBlich hinsichtlich der Festlegung der
Prioritdten und der Ermittlungs- und Strafverfolgungspolitik der Européischen Staatsanwaltschaft,
sowie Uber allgemeine Fragen entscheiden, die sich aus Einzelféllen ergeben, z. B. hinsichtlich der
Anwendung dieser Verordnung, der ordnungsgeméafen Umsetzung der Ermittlungs- und
Strafverfolgungspolitik der Européischen Staatsanwaltschaft oder hinsichtlich Grundsatzfragen oder
Fragen von erheblicher Bedeutung in Bezug auf die Entwicklung einer konsistenten Ermittlungs-
und Strafverfolgungspolitik der Européischen Staatsanwaltschaft. Entscheidungen des Kollegiums
tiber allgemeine Fragen sollten die Ermittlungs- und Strafverfolgungspflicht gemaf3 dieser
Verordnung und gemédl nationalem Recht unberiihrt lassen. Das Kollegium sollte sich nach Kréften
bemiihen, Entscheidungen im Konsens zu treffen. Kann kein Konsens erzielt werden, so sollten

Entscheidungen durch Abstimmung getroffen werden.

(20) Die Stindigen Kammern sollten Ermittlungen iiberwachen und leiten und die Kohérenz der
Tatigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft gewéhrleisten. Die Zusammensetzung der Stindigen
Kammern sollte im Einklang mit der Geschéftsordnung festgelegt werden, worin unter anderem
gestattet werden sollte, dass ein Europédischer Staatsanwalt Mitglied mehr als einer Stindigen
Kammer ist, sofern sich dies als zweckméBig erweist, um eine moglichst ausgewogene Arbeits-

belastung der einzelnen Europdischen Staatsanwiélte sicherzustellen.

(21) Den Vorsitz der Stindigen Kammern sollte der Européische Generalstaatsanwalt, einer seiner
Stellvertreter oder ein Europdischer Staatsanwalt im Einklang mit den in der Geschiftsordnung

niedergelegten Grundsétzen fiihren.

(22) Die Zuteilung der Verfahren auf die Stindigen Kammern sollte nach dem Zufallsprinzip
erfolgen, um eine moglichst ausgewogene Verteilung der Arbeitsbelastung sicherzustellen.
Abweichungen von diesem Prinzip sollten auf Beschluss des Europédischen Generalstaatsanwalts
mdglich sein, um ein ordnungsgeméfBes und wirksames Funktionieren der Européischen

Staatsanwaltschaft zu gewéhrleisten.
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(24) Von jedem Mitgliedstaat sollte ein Europdischer Staatsanwalt fiir das Kollegium ernannt
werden. Grundsitzlich sollten die Europdischen Staatsanwilte im Auftrag der zusténdigen
Stindigen Kammer die Ermittlungen und StrafverfolgungsmaBnahmen beaufsichtigen, fiir die die
Delegierten Européischen Staatsanwilte in ihrem Herkunftsmitgliedstaat zusténdig sind. Sie sollten
als Verbindungsstelle zwischen der zentralen Europdischen Staatsanwaltschaft und der dezentralen
Ebene in ihren Mitgliedstaaten fungieren und so die Funktionsweise der Europdischen Staats-
anwaltschaft als einer einheitlichen Staatsanwaltschaft erleichtern. Der Aufsicht fithrende
Europiische Staatsanwalt sollte auerdem priifen, ob alle Anweisungen im Einklang mit dem
nationalen Recht stehen, und die Stindige Kammer dariiber unterrichten, falls dies nicht der Fall

sein sollte.

(24a) Im Falle hoher Arbeitsbelastung aufgrund der groen Zahl an Ermittlungen und Straf-
verfolgungsmafBnahmen in einem bestimmten Mitgliedstaat sollte ein Europdischer Staatsanwalt die
Moglichkeit haben zu beantragen, dass ausnahmsweise anderen Europdischen Staatsanwilten die
Aufsicht tiber bestimmte Ermittlungen und StrafverfolgungsmaBBnahmen in seinem Herkunfts-
mitgliedstaat zugewiesen werden kann. Die Entscheidung dariiber sollte vom Europdischen
Generalstaatsanwalt mit Zustimmung des Europdischen Staatsanwalts, der die betreffenden Félle
iibernehmen wiirde, getroffen werden. Die Kriterien fiir derartige Entscheidungen sollten in der
Geschiftsordnung festgelegt werden; zu diesen Kriterien sollte gehoren, dass der Européische
Staatsanwalt, der die Fille tibernimmt, ausreichende Kenntnisse der Sprache und der

Rechtsordnung des betreffenden Mitgliedstaats besitzt.

(25) Die Ermittlungen der Européischen Staatsanwaltschaft sollten in der Regel von den Dele-
gierten Europdischen Staatsanwilten in den Mitgliedstaaten durchgefiihrt werden. Sie sollten
hierbei gemal} dieser Verordnung bzw. in Angelegenheiten, die nicht unter diese Verordnung fallen,
gemil nationalem Recht handeln. Die Delegierten Europidischen Staatsanwilte sollten ihre Auf-
gaben unter Aufsicht des Aufsicht fithrenden Européischen Staatsanwalts und unter der Leitung und
Anweisung der zustdndigen Stdndigen Kammer ausfiihren. Ist nach nationalem Recht eines
Mitgliedstaats die interne Uberpriifung bestimmter Handlungen innerhalb der Struktur der
nationalen Staatsanwaltschaft vorgesehen, so sollte im Einklang mit der Geschéftsordnung die
Uberpriifung solcher vom Delegierten Europiischen Staatsanwalt getroffenen Entscheidungen unter
die Aufsichtsbefugnis des Aufsicht filhrenden Européischen Staatsanwalts fallen. In diesen Fillen
sollten die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sein, eine Uberpriifung durch nationale Gerichte
vorzusehen; Artikel 19 des Vertrags iiber die Europdische Union und Artikel 47 der Charta der

Grundrechte der Européischen Union bleiben hiervon unberiihrt.
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(26) Die Aufgaben der Staatsanwaltschaft vor den zustandigen Gerichten gelten bis zum Abschluss
des Verfahrens, worunter die endgiiltige Kldrung der Frage zu verstehen ist, ob der Verdéchtige
oder Beschuldigte die Straftat begangen hat, gegebenenfalls einschlieBlich der Festlegung des
Strafmalles und der abschlieBenden Entscheidung iiber alle verfiigbaren Rechtshandlungen oder
Rechtsbehelfe, bis dieser Beschluss rechtskréftig ist.

(27) Die Delegierten Europdischen Staatsanwilte sollten ein fester Bestandteil der Europédischen
Staatsanwaltschaft sein; als solche sollten sie daher bei der Ermittlung und Verfolgung von
Straftaten, die in die Zustédndigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft fallen, ausschlieBlich im
Auftrag und im Namen der Européischen Staatsanwaltschaft im Hoheitsgebiet ihres jeweiligen
Mitgliedstaats handeln. Dies erfordert, dass ihnen im Rahmen dieser Verordnung ein funktional und
rechtlich unabhéngiger Status gewihrt wird, der sich von einem Status nach nationalem Recht

unterscheidet.

(28) Ungeachtet ihres besonderen Status im Rahmen dieser Verordnung sollten Delegierte
Europiische Staatsanwilte wihrend ihrer Amtszeit ferner Mitglieder der Staatsanwaltschaft ihres
Mitgliedstaats, d. h. Staatsanwalt oder Mitglied der Richterschaft, sein; von ihren Mitgliedstaaten

sollten ihnen zumindest die gleichen Befugnisse wie nationalen Staatsanwilten zuerkannt werden.

(29) Die Delegierten Européischen Staatsanwiélte sollten an Anweisungen der Standigen Kammern
und der Européischen Staatsanwilte gebunden sein. Sollte ein Delegierter Européischer Staats-
anwalt der Auffassung sein, dass er zur Ausfiihrung der Anweisung Maflnahmen treffen miisste, die
nicht im Einklang mit dem nationalen Recht stehen, so sollte er um eine Uberpriifung der

Entscheidung durch den Europdischen Generalstaatsanwalt bitten.

(30) Der mit einem Verfahren betraute Delegierte Europdische Staatsanwalt sollte den Aufsicht
fiihrenden Européischen Staatsanwalt und die zustdndige Stindige Kammer von allen wesentlichen
Entwicklungen des Falles, wie z. B. die Durchfiihrung von ErmittlungsmaBnahmen oder Ande-

rungen auf der Liste verddchtiger Personen, unterrichten.
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(31) Die Stindigen Kammern sollten ihre Entscheidungsbefugnisse in spezifischen Phasen der
Verfahren der Européischen Staatsanwaltschaft ausiiben, damit eine gemeinsame Ermittlungs- und
Strafverfolgungspolitik gewéhrleistet wird. Sie sollten derartige Entscheidungen auf der Grundlage
eines vom betrauten Delegierten Europdischen Staatsanwalt vorgeschlagenen Entscheidungs-
entwurfs treffen. In Ausnahmefillen sollte die Stindige Kammer jedoch Entscheidungen ohne einen
Entscheidungsentwurf des betrauten Delegierten Européischen Staatsanwalts treffen konnen. In
derartigen Fillen kann der die Aufsicht iiber das Verfahren fiihrende Européische Staatsanwalt

einen solchen Entscheidungsentwurf vorlegen.

(32) Eine Stindige Kammer sollte in spezifischen Féllen, in denen die Straftat nicht schwerwiegend
oder das Verfahren nicht komplex ist, ihre Entscheidungsbefugnisse dem Aufsicht fiihrenden
Européischen Staatsanwalt iibertragen konnen. Bei der Bewertung der Schwere einer Straftat sollte

den Auswirkungen der Straftat auf Unionsebene Rechnung getragen werden.

(33) Ein Mechanismus zur Vertretung unter den Europdischen Staatsanwalten sollte in der
Geschiftsordnung vorgesehen werden. Der Vertretungsmechanismus sollte in Fillen angewendet
werden, in denen ein Européischer Staatsanwalt seine Aufgaben kurzzeitig nicht erfiillen kann,

beispielsweise weil er nicht anwesend ist.

(34) Dartiber hinaus sollte ein Européischer Staatsanwalt von einem der Delegierten Europdischen
Staatsanwilte seines Mitgliedstaats vertreten werden, wenn er zuriicktritt, entlassen wird oder aus
anderem Grund, beispielsweise wegen lidngerer Krankheit, aus dem Amt ausscheidet. Die Ver-
tretung sollte auf einen Zeitraum von hochstens drei Monaten beschrénkt sein. Die Moglichkeit der
Verldngerung dieses Zeitraums bis zur Ersetzung oder Riickkehr des Europdischen Staatsanwalts
sollte im Ermessen des Kollegiums liegen, soweit erforderlich unter Beriicksichtigung der Arbeits-
belastung der Européischen Staatsanwaltschaft und der Dauer der Abwesenheit. Der Delegierte
Europiische Staatsanwalt, der den Europédischen Staatsanwalt vertritt, sollte fiir die Zeit der
Vertretung von den Ermittlungen oder StrafverfolgungsmaBnahmen entbunden werden, die er als
Delegierter Europdischer Staatsanwalt oder nationaler Staatsanwalt leitet. Hinsichtlich der
Verfahren der Européischen Staatsanwaltschaft, fiir die der einen Europiischen Staatsanwalt
vertretende Delegierte Européische Staatsanwalt zustdndig ist, sollten die Neuzuweisungs-

vorschriften der Europdischen Staatsanwaltschaft gelten.

(35) Mit dem Verfahren fiir die Ernennung des Européischen Generalstaatsanwalts und der Euro-
pédischen Staatsanwilte sollte deren Unabhéngigkeit gewihrleistet werden. Ihre Legitimitit sollte
sich aus der Beteiligung der Organe der Union an dem Verfahren fiir die Ernennung herleiten. Die
Stellvertreter des Européischen Generalstaatsanwalts sollten vom Kollegium aus dem Kreis seiner

Mitglieder ernannt werden.
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(36) Ein Auswahlausschuss sollte eine Auswabhlliste der Bewerber fiir das Amt des Europdischen
Generalstaatsanwalts erstellen. Die Befugnis zur Festlegung der Regeln fiir die Tatigkeit des
Ausschusses und zur Ernennung seiner Mitglieder auf Vorschlag der Kommission sollte dem Rat
iibertragen werden. Eine solche Durchfiihrungsbefugnis wiirde die spezifischen Befugnisse, die dem
Rat nach Artikel 86 des Vertrags iibertragen sind, und die Besonderheit der Europdischen Staats-
anwaltschaft widerspiegeln, die fest in die nationalen Rechtsstrukturen eingebettet bleiben, zugleich
aber eine europdische Einrichtung sein wird. Die Européische Staatsanwaltschaft wird in Verfahren
tatig sein, in denen die meisten der librigen Akteure nationale Akteure sind, beispielsweise die
Gerichte, die Polizei und sonstige Strafverfolgungsbehdrden; der Rat hat daher ein spezifisches
Interesse daran, an dem Ernennungsverfahren eng beteiligt zu sein. Mit der Ubertragung dieser
Befugnisse auf den Rat wird aulerdem dem etwaigen sensitiven Charakter von Entscheidungs-
befugnissen mit direkten Auswirkungen auf die nationalen Justiz- und Strafverfolgungsstrukturen
angemessen Rechnung getragen. Das Europdische Parlament und der Rat sollten im gegenseitigen
Einvernehmen einen der Bewerber, die in die Auswabhlliste aufgenommen wurden, zum

Europiischen Generalstaatsanwalt ernennen.

(37) Jeder Mitgliedstaat sollte drei Kandidaten fiir das Amt eines Européischen Staatsanwalts, der
vom Rat auszuwihlen und zu ernennen ist, benennen. Damit die Kontinuitit der Arbeit des
Kollegiums gewihrleistet wird, sollte alle drei Jahre eine Neubesetzung eines Drittels der Stellen
der Europdischen Staatsanwilte stattfinden. Dem Rat sollte die Befugnis {ibertragen werden,
Ubergangsvorschriften fiir die Ernennung der Europiischen Staatsanwilte fiir die erste Amtszeit
und wihrend der ersten Amtszeit zu erlassen. Diese Durchfiihrungsbefugnis spiegelt die Befugnis
des Rates wider, die Europdischen Staatsanwélte auszuwéhlen und zu ernennen. Dies ist aulerdem
durch die Besonderheit der Europdischen Staatsanwilte, die darin besteht, dass sie mit ihrem
jeweiligen Herkunftsmitgliedstaat verbunden sind, wihrend sie zugleich Mitglieder des Kollegiums
sind, und ganz allgemein durch die Besonderheit der Europdischen Staatsanwaltschaft gerecht-
fertigt, wobei der gleichen Logik wie bei der Durchfiihrungsbefugnis des Rates zur Festlegung der
Regeln fiir die Tétigkeit des Ausschusses und zur Ernennung von dessen Mitgliedern gefolgt wird.
Der Rat sollte das geografische Spektrum der Mitgliedstaaten bei der Neubesetzung eines Drittels
der Stellen der Europdischen Staatsanwélte wihrend ihrer ersten Amtszeit beriicksichtigen.

(38) Das Verfahren fiir die Ernennung der Delegierten Européischen Staatsanwilte sollte gewéhr-
leisten, dass sie fester Bestandteil der Europdischen Staatsanwaltschaft sind, wéhrend sie auf
operativer Ebene weiterhin in ihre nationalen Rechtsordnungen und Gerichts- und Strafverfolgungs-
strukturen integriert sind. Die Mitgliedstaaten sollten Bewerber fiir die Stellen der Delegierten
Europdischen Staatsanwélte benennen, die vom Kollegium auf Vorschlag des Europédischen

Generalstaatsanwalts ernannt werden.
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(40) In jedem Mitgliedstaat sollte es zwei oder mehr Delegierte Europiische Staatsanwilte geben,
damit die reibungslose Bearbeitung der Félle der Européischen Staatsanwaltschaft gewéhrleistet
wird. Der Europiische Generalstaatsanwalt sollte in Konsultation mit jedem einzelnen Mitgliedstaat
die Anzahl der Delegierten Europdischen Staatsanwilte je Mitgliedstaat sowie die funktionale und
rdumliche Aufteilung der Zusténdigkeiten zwischen den Delegierten Europdischen Staatsanwilten
genehmigen. Bei dieser Konsultation sollte der Organisationsstruktur des nationalen Straf-
verfolgungssystems gebiihrend Rechnung getragen werden. Der Begriff der funktionalen Aufteilung
der Zustandigkeiten zwischen den Delegierten Européischen Staatsanwiélten konnte eine Aufteilung
der Aufgaben ermdglichen.

(41) Die Gesamtzahl der Delegierten Européischen Staatsanwilte in einem Mitgliedstaat kann mit
der Genehmigung des Europdischen Generalstaatsanwalts und vorbehaltlich der Obergrenze der
jéhrlichen Haushaltslinie der Europdischen Staatsanwaltschaft gedndert werden.

(42) Das Kollegium sollte fiir Disziplinarverfahren gegen Delegierte Europdische Staatsanwilte, die
gemal dieser Verordnung titig werden, zustindig sein. Da Delegierte Europdische Staatsanwiélte
aktive Mitglieder der Staatsanwaltschaft oder der Richterschaft der Mitgliedstaaten bleiben und
auch Aufgaben als nationale Staatsanwélte wahrnehmen konnen, konnen nationale Disziplinar-
vorschriften aus Griinden, die nicht mit dieser Verordnung im Zusammenhang stehen, anzuwenden
sein. In derartigen Féllen sollte jedoch der Europdische Generalstaatsanwalt aufgrund seiner
Zustiandigkeiten fiir die Verwaltung der Europdischen Staatsanwaltschaft iiber die Entlassung oder
Disziplinarmafnahme unterrichtet werden, damit die Integritdt und Unabhéngigkeit der Euro-
pdischen Staatsanwaltschaft gewahrt bleibt.

(43) Die Arbeit der Européischen Staatsanwaltschaft sollte grundsitzlich in elektronischer Form
erfolgen. Die Europdische Staatsanwaltschaft sollte ein Fallbearbeitungssystem einrichten, fiihren
und verwalten. Zu den Informationen im Fallbearbeitungssystem sollten Informationen {iber
etwaige Straftaten, die in die Zustdndigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft fallen, sowie
Informationen aus den Verfahrensakten gehoren, auch wenn sie abgeschlossen sind. Die Euro-
péische Staatsanwaltschaft sollte bei der Einrichtung des Fallbearbeitungssystems gewéhrleisten,
dass die Europdische Staatsanwaltschaft durch das System als einheitliche Staatsanwaltschaft
fungieren kann, bei der die von den Delegierten Europdischen Staatsanwélten verwalteten
Verfahrensakten der zentralen Europdischen Staatsanwaltschaft fiir die Ausiibung ihrer Ent-
scheidungs-, Uberwachungs-, Sachleitungs- und Aufsichtsaufgaben zur Verfiigung stehen.

(44) Die nationalen Behorden sollten die Europdische Staatsanwaltschaft unverziiglich tiber
Handlungen unterrichten, die eine in die Zustidndigkeit der Européischen Staatsanwaltschaft
fallende Straftat darstellen konnten. In Féllen, die nicht in die Zustdndigkeit der Europdischen
Staatsanwaltschaft fallen, sollte diese die zustdndigen nationalen Behorden iiber Sachverhalte
informieren, von denen sie Kenntnis erhalten hat und die eine Straftat darstellen konnten, wie z. B.
Falschaussagen.
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(45) Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie die nationalen Behorden
sollten der Europiischen Staatsanwaltschaft unverziiglich Informationen {iber Straftaten mitteilen,
beziiglich deren sie ihre Zustdndigkeit ausiiben konnte. Die Europédische Staatsanwaltschaft kann
auch Informationen von anderen Quellen wie privaten Parteien erhalten oder einholen. Bei der
Europdischen Staatsanwaltschaft sollte mit einem Uberpriifungsmechanismus festgestellt werden,
ob ausgehend von den erhaltenen Informationen die Voraussetzungen fiir die sachliche, territoriale

und personelle Zustindigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft erfiillt sind.

(45a) Hinweisgeber konnen der Européischen Staatsanwaltschaft neue Informationen zur Kenntnis
bringen und sie dadurch in ihrer Arbeit der strafrechtlichen Untersuchung und Verfolgung sowie
der Anklageerhebung in Bezug auf Personen, die Straftaten zum Nachteil der finanziellen
Interessen der Union begangen haben, unterstiitzen. Sie konnen jedoch aus Angst vor Vergeltung
abgeschreckt werden. Zur Erleichterung der Aufdeckung von Straftaten, die in die Zustindigkeit der
Europdischen Staatsanwaltschaft fallen, werden die Mitgliedstaaten ermutigt, im Einklang mit ihren
nationalen Rechtsvorschriften wirksame Verfahren vorzusehen, um die Meldung etwaiger Straf-
taten, die in die Zusténdigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft fallen, zu ermdglichen und den
Schutz der Personen, die diese Straftaten melden, vor Vergeltung und insbesondere vor nachteiligen
oder diskriminierenden Ma3nahmen im Beschéftigungsverhéltnis sicherzustellen. Die Europdische

Staatsanwaltschaft sollte erforderlichenfalls ihre eigenen internen Vorschriften entwickeln.

(46) Um in vollem Umfang ihre Verpflichtung zu erfiillen, die Européische Staatsanwaltschaft in
Kenntnis zu setzen, wenn der Verdacht auf eine in deren Zustiandigkeit fallende Straftat besteht,
sollten die nationalen Behdrden der Mitgliedstaaten sowie alle Organe, Einrichtungen und sonstigen
Stellen der Union die bestehenden Meldeverfahren einhalten und iiber effiziente Mechanismen fiir
eine erste Bewertung der ihnen gegeniiber gedullerten Behauptungen verfiigen. Die Organe,
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union kdnnen zu diesem Zweck das OLAF in Anspruch

nehmen.

(47) Die Behorden der Mitgliedstaaten sollten ein System schaffen, mit dem sichergestellt wird,
dass Informationen der Europdischen Staatsanwaltschaft so bald wie moglich tibermittelt werden.
Es ist Sache der Mitgliedstaaten, zu entscheiden, ob sie ein direktes oder ein zentralisiertes System

errichten.
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(48) Die Einhaltung dieser Mitteilungspflicht ist fiir das einwandfreie Funktionieren der Euro-
pdischen Staatsanwaltschaft unerlésslich und sollte weit ausgelegt werden, um zu gewéhrleisten,
dass nationale Behorden Félle mitteilen, in denen die Priifung bestimmter Kriterien nicht sofort
moglich ist (beispielsweise das Ausmal} des Schadens oder die anzuwendende Strafe). Die Euro-
péische Staatsanwaltschaft sollte auBerdem imstande sein, von den Behorden der Mitgliedstaaten im
Einzelfall Informationen iiber sonstige Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der
Union einzuholen. Dies sollte nicht so verstanden werden, dass die Européische Staatsanwaltschaft
von den Behorden der Mitgliedstaaten systematisch oder in regelméBigen Abstdnden Informationen

iber geringfiigige Delikte einholen kann.

(49) Die effiziente Ermittlung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union
und der Grundsatz "Ne bis in idem" konnen in bestimmten Fillen eine Ausdehnung der Ermitt-
lungen auf andere Straftaten nach nationalem Recht erfordern, wenn Letztere mit einer Straftat zum
Nachteil der finanziellen Interessen der Union untrennbar verbunden sind. Der Begriff "untrennbar
miteinander verbundene Straftaten" sollte im Lichte der einschldgigen Rechtsprechung ausgelegt
werden, die als relevantes Kriterium flir die Anwendung des Grundsatzes "Ne bis in idem" die
Identitédt der Sachverhalte (oder im Wesentlichen gleichartige Sachverhalte) heranzieht, was so zu
verstehen ist, dass es eine Reihe konkreter Umstidnde gibt, die zeitlich und rdumlich untrennbar

miteinander verbunden sind.

(49a) Die Europiische Staatsanwaltschaft sollte zur Ausiibung ihrer Zustdandigkeit berechtigt sein,
wenn Straftaten untrennbar miteinander verbunden sind und der Schwerpunkt gemessen an der
Schwere der betreffenden Straftat, wie sie sich in der Hochststrafe widerspiegelt, die verhdngt

werden konnte, auf der Straftat zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union liegt.

(49b) Bei untrennbar miteinander verbundenen Straftaten sollte die Européische Staatsanwaltschaft
jedoch auch dann zur Ausiibung ihrer Zusténdigkeit berechtigt sein, wenn der Schwerpunkt
gemessen am Strafmal nicht auf der Straftat zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union
liegt, die untrennbar verbundene andere Straftat jedoch als akzessorisch zu betrachten ist, da sie
lediglich Mittel zur Begehung der Straftat zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union ist,
insbesondere wenn eine derartige andere Straftat zu dem Hauptzweck begangen wurde, Voraus-
setzungen fiir die Begehung der Straftat zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union zu
schaffen, wie z. B. Straftaten, die gerade darauf ausgerichtet sind, flir die materiellen oder legalen
Mittel zu sorgen, die die Begehung der Straftat zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union

ermdglichen oder die aus dieser Straftat hervorgehenden Vorteile oder Ertrdge zu sichern.
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(50) Fiir den Begriff "Straftaten im Zusammenhang mit der Beteiligung an einer kriminellen Ver-
einigung" sollte die im nationalen Recht gemé$ dem Rahmenbeschluss 2008/841/J1 des Rates®
vorgesehene Definition mal3geblich sein, und er kann beispielsweise die Mitgliedschaft in einer

kriminellen Vereinigung oder deren Organisation und Fiihrung umfassen.

(51) Die Zustindigkeit der Européischen Staatsanwaltschaft fiir Straftaten zum Nachteil der
finanziellen Interessen der Union sollte in der Regel Vorrang gegeniiber nationalen Zustandigkeits-
anspriichen haben, damit die Europdische Staatsanwaltschaft fiir Kohédrenz sorgen und die
Ermittlungen und Strafverfolgungsmafinahmen auf Unionsebene lenken kann. Hinsichtlich dieser
Straftaten sollten die Behorden der Mitgliedstaaten nicht tétig werden, es sei denn, es miissen
EilmaBnahmen getroffen werden, bis die Européische Staatsanwaltschaft entschieden hat, ob sie

Ermittlungen fiihrt.

(51a) Bei einem konkreten Fall sollte u. a. dann davon ausgegangen werden, dass er Auswirkungen
auf Unionsebene hat, wenn es sich um eine Straftat grenziibergreifender Art und GroéBenordnung
handelt, an einer derartigen Straftat eine kriminelle Vereinigung beteiligt ist oder die besondere Art
der Straftat eine ernste Gefahr fiir die finanziellen Interessen der Union oder fiir die Glaubwiirdig-

keit ihrer Institutionen und das Vertrauen ihrer Biirger darstellen kdnnte.

(51b) Kann die Europdische Staatsanwaltschaft ihre Zustiandigkeit in einem einzelnen Fall nicht
ausiiben, da Grund zu der Annahme besteht, dass der den finanziellen Interessen der Union ent-
standene oder moglicherweise entstehende Schaden den einem anderen Opfer entstandenen oder
moglicherweise entstehenden Schaden nicht iibersteigt, sollte die Europdische Staatsanwaltschaft
dennoch in der Lage sein, ihre Zustdndigkeit auszuiiben, sofern sie besser als die Behorden des
jeweiligen Mitgliedstaats bzw. der jeweiligen Mitgliedstaaten dafiir aufgestellt ist, die Ermittlungs-
oder StrafverfolgungsmalBinahmen durchzufiihren. Die Européische Staatsanwaltschaft diirfte u. a.
dann besser dafiir aufgestellt sein, wenn es effizienter wére, bei einer Straftat aufgrund deren grenz-
iibergreifender Art und GréBenordnung die Européische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen und
Strafverfolgungsmafnahmen durchfiihren zu lassen, wenn an einer derartigen Straftat eine
kriminelle Vereinigung beteiligt ist oder eine besondere Art der Straftat eine ernste Gefahr fiir die
finanziellen Interessen der Union oder fiir die Glaubwiirdigkeit ihrer Institutionen und das
Vertrauen ihrer Biirger darstellen konnte. In einem derartigen Fall sollte die Europiische Staats-
anwaltschaft ihre Zustidndigkeit mit Zustimmung der zustandigen nationalen Behorde des
Mitgliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten ausiiben kdnnen, wenn einem oder mehreren anderen

derartigen Opfern ein Schaden entstanden ist.

2 Rahmenbeschluss 2008/841/J1 des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekdmpfung der
organisierten Kriminalitdt (ABI. L 300 vom 11.11.2008, S. 42).
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(51c) Leitet eine Justiz- oder Strafverfolgungsbehorde eines Mitgliedstaats ein Ermittlungs-
verfahren wegen einer Straftat ein und ist sie der Ansicht, dass die Européische Staatsanwaltschaft
ithre Zustandigkeit nicht ausiiben kann, so unterrichtet sie die Europdische Staatsanwaltschaft

hiervon, damit diese beurteilen kann, ob sie die Zustdndigkeit ausiiben sollte.

(52) Bei Uneinigkeit liber die Frage der Ausiibung der Zustandigkeit sollten die zustdndigen
nationalen Behorden iiber die Zustandigkeitsverteilung entscheiden. Unter dem Begriff der
zustdndigen nationalen Behorden sollten Justizbehdrden verstanden werden, die nach dem
nationalen Recht fiir die Entscheidung iiber die Zustandigkeitsverteilung zusténdig sind.

(53) Da die Europdische Staatsanwaltschaft bei nationalen Gerichten Anklage erheben soll, sollte
ihre Zustiandigkeit unter Verweis auf die strafrechtlichen Vorschriften der Mitgliedstaaten festgelegt
werden, mit denen im Wege der Umsetzung der einschldgigen Rechtsvorschriften der Union,
insbesondere der Richtlinie 2017/xx/EU, in die nationalen Rechtsordnungen Handlungen oder
Unterlassungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union unter Strafe gestellt und die

anwendbaren Sanktionen festgelegt werden.

(54) Die Europdische Staatsanwaltschaft sollte ihre Zusténdigkeit so umfassend wie mdglich
ausiiben, damit sich ihre Ermittlungen und Strafverfolgungsmafinahmen auf auerhalb der

Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten begangene Straftaten erstrecken konnen.

(55) Die Europdische Staatsanwaltschaft sollte sich bei ihren Ermittlungen und Strafverfolgungs-
mafnahmen von den Grundsitzen der VerhdltnisméBigkeit, der Unparteilichkeit und der Fairness
gegeniiber dem Verdachtigen oder Beschuldigten leiten lassen. Dies schlie3t die Verpflichtung ein,
alle Arten von Beweisen zu erheben, belastende wie entlastende, entweder von sich aus oder auf
Antrag der Verteidigung.

(56) Um Rechtssicherheit zu gewiahrleisten und Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen
der Union wirksam zu bekdmpfen, sollte die Ermittlungs- und Strafverfolgungstitigkeit der Euro-
pdischen Staatsanwaltschaft vom Grundsatz der RechtméBigkeit geleitet sein, nach dem die
Europdische Staatsanwaltschaft die Vorschriften dieser Verordnung strikt einhalten wird,
insbesondere in Bezug auf die Zusténdigkeit und ihre Ausilibung, die Einleitung von Ermittlungs-
verfahren, die Beendigung von Ermittlungen, die Verweisung eines Verfahrens, die Einstellung des

Verfahrens und vereinfachte Strafverfolgungsverfahren.
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(57) In der Regel sollte gegen einen Verdachtigen oder Beschuldigten nur ein einziges Ermittlungs-
oder Strafverfolgungsverfahren der Européischen Staatsanwaltschaft laufen, damit die Rechte der

Verteidigung am besten gewahrt werden. Wurde eine Straftat von mehreren Personen begangen, so
sollte die Europdische Staatsanwaltschaft grundsétzlich nur ein Verfahren einleiten und die Ermitt-

lungen gegen alle Verdéachtigen oder Beschuldigten gemeinsam durchfiihren.

(58) Wenn mehrere Delegierte Europdische Staatsanwiélte Ermittlungsverfahren in Bezug auf
dieselbe Straftat eingeleitet haben, sollte die Stindige Kammer diese Ermittlungsverfahren
gegebenenfalls zusammenlegen. Die Stindige Kammer kann entscheiden, die betreffenden
Verfahren nicht zusammenzulegen, oder aber entscheiden, diese Verfahren anschlieBend auf-
zuteilen, sofern dies im Interesse der Effizienz der Ermittlungen liegt — beispielsweise wenn ein
Verfahren gegen einen Verdiachtigen oder Beschuldigten zu einem fritheren Zeitpunkt abge-
schlossen werden konnte, wihrend die Verfahren gegen andere Verdédchtige oder Beschuldigte noch
fortgefiihrt werden miissten, oder wenn die Aufteilung des Verfahrens die Dauer der Unter-
suchungshaft eines der Verdichtigen verkiirzen konnte. Sind verschiedene Stdndige Kammern mit
den zusammenzulegenden Verfahren befasst, so sollte die Geschéftsordnung die geeignete
Zustandigkeit und das geeignete Verfahren bestimmen. Entscheidet die Standige Kammer, ein
Verfahren in mehrere Verfahren aufzuteilen, so sollte ihre Zustindigkeit fiir die daraus

resultierenden Verfahren beibehalten werden.

(59) Insbesondere fiir die Durchfiihrung von Zwangsmalinahmen sollte die Europdische Staats-
anwaltschaft die nationalen Behdrden einschlieflich der Polizeibehdrden in Anspruch nehmen.
Nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit sollten alle nationalen Behorden und die
zustidndigen Stellen der Union, einschlieBlich Eurojust, Europol und OLAF, die Ermittlungen und
StrafverfolgungsmaBnahmen der Europdischen Staatsanwaltschaft aktiv unterstiitzen und mit ihr
zusammenarbeiten, und zwar ab dem Zeitpunkt, zu dem der Européischen Staatsanwaltschaft eine
mutmalliche Straftat gemeldet wird, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie entscheidet, die Straf-

verfolgung einzuleiten oder anders mit der Sache zu verfahren.

(61) Fiir die wirksame Ermittlung und Strafverfolgung bei Straftaten zum Nachteil der finanziellen
Interessen der Union ist es unerlédsslich, dass die Europdische Staatsanwaltschaft Beweise erheben
und zu diesem Zweck wenigstens ein Minimum an Ermittlungsmafnahmen einsetzen kann, dabei
jedoch den Grundsatz der VerhdltnismiaBigkeit achtet. Diese Maflnahmen sollten hinsichtlich der
unter den Auftrag der Européischen Staatsanwaltschaft fallenden Straftaten zumindest in den
Fillen, in denen die Straftaten mit einer Freiheitsstrafe im Hochstmall von mindestens vier Jahren
bedroht sind, fiir die Zwecke ihrer Ermittlungen und Strafverfolgungsmalnahmen zur Verfiigung

stehen, kdnnen aber nach dem nationalen Recht Beschrinkungen unterliegen.
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(62) Zusétzlich zu dem in dieser Verordnung aufgefiihrten Minimum an Ermittlungsmafnahmen
sollten Delegierte Européische Staatsanwélte befugt sein, Mallnahmen zu beantragen oder anzu-
ordnen, die nach nationalem Recht in vergleichbaren innerstaatlichen Fallen Staatsanwélten zur
Verfiigung stehen. Die Verfligbarkeit sollte in allen Situationen gewéhrleistet sein, in denen die
angegebene ErmittlungsmalBnahme zwar existiert, aber moglicherweise Beschrankungen nach dem

nationalen Recht unterliegt.

(63) In grenziiberschreitenden Féllen sollte der betraute Delegierte Europdische Staatsanwalt
unterstiitzende Delegierte Européische Staatsanwélte heranziehen konnen, wenn in anderen
Mitgliedstaaten Maflnahmen ergriffen werden miissen. Ist eine richterliche Genehmigung fiir die
Maflnahme erforderlich, so ist eindeutig anzugeben, in welchem Mitgliedstaat die Genehmigung
eingeholt werden sollte; es sollte indes auf jeden Fall nur eine Genehmigung geben. Verweigern die
Justizbehorden schlieBlich eine Ermittlungsmafinahme, beispielsweise nachdem der Rechtsweg
ausgeschopft ist, so sollte der betraute Delegierte Europdische Staatsanwalt den Antrag oder die

Anordnung zuriickziehen.

(64) Die in dieser Verordnung vorgesehene Moglichkeit, sich auf Ubereinkiinfte iiber gegenseitige
Anerkennung oder grenziiberschreitende Zusammenarbeit zu berufen, sollte nicht die spezifischen
Bestimmungen iiber grenziiberschreitende Ermittlungen gemil dieser Verordnung ersetzen.
Vielmehr sollte sie sie ergdnzen, damit sichergestellt wird, dass eine Mallnahme, die in einem
grenziiberschreitenden Fall erforderlich ist, im nationalen Recht fiir einen rein innerstaatlichen Fall
aber nicht existiert, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der
einschligigen Ubereinkunft bei der Durchfiihrung der Ermittlungen oder der Strafverfolgung

angewandt werden kann.

(64a) Die Bestimmungen dieser Verordnung iiber die grenziiberschreitende Zusammenarbeit sollten
die bestehenden Ubereinkiinfte zur Erleichterung der grenziiberschreitenden Zusammenarbeit
zwischen nationalen Behorden, abgesehen von Strafverfolgungs- oder Justizbehorden, unberiihrt
lassen. Das Gleiche sollte flir die Zusammenarbeit nationaler Behorden auf der Grundlage des

Verwaltungsrechts gelten.

(65) Die Bestimmungen iiber die Festnahme im Ermittlungsverfahren und die grenziiberschreitende
Uberstellung sollten die spezifischen Verfahren in Mitgliedstaaten unberiihrt lassen, in denen die
anfangliche Festnahme eines Verdédchtigen oder Beschuldigten keiner richterlichen Genehmigung
bedarf.
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(66) Der betraute Delegierte Européische Staatsanwalt sollte berechtigt sein, im Zusténdigkeits-
bereich der Européischen Staatsanwaltschaft Européische Haftbefehle zu erlassen oder zu

beantragen.

(67) Die Européische Staatsanwaltschaft sollte berechtigt sein, einen Fall an die nationalen
Behorden zu verweisen, wenn sich im Ermittlungsverfahren herausstellt, dass die Straftat nicht in
die Zustindigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft fdllt. Bei einer solchen Verweisung sollten
die nach nationalem Recht bestehenden Vorrechte der nationalen Behorden, Ermittlungen

einzuleiten, fortzufithren oder einzustellen, weiterhin uneingeschrinkt gewahrt werden.

(68) Nach dieser Verordnung hat die Européische Staatsanwaltschaft die Aufgaben einer Staats-
anwaltschaft wahrzunehmen, zu denen die Entscheidung iiber die Anklageerhebung und die Wahl
des Mitgliedstaats, dessen Gerichte fiir die Entscheidung iiber die Anklage zustindig sein sollen,
gehoren. Die Entscheidung, ob gegen einen Verdédchtigen oder Beschuldigten Anklage erhoben
wird, sollte grundsitzlich von der zustdndigen Stindigen Kammer auf der Grundlage eines
Entscheidungsentwurfs des Delegierten Europdischen Staatsanwalts getroffen werden, damit eine
gemeinsame Strafverfolgungspolitik gewihrleistet ist. Die Staindige Kammer sollte befugt sein, jede
Entscheidung, einschlieBlich der Anforderung weiterer Beweismittel, binnen 21 Tagen nach Erhalt
des Entscheidungsentwurfs zu treffen, bevor sie entscheidet, Anklage zu erheben; dies gilt nicht flir
eine Entscheidung, ein Verfahren einzustellen, wenn der Delegierte Europdische Staatsanwalt

vorgeschlagen hat, Anklage zu erheben.

(69) Der Mitgliedstaat, dessen Gerichte fiir die Entscheidung iiber die Anklage zustindig sein
sollen, sollte von der zustdndigen Stindigen Kammer anhand einer Reihe in dieser Verordnung
festgelegter Kriterien ausgewéhlt werden. Die Stindige Kammer sollte ihre Entscheidung auf der
Grundlage eines Berichts und eines Entscheidungsentwurfs des betrauten Delegierten Europdischen
Staatsanwalts treffen, der der Stdndigen Kammer von dem die Aufsicht fithrenden Européischen
Staatsanwalt erforderlichenfalls zusammen mit seiner eigenen Bewertung tibermittelt wird. Der die
Aufsicht fiihrende Europdische Staatsanwalt sollte weiterhin uneingeschrénkt befugt sein, dem
Delegierten Europdischen Staatsanwalt gemal3 dieser Verordnung spezifische Anweisungen zu

erteilen.

(70) Die von der Européischen Staatsanwaltschaft vor Gericht beigebrachten Beweismittel sollten
nicht allein deshalb als unzuldssig abgelehnt werden, weil sie in einem anderen Mitgliedstaat oder
nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats erhoben wurden, sofern dabei nach Auffassung des
Prozessgerichts mit der Zulassung der Beweismittel die Fairness des Verfahrens und die
Verteidigungsrechte des Verdiachtigen oder Beschuldigten nach der Charta der Grundrechte der

Europiischen Union gewahrt sind.
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Diese Verordnung wahrt die Grundrechte und Grundsétze, die in Artikel 6 EUV und in der Charta,
insbesondere deren Titel VI, in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen im Volkerrecht und durch
internationale Ubereinkiinfte, bei denen die Union oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind,
darunter insbesondere die Europdische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten, sowie von den Verfassungen der Mitgliedstaaten anerkannt werden. Im Einklang mit
diesen Grundsétzen und unter Achtung der verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der
Mitgliedstaaten gemal3 Artikel 67 Absatz 1 AEUV darf diese Verordnung nicht in dem Sinne
ausgelegt werden, dass sie es den Gerichten verbietet, die Grundprinzipien des nationalen Rechts
hinsichtlich der Fairness des Verfahrens anzuwenden, wie sie in ihren nationalen Rechtsordnungen,

einschlieBlich des Common law, gelten.

(71) Unter Beriicksichtigung des Grundsatzes der RechtméaBigkeit sollten die Ermittlungen der

Europiischen Staatsanwaltschaft in der Regel zur Strafverfolgung vor den zustdndigen nationalen
Gerichten fithren, wenn ausreichend Beweise vorliegen und der Strafverfolgung keine rechtlichen
Griinde entgegenstehen oder wenn kein vereinfachtes Strafverfolgungsverfahren angewandt wird.

Die Griinde fiir die Einstellung eines Verfahrens sind in dieser Verordnung erschopfend festgelegt.

(72) Die nationalen Rechtssysteme sehen verschiedene Arten von vereinfachten Strafverfolgungs-
verfahren vor, bei denen ein Gericht einbezogen werden kann oder nicht, z. B. in Form von
Transaktionen mit dem Verddchtigen oder dem Beschuldigten. Falls solche Verfahren bestehen,
sollte der Delegierte Européische Staatsanwalt die Befugnis haben, diese unter den im nationalen
Recht geregelten Bedingungen und in den durch diese Verordnung vorgesehenen Situationen
anzuwenden. Zu diesen Situationen sollten Félle zdhlen, in denen der endgiiltige Schaden durch die
Straftat, nach der etwaigen Riickforderung eines Betrags in Hohe des Schadens, nicht erheblich ist.
Im Interesse einer kohdrenten und wirksamen Strafverfolgungspolitik der Europdischen Staats-
anwaltschaft sollte die zustindige Stdndige Kammer stets um ihre Zustimmung zu einem solchen
Verfahren ersucht werden. Nach der erfolgreichen Anwendung des vereinfachten Verfahrens sollte

der Fall endgiiltig beigelegt werden.
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(73) GemailB dieser Verordnung muss die Europdische Staatsanwaltschaft insbesondere das Recht
auf ein faires Verfahren, die Verteidigungsrechte und die Unschuldsvermutung, wie sie in den
Artikeln 47 und 48 der Charta verankert sind, achten. Artikel 50 der Charta, der das Recht schiitzt,
wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden (ne bis in
idem), gewéhrleistet, dass es aufgrund der Strafverfolgung durch die Europidische Staats-
anwaltschaft nicht zu einer Doppelbestrafung kommt. Die Européische Staatsanwaltschaft sollte
ihre Tétigkeit daher in vollem Einklang mit diesen Rechten ausiiben, und die Verordnung sollte

entsprechend angewandt und ausgelegt werden.

(75) Nach Artikel 82 Absatz 2 des Vertrags kann die Union Mindestvorschriften {iber die Rechte
des Einzelnen im Strafverfahren festlegen, um zu gewdhrleisten, dass die Verteidigungsrechte und
die Fairness des Verfahrens geachtet werden. Diese Mindestvorschriften wurden vom Unions-

gesetzgeber in Richtlinien liber spezifische Rechte nach und nach festgelegt.

(76) Fiir die Tatigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft sollten die Verteidigungsrechte gelten,
die in den einschldgigen Rechtsvorschriften der Union vorgesehen sind, zum Beispiel der Richtlinie
2010/64/EU, der Richtlinie 2012/13/EU*, der Richtlinie 2013/48/EU®, der Richtlinie
2016/343/EU® und der Richtlinie 2016/1919/EU’, wie sie in nationales Recht umgesetzt wurden.
Allen Verdichtigen oder Beschuldigten, gegen die die Europédische Staatsanwaltschaft ein
Ermittlungsverfahren einleitet, sollten diese Rechte ebenso wie die in nationalem Recht
vorgesehenen Rechte auf Beantragung der Benennung von Sachverstindigen oder der Anhorung
von Zeugen oder der anderweitigen Erbringung von Beweismitteln im Namen der Verteidigung

durch die Europdische Staatsanwaltschaft zugute kommen.

3 Richtlinie 2010/64/EU des Europidischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010
iiber das Recht auf Dolmetschleistungen und Ubersetzungen in Strafverfahren, ABI. L 280
vom 26.10.2010, S. 1.

4 Richtlinie 2012/13/EU des Europidischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 {iber
das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren, ABIL. L 142 vom 1.6.2012,
S. 1.

3 Richtlinie 2013/48/EU des Europidischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013

iiber das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und das Recht auf
Kommunikation bei Freiheitsentzug, ABL. L 294 vom 6.11.2013, S. 1.

6 Richtlinie (EU) 2016/343 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 9. Mérz 2016
iiber die Stirkung bestimmter Aspekte der Unschuldsvermutung und des Rechts auf
Anwesenheit in der Verhandlung in Strafverfahren, ABIL. L 65 vom 11.3.2016, S. 1.

7 Richtlinie 2016/1919/EU des Europiischen Parlaments und des Rates iiber
Prozesskostenhilfe fiir Verdidchtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sowie fiir
gesuchte Personen in Verfahren zur Vollstreckung eines Europidischen Haftbefehls, ABL.
L 297 vom 4.11.2016, S. 1
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(77) Nach Artikel 86 Absatz 3 des Vertrags kann der Unionsgesetzgeber die Regeln fiir die gericht-
liche Kontrolle der von der Europédischen Staatsanwaltschaft bei der Erfiillung ihrer Aufgaben
vorgenommenen Prozesshandlungen festlegen. Diese dem Unionsgesetzgeber gewahrte Befugnis
spiegelt die besondere Art der Aufgaben und Struktur der Europdischen Staatsanwaltschaft wider,
die sich von der aller anderen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unterscheidet und eine

besondere Regelung der gerichtlichen Kontrolle erfordert.

(78) Gemal Artikel 86 Absatz 2 des Vertrags nimmt die Européische Staatsanwaltschaft vor den
zustdandigen Gerichten der Mitgliedstaaten die Aufgaben der Staatsanwaltschaft wahr. Die Hand-
lungen, die die Europidische Staatsanwaltschaft im Laufe ihrer Ermittlungen vornimmt, stehen in
engem Zusammenhang mit einer etwaigen Strafverfolgung und entfalten somit Wirkungen in den
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. In vielen Féllen werden die Handlungen von nationalen
Strafverfolgungsbehorden auf Weisung der Europidischen Staatsanwaltschaft ausgefiihrt, mitunter
nach Einholung der Genehmigung eines nationalen Gerichts. Daher sollten Verfahrensakte der
Europiischen Staatsanwaltschaft mit Rechtswirkung gegeniiber Dritten im Einklang mit den
Anforderungen und Verfahren des nationalen Rechts der Kontrolle durch die zustindigen

nationalen Gerichte unterliegen.

Damit sollte gewihrleistet werden, dass die Verfahrensakte der Europdischen Staatsanwaltschaft,
die vor Anklageerhebung erlassen werden und Rechtswirkung gegeniiber Dritten (diese Kategorie
umfasst den Verddchtigen, das Opfer und andere betroffene Personen, deren Rechte durch solche
Akte beeintrichtigt werden konnten) entfalten sollen, der gerichtlichen Kontrolle durch nationalen
Gerichte unterliegen. Verfahrensakte, die die Wahl des Mitgliedstaats betreffen, dessen Gerichte fiir
die Entscheidung iiber die Anklage zustindig sein sollen — wobei dieser Mitgliedstaat nach den in
dieser Verordnung niedergelegten Kriterien bestimmt wird —, sollen Rechtswirkung gegeniiber
Dritten entfalten und sollten daher zumindest in der Phase des Gerichtsverfahrens der gerichtlichen

Kontrolle durch die einzelstaatlichen Gerichte unterliegen.
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Klagen vor den zusténdigen nationalen Gerichten wegen Untétigkeit der Europiischen Staats-
anwaltschaft beziehen sich auf Verfahrensakte, zu deren Erlass die Européische Staatsanwaltschaft
rechtlich verpflichtet ist und die Rechtswirkung gegeniiber Dritten entfalten sollen. Wenn nationales
Recht eine gerichtliche Kontrolle von Verfahrensakten ohne Rechtswirkung gegeniiber Dritten oder
rechtliche Schritte in Bezug auf andere Fille von Untétigkeit vorsieht, so sollte diese Verordnung
nicht in dem Sinne ausgelegt werden, dass durch sie die betreffenden Rechtsvorschriften beriihrt
werden. Aullerdem sollten die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sein, eine gerichtliche Kontrolle
von Verfahrensakten ohne Rechtswirkung gegentiber Dritten, wie etwa die Ernennung von Sach-
verstidndigen oder die Erstattung von Zeugenauslagen, durch die zustandigen nationalen Gerichte

vorzusehen.

Schlussendlich beriihren die Bestimmungen dieser Verordnung nicht die Befugnisse des nationalen

Prozessgerichts.

(79) Die RechtmafBigkeit von Verfahrensakten der Europdischen Staatsanwaltschaft mit Rechts-
wirkung gegeniiber Dritten sollte der gerichtlichen Kontrolle durch nationalen Gerichte unterliegen.
Diesbeziiglich sollte fiir wirksame Rechtsbehelfe im Einklang mit Artikel 19 Absatz 1 Unter-
absatz 2 EUV gesorgt werden. AuBBerdem diirfen — wie der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung
hervorhebt — die nationalen Verfahrensregeln, die fiir Klagen auf Schutz der vom Unionsrecht
gewihrten individuellen Rechte gelten, nicht weniger giinstig sein als diejenigen, die fiir vergleich-
bare inldndische Klagen gelten (Grundsatz der Gleichwertigkeit), und sie diirfen die Ausiibung der
durch das Unionsrecht verliehenen Rechte nicht praktisch unmoglich machen oder iberméBig
erschweren (Grundsatz der Wirksamkeit).

Die Uberpriifung der RechtmiBigkeit eines Akts durch nationale Gerichte kann auf der Grundlage
des Unionsrechts — einschlieBlich dieser Verordnung — bzw. auf der Grundlage nationalen Rechts
erfolgen, das dann anwendbar ist, wenn ein Gegenstand nicht in dieser Verordnung geregelt ist. Wie
der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung hervorhebt, sollten nationale Gerichte dem Gerichtshof
stets Fragen zur Vorabentscheidung vorlegen, wenn sie Zweifel an der Giiltigkeit des betreffenden
Akts nach Unionsrecht hegen.
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Nationale Gerichte konnen dem Gerichtshof jedoch keine Vorabentscheidungsfragen zur Giiltigkeit
von Verfahrensakten der Europdischen Staatsanwaltschaft im Hinblick auf nationales Verfahrens-
recht oder nationale Maflnahmen zur Umsetzung von Richtlinien vorlegen, selbst wenn diese
Verordnung auf diese Bezug nimmt. Dies beriihrt jedoch nicht Vorabentscheidungsersuchen zur
Auslegung von Bestimmungen des Primérrechts, einschlieBlich des Vertrags und der Charta der
Grundrechte der Europdischen Union, oder die Auslegung und Giiltigkeit von Bestimmungen des
Sekundarrechts der Union, einschlieBlich dieser Verordnung und geltender Richtlinien. Auflerdem
schlieBt diese Verordnung nicht die Moglichkeit fiir die nationalen Gerichte aus, die Giiltigkeit der
Verfahrensakte der Europdischen Staatsanwaltschaft mit Rechtswirkung gegeniiber Dritten
hinsichtlich des im nationalen Recht verankerten Grundsatzes der VerhdltnisméaBigkeit zu

iiberpriifen.

(80) Die Bestimmung dieser Verordnung iiber die gerichtliche Kontrolle dndert nicht die Befugnisse
des Gerichtshofs, verwaltungsrechtliche Entscheidungen der Européischen Staatsanwaltschaft mit
Rechtswirkung gegeniiber Dritten zu iiberpriifen, d. h. Entscheidungen, die sie nicht in Ausiibung
ihrer Aufgaben der Ermittlung, Verfolgung oder Anklageerhebung getroffen hat. Diese Verordnung
bertihrt ferner nicht die Moglichkeit fiir einen Mitgliedstaat der Europdischen Union, das Euro-
pdische Parlament, den Rat oder die Kommission, Klage auf Nichtigerkldrung gemif Artikel 263
Absatz 2 AEUV und Artikel 265 Absatz 1 AEUV oder wegen Vertragsverletzung gemil3 den
Artikeln 258 und 259 AEUV zu erheben.

[..]

(82) Fiir die von der Européischen Staatsanwaltschaft vorgenommene Verarbeitung verwaltungs-
technischer personenbezogener Daten gilt die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europédischen
Parlaments und des Rates®.

(83) Die kohirente, homogene Anwendung der Bestimmungen fiir den Schutz der Grundrechte und
Grundfreiheiten von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sollte in der

gesamten Union gewdéhrleistet sein.

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Européischen Parlaments und des Rates vom

18. Dezember 2000 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr,
ABI. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.
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(84) GemiB der dem EUV und dem AEUYV beigefiigten Erklarung Nr. 21 zum Schutz personen-
bezogener Daten im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen
Zusammenarbeit konnte es sich aufgrund der Besonderheit dieser Bereiche als erforderlich
erweisen, auf Artikel 16 des Vertrags tiber die Arbeitsweise der Europédischen Union gestiitzte
Vorschriften liber den Schutz personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr im Bereich

der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der polizeilichen Zusammenarbeit zu erlassen.

(86) Die Auslegung und Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung iiber den Schutz
personenbezogener Daten sollte der Auslegung und Anwendung der Richtlinie (EU) 2016/680 des
Europiischen Parlaments und des Rates® entsprechen, die fiir die Verarbeitung personenbezogener
Daten durch die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten der Europédischen Union zum Zwecke
der Verhiitung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung

gelten wird.

(88) Der Datenschutzgrundsatz der Verarbeitung nach Treu und Glauben ist ein anderes Konzept
als das Recht auf ein faires Verfahren im Sinne des Artikels 47 der Charta und des Artikels 6 der

Européischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK).

(89) Die Bestimmungen dieser Verordnung iiber den Datenschutz lassen die geltenden Vorschriften
iiber die Zuldssigkeit personenbezogener Daten als Beweismittel in Gerichtsverfahren in Straf-
sachen unbertihrt.

Richtlinie (EU) 2016/680 des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
zustdndigen Behorden zum Zwecke der Verhiitung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung
von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Authebung
des Rahmenbeschlusses 2008/977/J1 des Rates, ABL. L 119 vom 4.5.2016, S. 89.
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(90) Alle Mitgliedstaaten der Europdischen Union sind Mitglied der Internationalen Kriminal-
polizeilichen Organisation (Interpol). Interpol erhilt, speichert und iibermittelt fiir die Erfiillung
ihres Auftrags personenbezogene Daten, um die zustdndigen Behorden bei der Verhiitung und
Bekidmpfung von internationaler Kriminalitdt zu unterstiitzen. Daher sollte die Zusammenarbeit
zwischen der Union und Interpol gestirkt werden, indem ein effizienter Austausch personen-
bezogener Daten gefordert und zugleich die Achtung der Grundrechte und Grundfreiheiten
hinsichtlich der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten gewihrleistet wird. Wenn
personenbezogene Daten von der Europdischen Staatsanwaltschaft an Interpol und die Staaten, die
Mitglieder zu Interpol abgestellt haben, iibermittelt werden, sollte diese Verordnung, insbesondere
die Bestimmungen liber grenziiberschreitende Dateniibermittlungen, zur Anwendung kommen.
Diese Verordnung sollte die spezifischen Vorschriften unbertihrt lassen, die im Gemeinsamen
Standpunkt 2005/69/J1 des Rates'® und im Beschluss 2007/533/J1 des Rates'" festgelegt sind.

(91) Wenn die Europdische Staatsanwaltschaft einer Behorde eines Drittlands oder einer inter-
nationalen Organisation oder Interpol auf der Grundlage einer nach Artikel 218 des Vertrags
geschlossenen Ubereinkunft operative personenbezogene Daten iibermittelt, sollten angemessene
Garantien fiir den Schutz der Privatsphére, der Grundrechte und der Grundfreiheiten von Personen

gewihrleisten, dass die Datenschutzbestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden.

(93) Um die wirksame, zuverlissige und einheitliche Uberwachung der Einhaltung und Durch-
setzung dieser Verordnung hinsichtlich operativer personenbezogener Daten sicherzustellen, wie in
Artikel 8 der Charta der Grundrechte gefordert, sollte der Européische Datenschutzbeauftragte die
in dieser Verordnung festgelegten Aufgaben und wirksame Befugnisse haben, darunter Unter-
suchungsbefugnisse, Abhilfebefugnisse und beratende Befugnisse, die die notwendigen Instrumente
zur Erfillung dieser Aufgaben darstellen. Die Befugnisse des Europdischen Datenschutz-
beauftragten sollten jedoch weder die speziellen Vorschriften fiir Strafverfahren, einschlieBlich der
Ermittlung und Verfolgung von Straftaten, noch die Unabhéngigkeit der Gerichte iiberméaBig

beeintrachtigen.

1" Gemeinsamer Standpunkt 2005/69/J1 des Rates vom 24. Januar 2005 zum Austausch
bestimmter Daten mit Interpol (ABI. L 27 vom 29.1.2005, S. 61).

""" Beschluss 2007/533/J1 des Rates vom 12. Juni 2007 iiber die Einrichtung, den Betrieb und die
Nutzung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II) (ABI. L 205
vom 7.8.2007, S. 63).
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(94) Um der Europdischen Staatsanwaltschaft die Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu ermoglichen
und die Entwicklungen in der Informationstechnologie und die Fortschritte in der Informations-
gesellschaft zu beriicksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten
gemal Artikel 290 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Européischen Union {ibertragen werden,
und zwar in Bezug auf die Erstellung und Aktualisierung der Liste der in einem Anhang genannten
Kategorien personenbezogener Daten und Kategorien betroffener Personen. Es ist von besonderer
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen,
auch auf Sachverstindigenebene, durchfiihrt und dass diese Konsultationen im Einklang mit den
Grundsitzen gefiihrt werden, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung {iber bessere Recht-
setzung vom 13. April 2016 niedergelegt sind. Damit insbesondere eine gleichberechtigte
Beteiligung des Européischen Parlament und des Rates an der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte
gewihrleistet ist, sollten sie alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverstindigen der
Mitgliedstaaten erhalten, und sollten ihre Sachverstindigen systematisch Zugang zu den Sitzungen
der Sachverstindigengruppe der Kommission haben, die mit der Ausarbeitung der delegierten
Rechtsakte befasst ist.

(95) Die Européische Staatsanwaltschaft sollte eng mit anderen Organen, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union zusammenarbeiten, um die Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dieser
Verordnung zu erleichtern und, falls erforderlich, formliche Vereinbarungen iiber detaillierte
Vorschriften fiir Informationsaustausch und Zusammenarbeit zu treffen. Die Zusammenarbeit mit
Europol und dem OLAF diirfte von besonderer Bedeutung sein, um Doppelarbeit zu vermeiden und
es der Europdischen Staatsanwaltschaft zu ermdglichen, in deren Besitz befindliche sachdienliche

Informationen zu erhalten und sich bei konkreten Ermittlungen auf deren Analysen zu stiitzen.

(96) Die Européische Staatsanwaltschaft sollte in ihre Zusténdigkeit fallende sachdienliche
Informationen einholen kdnnen, die in Datenbanken und Registern der Organe, Einrichtungen und

sonstigen Stellen der Union gespeichert sind.

(97) Die Européische Staatsanwaltschaft und Eurojust sollten Partner werden und bei operativen
Angelegenheiten gemél ihren jeweiligen Aufgabenbereichen zusammenarbeiten. Eine derartige
Zusammenarbeit kann Ermittlungen der Europédischen Staatsanwaltschaft betreffen, bei denen ein
Informationsaustausch oder die Koordinierung von Ermittlungsmafinahmen in Fillen, die in die
Zusténdigkeit von Eurojust fallen, als erforderlich oder angemessen erachtet werden. Beantragt die
Europiische Staatsanwaltschaft eine derartige Zusammenarbeit mit Eurojust, sollte sie sich mit dem
nationalen Eurojust-Mitglied des Mitgliedstaats in Verbindung setzen, dessen Delegierter Euro-
pdischer Staatsanwalt den Fall bearbeitet. An der operativen Zusammenarbeit konnen auBBerdem

Drittldnder beteiligt sein, die ein Kooperationsabkommen mit Eurojust geschlossen haben.
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(98) Die Européische Staatsanwaltschaft und das OLAF sollten eine enge Zusammenarbeit ein-
richten und unterhalten, mit der die Komplementaritét ihrer jeweiligen Aufgabenbereiche sicher-
gestellt und Doppelarbeit vermieden werden soll. Diesbeziiglich sollte das OLAF grundsétzlich
keine verwaltungsrechtlichen Untersuchungen einleiten, wenn parallel dazu Ermittlungen der
Européischen Staatsanwaltschaft zu demselben Sachverhalt durchgefiihrt werden. Dies sollte jedoch
nicht die Befugnis des OLAF beriihren, auf eigene Initiative eine verwaltungsrechtliche Unter-

suchung in enger Abstimmung mit der Europédischen Staatsanwaltschaft einzuleiten.

(99) GemiB der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 handelt das OLAF bei sdmtlichen zur
Unterstiitzung der Europdischen Staatsanwaltschaft durchgefiihrten Maflnahmen unabhéngig von

der Kommission.

(100) In Féllen, zu denen die Européische Staatsanwaltschaft keine Ermittlung eingeleitet hat, sollte
sie dem OLAF sachdienliche Informationen zur Verfligung stellen konnen, damit dieses im
Einklang mit seinem Mandat angemessene MaBBnahmen in Erwégung ziehen kann. So konnte die
Europiische Staatsanwaltschaft insbesondere bei Féllen, in denen kein triftiger Grund zu der
Annahme besteht, dass eine unter ihre Zustdndigkeit fallende Straftat begangen wird oder begangen
wurde, eine verwaltungsrechtliche Untersuchung durch das OLAF jedoch angebracht sein kann,
oder bei Fillen, in denen sie eine Untersuchung eingestellt hat und eine Uberweisung an das OLAF
fiir die Zwecke verwaltungsrechtlicher FolgemafBnahmen oder der Riickforderung wiinschenswert
ist, in Erwdgung ziehen, das OLAF hiervon in Kenntnis zu setzen. Wenn die Européische Staats-
anwaltschaft Informationen weitergibt, kann sie das OLAF darum ersuchen, die Einleitung einer
verwaltungsrechtlichen Untersuchung oder anderer verwaltungsrechtlicher Folge- oder Kontroll-
mafnahmen in Erwdgung zu ziehen, insbesondere zum Zwecke von Sicherungsmafinahmen, der
Riickforderung oder einer disziplinarischen MaBBnahme gemil der Verordnung (EU, Euratom)

Nr. 883/2013.

(100a) Soweit Beitreibungsverfahren infolge einer Entscheidung der Europdischen Staatsanwalt-
schaft in Verbindung mit Ermittlungen oder Strafverfolgungsmafinahmen geméal dieser Verordnung
aufgeschoben werden, sollte dies nicht als Fehler oder Fahrldssigkeit der Mitgliedstaaten im Sinne
von Artikel 122 der Verordnung Nr. 1303/2013 ' fiir die Zwecke des Beitreibungsverfahrens

betrachtet werden.

2 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom

17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen {iber den Europédischen Fonds fiir
regionale Entwicklung, den Européischen Sozialfonds, den Kohdsionsfonds, den
Européischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des ldndlichen Raums und den
Europdischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen iiber den
Européischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den Européischen Sozialfonds, den
Kohisionsfonds und den Européischen Meeres- und Fischereifonds und zur Authebung der
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABI. L 347 vom 20.12.2013, S. 320).
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(101) Die Européische Staatsanwaltschaft sollte es den Organen, Einrichtungen und sonstigen
Stellen der Union sowie anderen Geschadigten ermoglichen, angemessene MaBnahmen zu
ergreifen. Hierzu kann das Ergreifen von Sicherungsmafinahmen z&hlen, insbesondere zur Ver-
hinderung eines andauernden Fehlverhaltens oder zum Schutz der Union vor Rufschédigung oder
um ihnen das Auftreten als Zivilkldger in Verfahren geméf nationalem Recht zu ermoglichen. Der
Informationsaustausch sollte unter uneingeschriankter Wahrung der Unabhéngigkeit der Euro-
pdischen Staatsanwaltschaft und nur so weit wie moglich erfolgen, ohne dass die ordnungsgemaille
Durchfiihrung und Vertraulichkeit der Untersuchungen gefahrdet sind.

(102) Soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlich ist, sollte die Europdische Staats-
anwaltschaft auch in der Lage sein, Kooperationsbeziehungen zu den Behdrden von Drittldndern
und internationalen Organisationen herzustellen und zu unterhalten. Fiir die Zwecke dieser Ver-
ordnung bezeichnet der Begriff "internationale Organisationen" volkerrechtliche internationale
Organisationen und nachgeordnete Einrichtungen dieser Organisationen oder sonstige Einrich-
tungen, die durch eine zwischen zwei oder mehr Lindern geschlossene Ubereinkunft oder auf der

Grundlage einer solchen Ubereinkunft geschaffen wurden, sowie Interpol.

(102a) Stellt das Kollegium fest, dass die Zusammenarbeit mit einem Drittland oder einer inter-
nationalen Organisation operativ notwendig ist, so sollte es dem Rat vorschlagen konnen, die
Kommission darauf hinzuweisen, dass ein Angemessenheitsbeschluss oder eine Empfehlung zur

Aufnahme von Verhandlungen iiber eine internationale Ubereinkunft erforderlich ist.

Bis zum Abschluss neuer internationaler Ubereinkiinfte iiber die Rechtshilfe in Strafsachen durch
die Union oder bis zum Beitritt der Union zu entsprechenden bereits von ihren Mitgliedstaaten
geschlossenen multilateralen Ubereinkiinften sollten die Mitgliedstaaten gemiB dem in Artikel 4
Absatz 3 EUV verankerten Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit der Europdischen Staats-
anwaltschaft die Ausiibung ihrer Funktionen erleichtern. Falls dies nach der entsprechenden
multilateralen Ubereinkunft zulissig ist, sollten die Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Zustimmung
des Drittlands die Européische Staatsanwaltschaft als eine zustdndige Behorde fiir die Zwecke der
Anwendung dieser multilateralen Ubereinkiinfte anerkennen und gegebenenfalls notifizieren. Dies
kann in bestimmten Fillen eine Anderung dieser Ubereinkiinfte nach sich ziehen, aber die Neu-
aushandlung solcher Ubereinkiinfte sollte nicht als obligatorischer Schritt betrachtet werden, da sie
vielleicht nicht immer moglich ist. Die Mitgliedstaaten konnen auch die Europdische Staats-
anwaltschaft als eine zustdndige Behorde fiir die Zwecke der Anwendung anderer von ihnen
geschlossener internationaler Ubereinkiinfte iiber die Rechtshilfe in Strafsachen notifizieren; dies

kann auch im Wege einer Anderung dieser Ubereinkiinfte erfolgen.
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Wenn die Notifizierung der Européischen Staatsanwaltschaft als eine zustindige Behorde fiir die
Zwecke einer von den Mitgliedstaaten bereits geschlossenen multilateralen Ubereinkunft mit Drittl-
dndern nicht moglich ist oder von den Drittlindern nicht akzeptiert wird und solange die Union
einer solchen internationalen Ubereinkunft noch nicht beigetreten ist, konnen die Delegierten
Europiischen Staatsanwilte gegeniiber diesen Drittlindern von ihrem Status als nationaler Staats-
anwalt Gebrauch machen, sofern sie die Behorden der Drittlinder davon in Kenntnis setzen, dass
die von diesen Drittlindern auf der Grundlage der betreffenden internationalen Ubereinkunft
erlangten Beweismittel bei Ermittlungen und StrafverfolgungsmafBnahmen, die die Europidische
Staatsanwaltschaft durchfiihrt, verwendet werden, und sofern sie sich gegebenenfalls darum

bemiihen, die Zustimmung dieser Behorden dazu einzuholen.

AuBerdem sollte die Europdische Staatsanwaltschaft sich gegeniiber den Behdrden von Drittlindern
auf die Gegenseitigkeit oder die diplomatischen Gepflogenheiten berufen konnen. Dies sollte
jedoch fallweise innerhalb der Grenzen der sachlichen Zustdandigkeit der Europdischen Staats-
anwaltschaft und vorbehaltlich der von den Behorden des Drittlands moglicherweise festgelegten

Bedingungen erfolgen.

(102aa) Mitgliedstaaten, die nicht an der Verstarkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Euro-
pdischen Staatsanwaltschaft teilnehmen, sind durch diese Verordnung nicht gebunden. Die
Kommission sollte gegebenenfalls Vorschldge zur Gewéhrleistung einer wirksamen justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen der Européischen Staatsanwaltschaft und den Mitglied-
staaten, die nicht an der Verstirkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europdischen Staats-
anwaltschaft teilnehmen, vorlegen. Dies sollte insbesondere die Vorschriften {iber die justizielle
Zusammenarbeit in Strafsachen und die Uberstellung betreffen, wobei der Besitzstand der Union
auf diesem Gebiet sowie der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit (Artikel 4 Absatz 3 EUV)
uneingeschrinkt zu achten sind.

(103) Um die vollstindige Selbststindigkeit und Unabhingigkeit der Européischen Staats-
anwaltschaft zu gewéhrleisten, sollte sie mit einem eigenstdndigen Haushalt ausgestattet werden,
dessen Einnahmen im Wesentlichen aus einem Beitrag aus dem Haushalt der Europédischen Union
bestehen. Die Finanz-, Haushalts- und Personalregelung der Europédischen Staatsanwaltschaft sollte
den in Artikel 208 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Européischen Parlaments und
des Rates genannten einschldgigen Unionsnormen fiir Einrichtungen entsprechen, wobei jedoch der
Tatsache gebiihrend Rechnung zu tragen ist, dass die Zustandigkeit der Europédischen Staatsanwalt-
schaft fiir strafrechtliche Ermittlungen und StrafverfolgungsmaBBnahmen auf Unionsebene einzig-

artig ist.
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(104) Die Kosten der ErmittlungsmaBBnahmen der Europdischen Staatsanwaltschaft sollten grund-
sdtzlich von den nationalen Behorden, die sie ausfiihren, tibernommen werden. Au3ergewohnlich
hohe Kosten von ErmittlungsmaBnahmen, beispielsweise fiir komplexe Sachverstindigengutachten,
polizeiliche GroBeinsitze oder Uberwachungstitigkeiten iiber einen langen Zeitraum kdnnten
teilweise durch die Europdische Staatsanwaltschaft erstattet werden, soweit moglich auch mittels
Umverteilung von Mitteln von anderen Haushaltslinien der Europdischen Staatsanwaltschaft oder
mittels Abdnderungen des Haushaltsplans im Einklang mit dieser Verordnung und den geltenden

Finanzvorschriften.

Bei der Ausarbeitung des Vorschlags fiir den vorldufigen Entwurf des Voranschlags der Einnahmen
und Ausgaben sollte der Verwaltungsdirektor beriicksichtigen, dass die Européische Staats-
anwaltschaft auBergewohnlich hohe Kosten von Ermittlungsmalnahmen, die von der Stindigen

Kammer genehmigt wurden, teilweise erstatten muss.

(104a) Die operativen Ausgaben der Européischen Staatsanwaltschaft sollten aus ihrem eigenen
Haushalt gedeckt werden. Hierzu sollten die Kosten der operativen Kommunikation zwischen dem
Delegierten Europdischen Staatsanwalt und der zentralen Ebene der Européischen Staatsanwalt-
schaft gehdren, wie etwa die Kosten der Briefzustellung, Reisekosten, Kosten fiir Ubersetzungen,
die fiir die interne Funktionsweise der Europdischen Staatsanwaltschaft notwendig sind, und andere
Kosten, die den Mitgliedstaaten bei Ermittlungen vorher nicht entstanden sind und die nur darauf
zurlickzufiihren sind, dass die Europdische Staatsanwaltschaft die Verantwortung fiir die Ermittlung
und Strafverfolgung iibernommen hat. Die Kosten fiir Biiro und Sekretariat des Delegierten

Européischen Staatsanwalts sollten jedoch von den Mitgliedstaaten getragen werden.

Gemal Artikel 332 AEUV werden die Ausgaben fiir die Errichtung der Européischen Staatsanwalt-
schaft von den Mitgliedstaaten getragen. Diese Ausgaben beinhalten nicht die Verwaltungskosten
der Organe im Sinne des Artikels 13 Absatz 1 EUV.

(105) Das Kollegium sollte die Befugnisse, die der Anstellungsbehdrde durch das Statut der
Beamten und die Beschéftigungsbedingungen fiir die sonstigen Bediensteten (im Folgenden "Statut
der Beamten und Beschiftigungsbedingungen") zum Abschluss von Dienstvertrigen iibertragen
wurden, grundsétzlich immer dem Verwaltungsdirektor {ibertragen, es sei denn, konkrete Umstédnde

erfordern, dass es diese Befugnis selbst ausiibt.
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(106) Der Verwaltungsdirektor ist als Anweisungsbefugter fiir die Ausfiihrung des Haushaltsplans
der Europdischen Staatsanwaltschaft zustandig. Bei den Beratungen mit der Standigen Kammer
iber auBBergewdhnlich hohe Kosten von Ermittlungsmafinahmen ist der Verwaltungsdirektor
zustindig fiir die Entscheidung iiber die Hohe der zu gewéhrenden Finanzhilfe auf der Grundlage
der verfligbaren Finanzmittel und im Einklang mit den in der Geschiftsordnung festgelegten

Kriterien.

(107) Die Vergiitung der Delegierten Européischen Staatsanwilte als Sonderberater, die in direkter
Absprache erfolgt, sollte auf einem konkreten, vom Kollegium zu fassenden Beschluss griinden.
Dieser Beschluss sollte unter anderem gewdhrleisten, dass die Delegierten Européischen Staats-
anwilte in dem besonderen Fall, in dem sie auch Aufgaben als nationale Staatsanwiélte gemal3
Artikel 12 Absatz 3 wahrnehmen, grundsatzlich weiterhin in ihrer Eigenschaft als nationale
Staatsanwilte vergiitet werden und dass sich die Vergiitung als Sonderberater lediglich auf die im
Auftrag der Europédischen Staatsanwaltschaft in der Eigenschaft als Delegierter Europdischer
Staatsanwalt durchgefiihrte Arbeit bezieht. Jeder Mitgliedstaat bleibt dafiir zustandig, im Einklang
mit dem Unionsrecht in seinen Rechtsvorschriften festzulegen, unter welchen Voraussetzungen die

Leistungen seines Systems der sozialen Sicherheit gewéhrt werden.

(107a) Die Europdische Staatsanwaltschaft braucht Personal mit Erfahrung in den Organen,
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, um zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt voll
einsatzbereit zu sein. Um diesen Bedarf zu decken, sollte die Einstellung von Zeit- und
Vertragsbediensteten, die bereits in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union
arbeiten, bei der Europdischen Staatsanwaltschaft dadurch erleichtert werden, dass diesen
Mitarbeitern der Fortbestand ihrer vertraglichen Rechte im Fall ihrer Einstellung bei der

Europiischen Staatsanwaltschaft in deren Anfangsphase bis zum ["] zugesichert wird.

(108) Die Tétigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft sollte gemi Artikel 15 Absatz 3 AEUV
transparent sein und das Kollegium miisste genaue Bestimmungen dariiber erlassen, wie das Recht
der Offentlichkeit auf Zugang zu Dokumenten gewihrleistet wird. Mit dieser Verordnung soll
keinesfalls das Recht auf Zugang der Offentlichkeit zu Dokumenten eingeschrinkt werden, insoweit
es in der Union und in den Mitgliedstaaten, insbesondere geméal Artikel 42 der Charta und anderer

einschldgiger Vorschriften, garantiert wird.

B Ein Jahr, nachdem die Europiische Staatsanwaltschaft gemiB dem in Artikel 75 Absatz 3

genannten Beschluss ihre Tétigkeit aufgenommen hat.
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(109) Die allgemeinen Transparenzvorschriften fiir Agenturen der Union sollten auch fiir die Euro-
pdische Staatsanwaltschaft gelten, allerdings nur hinsichtlich anderer Dokumente als Verfahrens-
akten einschlieBlich deren elektronischer Bilder, um die Vertraulichkeit ihrer operativen Arbeit in
keiner Weise zu gefahrden. Desgleichen sollte der Européische Biirgerbeauftragte bei seinen
Verwaltungsuntersuchungen die Vertraulichkeit der Tatigkeit der Europédischen Staatsanwaltschaft
wahren. Im Hinblick auf die Integritit der Ermittlungs- und Strafverfolgungsmafinahmen der
Europdischen Staatsanwaltschaft sollten die Transparenzvorschriften nicht fiir Dokumente gelten,

die ihre operative Tatigkeit betreffen.

(109a) Der Europiische Datenschutzbeauftragte wurde angehdrt und hat seine Stellungnahme am
10. Mirz 2014 abgegeben™.

(110) Die auf Ebene der Staats- und Regierungschefs vereinigten Vertreter der Mitgliedstaaten
haben auf ihrer Tagung vom 13. Dezember 2003 in Briissel im Einklang mit den Bestimmungen des

Beschlusses vom 8. April 1965 den Sitz der Europdischen Staatsanwaltschaft festgelegt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

4 Dok. 7458/14.
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KAPITEL I
GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1
Gegenstand

Mit dieser Verordnung wird die Europdische Staatsanwaltschaft errichtet und ihre Arbeitsweise

geregelt.

Artikel 2
Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

aa)

b)

"Mitgliedstaat", soweit insbesondere in Kapitel VI nicht anderes bestimmt ist, einen Mitglied-
staat, der im Rahmen einer Erméchtigung, die gemiR Artikel 86 Absatz 1 Unter-

absatz 3 AEUV als erteilt gilt, oder kraft eines nach Artikel 331 Absatz 1 Unterabsatz 2

oder 3 AEUV angenommenen Beschlusses an der Verstarkten Zusammenarbeit zur Errich-

tung der Europdischen Staatsanwaltschaft teilnimmt;

"Person" jede natiirliche oder juristische Person;

"finanzielle Interessen der Union" alle Einnahmen, Ausgaben und Vermdgenswerte, die im
Haushaltsplan der Union und in den Haushaltsplidnen der nach den Vertrigen geschaffenen
Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen oder in den von diesen verwalteten und

tiberwachten Haushaltspldnen erfasst werden;

"Personal der Europdischen Staatsanwaltschaft" das Personal auf zentraler Ebene, das das
Kollegium, die Stindigen Kammern, den Europdischen Generalstaatsanwalt, die Euro-
pdischen Staatsanwilte, die Delegierten Europdischen Staatsanwélte und den Verwaltungs-
direktor bei ihren laufenden Tétigkeiten im Rahmen der Erfiillung der Aufgaben der

Europdischen Staatsanwaltschaft nach dieser Verordnung unterstiitzt;

"betrauter Delegierter Europdischer Staatsanwalt" einen fiir die von ihm eingeleiteten, ihm
zugewiesenen oder ihm durch Wahrnehmung seines Evokationsrechts nach Artikel 22a
ibertragenen Ermittlungen und StrafverfolgungsmaBnahmen zustédndigen Delegierten

Européischen Staatsanwalt;
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g)

h)

3

k)

D

"unterstiitzender Delegierter Européischer Staatsanwalt" einen Delegierten Europdischen
Staatsanwalt, der in einem anderen Mitgliedstaat als dem des betrauten Delegierten
Europédischen Staatsanwalts anséssig ist, in dem ihm zugewiesene Ermittlungen oder andere
MalBnahmen ausgefiihrt werden sollen;

"personenbezogene Daten" alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identi-
fizierbare natiirliche Person (im Folgenden "betroffene Person") beziehen; als identifizierbar
wird eine natiirliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu
einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck
der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identitit dieser natiirlichen Person sind, identifiziert werden kann;

"Verarbeitung" jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgefiihrten Vorgang
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
Verinderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Uber-
mittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die
Verkniipfung, die Einschrinkung, das Loschen oder die Vernichtung;

"Einschriankung der Verarbeitung" die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten
mit dem Ziel, ihre kiinftige Verarbeitung einzuschranken;

"Profiling" jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte personliche
Aspekte, die sich auf eine natiirliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte
beziiglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, personlicher Vorlieben,
Interessen, Zuverlassigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natiirlichen
Person zu analysieren oder vorherzusagen;

"Pseudonymisierung" die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusétzlicher Informationen nicht mehr einer
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden konnen, sofern diese zusétzlichen Infor-
mationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen MaBBnahmen
unterliegen, die gewéhrleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten
oder identifizierbaren natiirlichen Person zugewiesen werden;

"Dateisystem" jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten
Kriterien zugdnglich sind, unabhéngig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach
funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet gefiihrt wird;

"Verantwortlicher" die Europdische Staatsanwaltschaft oder eine andere zustindige Behorde,
die allein oder gemeinsam mit anderen {liber die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch
das Unionsrecht oder das Recht eines Mitgliedstaats der Europdischen Union vorgegeben, so
kann der Verantwortliche beziechungsweise kdnnen die bestimmten Kriterien fiir seine
Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats der Europdischen
Union vorgesehen werden;
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p)

q)

t)

"Auftragsverarbeiter" eine natiirliche oder juristische Person, Behdrde, Einrichtung oder
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet;
"Empfanger" eine natiirliche oder juristische Person, Behorde, Einrichtung oder jede andere
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhéngig davon, ob es sich bei ihr
um einen Dritten handelt oder nicht. Andere Behdrden der Mitgliedstaaten der Européischen
Union als die zustidndigen Behdrden im Sinne des Artikels 3 Nummer 7 Buchstabe a der
Richtlinie (EU) 2016/680 des Européischen Parlaments und des Rates', die im Rahmen eines
bestimmten Untersuchungsauftrags der Européischen Staatsanwaltschaft personenbezogene
Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empféanger; die Verarbeitung dieser Daten durch die
genannten Behorden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften geméaf
den Zwecken der Verarbeitung;

"Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten" eine Verletzung der Sicherheit, die zur
Vernichtung, zum Verlust oder zur Verdnderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmifig, oder
zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personen-
bezogenen Daten fiihrt, die libermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden;

"verwaltungstechnische personenbezogene Daten" alle von der Europdischen Staatsanwalt-
schaft verarbeiteten personenbezogenen Daten mit Ausnahme der operativen personen-
bezogenen Daten;

"operative personenbezogene Daten" alle von der Européischen Staatsanwaltschaft fiir die in
Artikel 37 festgelegten Zwecke verarbeiteten personenbezogenen Daten;

"genetische Daten" personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen
Eigenschaften einer natiirlichen Person, die eindeutige Informationen iiber die Physiologie
oder die Gesundheit dieser natiirlichen Person liefern und insbesondere aus der Analyse einer
biologischen Probe der betreffenden natiirlichen Person gewonnen wurden;

"biometrische Daten" mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene
Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen Merkmalen einer
natiirlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natiirlichen Person ermoglichen
oder bestdtigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;

"Gesundheitsdaten" personenbezogene Daten, die sich auf die korperliche oder geistige
Gesundheit einer natiirlichen Person, einschlieBlich der Erbringung von Gesundheits-
dienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen iiber deren Gesundheitszustand

hervorgehen;

15

Richtlinie (EU) 2016/680 des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
zustdndigen Behorden zum Zwecke der Verhiitung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung

von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Authebung
des Rahmenbeschlusses 2008/977/J1 des Rates (ABIL. L 119 vom 4.5.2016, S. 89).
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w) "Aufsichtsbehorde" eine von einem Mitgliedstaat der Europédischen Union gemif Artikel 51
der Verordnung (EU) 2016/679 des Europiischen Parlaments und des Rates'® oder gemif
Artikel 41 der Richtlinie (EU) 2016/680 eingerichtete unabhédngige staatliche Stelle;

(x) "internationale Organisation" eine volkerrechtliche Organisation und ihre nachgeordneten
Stellen oder jede sonstige Einrichtung, die durch eine zwischen zwei oder mehr Landern

geschlossene Ubereinkunft oder auf der Grundlage einer solchen Ubereinkunft geschaffen

wurde.
KAPITEL II
Errichtung, Aufgaben und Grundprinzipien der Européischen
Staatsanwaltschaft
Artikel 3
Errichtung

(1) Die Europiische Staatsanwaltschaft wird als Einrichtung der Union errichtet.
(2) Die Europdische Staatsanwaltschaft besitzt Rechtspersonlichkeit.

(3) Die Europiische Staatsanwaltschaft arbeitet mit Eurojust zusammen und wird von diesem im
Einklang mit Artikel 57 unterstiitzt.

Artikel 4
Aufgaben

Die Européische Staatsanwaltschaft ist zustéindig fiir die strafrechtliche Untersuchung und
Verfolgung sowie die Anklageerhebung in Bezug auf Personen, die als Tater oder Teilnehmer
Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union, die in der Richtlinie 2017/xx/EU
vorgesehen und in dieser Verordnung bestimmt sind, begangen haben. Die Européische
Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein, ergreift StrafverfolgungsmaBinahmen und nimmt vor den
zustdndigen Gerichten der Mitgliedstaaten die Aufgaben der Staatsanwaltschaft wahr, bis das

Verfahren endgiiltig abgeschlossen ist.
Artikel 5

Grundprinzipien fiir die Titigkeit

(1) Die Europiische Staatsanwaltschaft gewihrleistet, dass bei ihrer Tatigkeit die in der Charta
der Grundrechte der Europdischen Union verankerten Rechte beachtet werden.

16 Verordnung (EU) 2016/679 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
(ABL L 119 vom 4.5.2016, S. 1).
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2

3)

4)

)

(6)

(1)

2

Die Européische Staatsanwaltschaft ist bei allen ihren Téatigkeiten an die Grundsdtze der

Rechtsstaatlichkeit und der VerhéltnisméBigkeit gebunden.

Die Ermittlungen und Strafverfolgungsma3inahmen im Namen der Européischen Staats-
anwaltschaft unterliegen dieser Verordnung. Soweit eine Frage in dieser Verordnung nicht
geregelt ist, gilt nationales Recht. Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, ist
das geltende nationale Recht das Recht des Mitgliedstaats des gemal3 Artikel 12 Absatz 1 mit
dem Verfahren betrauten Delegierten Europédischen Staatsanwalts. Ist eine Frage sowohl im
nationalen Recht als auch in dieser Verordnung geregelt, so ist diese Verordnung mafigebend.

Die Européische Staatsanwaltschaft fiihrt ihre Ermittlungen unparteiisch und ermittelt alle

sachdienlichen Beweise, belastende wie entlastende.

Die Européische Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen unverziiglich ein und fiihrt diese ziigig
durch.

Die zustdndigen nationalen Behorden fordern und unterstiitzen aktiv die Ermittlungen und
Strafverfolgungsmafinahmen der Europédischen Staatsanwaltschaft. Handlungen, politische
MalBnahmen und Verfahren nach dieser Verordnung richten sich nach dem Grundsatz der

loyalen Zusammenarbeit.

Artikel 6
Unabhiingigkeit und Rechenschaftspflicht

Die Europdische Staatsanwaltschaft ist unabhingig. Der Européische Generalstaatsanwalt, die
Stellvertreter des Europdischen Generalstaatsanwalts, die Europdischen Staatsanwilte, die
Delegierten Européischen Staatsanwilte, der Verwaltungsdirektor sowie das Personal der
Européischen Staatsanwaltschaft handelt beziehungsweise handeln im gesetzlich festgelegten
Interesse der Union insgesamt und darf beziechungsweise diirfen bei der Erfiillung seiner/ihrer
Pflichten im Rahmen dieser Verordnung Weisungen von Personen aullerhalb der Euro-
pdischen Staatsanwaltschaft, von Mitgliedstaaten der Europdischen Union oder Organen,
Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union weder einholen noch entgegennehmen. Die
Mitgliedstaaten der Europdischen Union und die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen
der Union achten die Unabhéngigkeit der Europiischen Staatsanwaltschaft und versuchen

nicht, sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.

Die Européische Staatsanwaltschaft ist dem Européischen Parlament, dem Rat und der
Europédischen Kommission fiir ihre allgemeinen Tétigkeiten rechenschaftspflichtig und gibt
Jahresberichte nach Artikel 6a heraus.
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(1)

)

Artikel 6a

Berichterstattung

Die Européische Staatsanwaltschaft erstellt jahrlich einen Jahresbericht iiber ihre allgemeine
Tétigkeit in den Amtssprachen der Organe der Union und ver6ffentlicht ihn. Sie iibermittelt
den Bericht dem Européischen Parlament und den nationalen Parlamenten sowie dem Rat und

der Kommission.

Der Europidische Generalstaatsanwalt tritt einmal jéhrlich vor dem Europdischen Parlament
und vor dem Rat sowie auf Verlangen vor den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten
auf, um — unbeschadet der Verpflichtung der Europdischen Staatsanwaltschaft zur
Verschwiegenheit und Geheimhaltung im Hinblick auf Einzelfdlle und personenbezogene
Daten — iiber die allgemeine Tétigkeit der Européischen Staatsanwaltschaft Bericht zu
erstatten. Der Europdische Generalstaatsanwalt kann bei Anhdrungen durch die nationalen

Parlamente von einem seiner Stellvertreter vertreten werden.

KAPITEL III
STATUS, AUFBAU UND ORGANISATION DER EUROPAISCHEN
STAATSANWALTSCHAFT
Abschnitt 1

STATUS UND AUFBAU DER EUROPAISCHEN STAATSANWALTSCHAFT

(1

)

3)

Q)

)

Artikel 7

Autbau der Européischen Staatsanwaltschaft

Die Européische Staatsanwaltschaft ist eine unteilbare Einrichtung der Union, die als eine

einheitliche Staatsanwaltschaft mit einem dezentralen Aufbau handelt.

Die Européische Staatsanwaltschaft gliedert sich in eine zentrale Ebene und in eine dezentrale
Ebene.

Die zentrale Ebene besteht aus der zentralen Europdischen Staatsanwaltschaft am Sitz der
Européischen Staatsanwaltschaft. Die zentrale Europdische Staatsanwaltschaft setzt sich aus
dem Kollegium, den Standigen Kammern, dem Européischen Generalstaatsanwalt, den
Stellvertretern des Europdischen Generalstaatsanwalts, den Europédischen Staatsanwélten und

dem Verwaltungsdirektor zusammen.

Die dezentrale Ebene besteht aus den Delegierten Europdischen Staatsanwélten, die in den
Mitgliedstaaten angesiedelt sind.

Die zentrale Europdische Staatsanwaltschaft und die Delegierten Europdischen Staatsanwilte
werden bei ihren Aufgaben nach dieser Verordnung vom Personal der Européischen

Staatsanwaltschaft unterstiitzt.
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(1)

2

3)

“4)

)

Artikel 8
Das Kollegium

Das Kollegium der Europiischen Staatsanwaltschaft besteht aus dem Europdischen General-
staatsanwalt und einem Europdischen Staatsanwalt je Mitgliedstaat. Der Europiische
Generalstaatsanwalt leitet die Sitzungen des Kollegiums und ist flir deren Vorbereitung
zustindig.

Das Kollegium tritt regelméfBig zusammen und ist fiir die allgemeine Aufsicht iiber die
Tétigkeiten der Europédischen Staatsanwaltschaft zustindig. Es entscheidet {iber strategische
Fragen und iiber allgemeine Angelegenheiten, die sich aus Einzelfillen ergeben, insbesondere
mit Blick darauf, die Kohérenz, Effizienz und Konsistenz bei der Strafverfolgungspolitik der
Europédischen Staatsanwaltschaft in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen, sowie iiber in dieser
Verordnung angegebene andere Fragen. Das Kollegium trifft keine operativen Entschei-
dungen in Einzelféllen. In der Geschiftsordnung werden Modalititen fiir die Wahrnehmung
der allgemeinen Aufsichtstétigkeiten durch das Kollegium und dessen Entscheidungen iiber
strategische Fragen und tiber allgemeine Angelegenheiten im Einklang mit diesem Artikel
geregelt.

Auf Vorschlag des Européischen Generalstaatsanwalts und geméf der Geschéftsordnung

richtet das Kollegium Stindige Kammern ein.

Das Kollegium nimmt eine Geschéftsordnung der Europdischen Staatsanwaltschaft gemaf3
Artikel 16 an und legt ferner die Zustiandigkeiten fiir die Ausfiihrung der Aufgaben der

Mitglieder des Kollegiums und des Personals der Europdischen Staatsanwaltschaft fest.

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, fasst das Kollegium Beschliisse mit
einfacher Mehrheit. Jedes Mitglied des Kollegiums ist berechtigt, iiber die vom Kollegium zu
entscheidenden Fragen eine Abstimmung vorzuschlagen. Jedes Mitglied des Kollegiums hat
eine Stimme. Bei Stimmengleichheit in einer vom Kollegium zu entscheidenden Frage gibt

die Stimme des Européischen Generalstaatsanwalts den Ausschlag.
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Artikel 9

Die Standigen Kammern

(1) Den Vorsitz der Standigen Kammern fiihrt der Europdische Generalstaatsanwalt oder einer
der Stellvertreter des Europdischen Generalstaatsanwalts oder ein gemifl der Geschéfts-
ordnung zum Vorsitzenden benannter Européischer Staatsanwalt. Neben dem Vorsitzenden
gehoren den Stindigen Kammern zwei stindige Mitglieder an. Die Anzahl der Stindigen
Kammern und ihre Zusammensetzung sowie die Aufteilung der Zustindigkeiten zwischen
den Kammern tragen den funktionalen Bediirfnissen der Europdischen Staatsanwaltschaft

angemessen Rechnung und werden geméall der Geschéftsordnung festgelegt.

Mit der Geschiftsordnung sollen eine ausgewogene Verteilung der Arbeitsbelastung auf der
Grundlage einer Fallzuweisung nach dem Zufallsprinzip gewéhrleistet werden und in Aus-
nahmefillen Verfahren festgelegt werden, die es dem Européischen Generalstaatsanwalt
ermoglichen, zu beschlieBen, dass von der Fallzuweisung nach dem Zufallsprinzip abge-
wichen wird, sofern dies fiir ein ordnungsgeméiBes Funktionieren der Européischen

Staatsanwaltschaft notwendig ist.

(2) Die Stindigen Kammern iiberwachen und leiten die von den Delegierten Europdischen Staats-
anwilten im Einklang mit den Absitzen 3, 3a und 4 gefiihrten Ermittlungen und Straf-
verfolgungsmalinahmen. Sie gewéhrleisten aulerdem die Koordinierung der Ermittlungen
und StrafverfolgungsmaBBnahmen in grenziibergreifenden Fillen und gewihrleisten die
Durchfiihrung der vom Kollegium gemif Artikel 8 Absatz 2 getroffenen Entscheidungen.

(3) GemiB den Bedingungen und Verfahren dieser Verordnung, gegebenenfalls nach
Uberpriifung des vom betrauten Delegierten Europiischen Staatsanwalt vorgeschlagenen

Entscheidungsentwurfs, treffen die Stindigen Kammern Entscheidungen beziiglich
a)  der Anklageerhebung gemal3 Artikel 30 Absdtze 1, 2 und 3;

b)  der Einstellung eines Verfahrens gemif Artikel 33 Absatz 1 Buchstaben a bis f;

¢) der Anwendung eines vereinfachten Strafverfolgungsverfahrens und der Anweisung an
den Delegierten Europédischen Staatsanwalt, im Hinblick auf die endgiiltige Beilegung

des Falles titig zu werden, gemal3 Artikel 34;

d) der Verweisung eines Verfahrens gemdll Artikel 28a Absatz 1 oder 2 an die nationalen
Behorden;

e)  der Wiederaufnahme von Ermittlungen geméf Artikel 33 Absatz 2.
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(3a) Soweit erforderlich, treffen die Stdndigen Kammern gemafl den Bedingungen und Verfahren

)

dieser Verordnung Entscheidungen, die darauf abzielen,

a)  den Delegierten Europdischen Staatsanwalt anzuweisen, Ermittlungen gemif3 den
Bestimmungen des Artikels 22 Absétze 1 bis 4 einzuleiten, sofern noch keine

Ermittlungen eingeleitet wurden;

b)  den Delegierten Europdischen Staatsanwalt anzuweisen, das Evokationsrecht nach

Artikel 22a Absatz 5 auszuiiben, sofern das Verfahren noch nicht zugewiesen wurde;

c) strategische Fragen oder allgemeine Angelegenheiten, die sich aus Einzelfédllen ergeben,

gemil Artikel 8 Absatz 2 an das Kollegium zu verweisen,;
d) ein Verfahren gemal Artikel 22 Absatz 3 zuzuweisen;
e) ein Verfahren gemil Artikel 22 Absatz 5 oder Artikel 23 Absatz 3 neu zuzuweisen;

1) den Beschluss eines Europiischen Staatsanwalts zu genehmigen, die Ermittlungen
selbst gemil Artikel 23 Absatz 4 durchzufiihren.

Die zustdndige Standige Kammer kann tiber den die Aufsicht iiber die Ermittlungen oder die
StrafverfolgungsmafBnahmen fiihrenden Europdischen Staatsanwalt in spezifischen Verfahren
dem betrauten Delegierten Europdischen Staatsanwalt im Einklang mit dem geltenden
nationalen Recht Anweisungen erteilen, sofern dies fiir die effiziente Durchfithrung der
Ermittlungen oder Strafverfolgungsmafinahmen im Interesse der Rechtspflege oder zur
Gewihrleistung der kohdrenten Funktionsweise der Europdischen Staatsanwaltschaft

notwendig ist.

Die Stindige Kammer fasst Beschliisse mit einfacher Mehrheit. Die Kammer stimmt auf
Antrag eines ihrer Mitglieder ab. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Entscheidungen werden nach Beratungen
der Kammern gegebenenfalls auf der Grundlage eines vom betrauten Delegierten

Europédischen Staatsanwalt vorgeschlagenen Entscheidungsentwurfs getroffen.

Die gesamte Verfahrensakte wird der zustandigen Stindigen Kammer auf Verlangen fiir die

Vorbereitung der Entscheidungen zur Verfiigung gestellt.
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(5a) Die Stiandigen Kammern konnen beschlieBen, ihre Entscheidungsbefugnisse gemafl Absatz 3
Buchstabe a oder Buchstabe b und in letzterem Fall nur in Bezug auf die in Artikel 33
Absatz 1 Buchstaben a bis e niedergelegten Vorschriften dem im Einklang mit Artikel 11
Absatz 1 die Aufsicht iiber das Verfahren fiihrenden Européischen Staatsanwalt hinsichtlich
einer Straftat zu iibertragen, die einen Schaden von weniger als 100 000 EUR zum Nachteil
der finanziellen Interessen der Union verursacht hat bzw. verursachen konnte, wenn eine
solche Befugnisiibertragung unter Verweis auf die Schwere der Straftat oder die Komplexitit
des Verfahrens im Einzelfall hinreichend begriindet werden kann. In der Geschiftsordnung
sind Leitlinien festzulegen, damit eine kohdrente Anwendung im Rahmen der Europdischen
Staatsanwaltschaft gewéhrleistet werden kann.

Die Stindige Kammer unterrichtet den Européischen Generalstaatsanwalt {iber jede Entschei-
dung zur Ubertragung ihrer Entscheidungsbefugnisse. Nach Eingang dieser Mitteilung kann
der Européische Generalstaatsanwalt die Staindige Kammer innerhalb von drei Tagen
ersuchen, ihre Entscheidung zu iiberpriifen, sofern der Européische Generalstaatsanwalt der
Auffassung ist, dass dies im Interesse der Gewihrleistung kohédrenter Ermittlungs- und
StrafverfolgungsmaBnahmen der Européischen Staatsanwaltschaft erforderlich ist. Ist der
Européische Generalstaatsanwalt Mitglied der jeweiligen Stindigen Kammer, so iibt einer der
Stellvertreter des Europdischen Generalstaatsanwalts das Recht auf Ersuchen um diese
Uberpriifung aus.

Der die Aufsicht fithrende Européische Staatsanwalt unterrichtet die Stindige Kammer iiber
den endgiiltigen Abschluss des Verfahrens sowie iiber alle Informationen oder Umsténde, die
nach seinem Dafiirhalten eine Neubewertung der Frage, ob eine Aufrechterhaltung der
Befugnistibertragung zweckmaBig ist, erforderlich machen konnten, insbesondere unter den in
Artikel 30 Absatz 2 genannten Umstanden.

Die Entscheidung zur Ubertragung von Entscheidungsbefugnissen kann auf Antrag eines der
Mitglieder der Stindigen Kammer jederzeit aufgehoben werden; der entsprechende Beschluss
wird gemél Absatz 5 gefasst. Eine Befugnisiibertragung muss aufgehoben werden, wenn ein
Delegierter Européischer Staatsanwalt im Einklang mit Artikel 14 Absatz 7 den Européischen
Staatsanwalt vertritt.

Damit eine kohirente Anwendung des Grundsatzes der Befugnisiibertragung gewahrleistet
wird, erstattet jede Stindige Kammer dem Kollegium jdhrlich tiber die Anwendung der
Befugnisiibertragung Bericht.

(5b) Die Geschéftsordnung gestattet den Stindigen Kammern, Entscheidungen im Wege eines
schriftlichen Verfahrens zu treffen, das in der Geschéftsordnung im Einzelnen festzulegen ist.

Sédmtliche Entscheidungen und Anweisungen, die im Einklang mit den Absétzen 3, 3a, 4
und 5a getroffen bzw. erteilt werden, sind schriftlich festzuhalten und werden Teil der
Verfahrensakte.
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(6)

(7

(1

2

3)

Zusétzlich zu den standigen Mitgliedern nimmt der Europédische Staatsanwalt, der die
Ermittlungen oder Strafverfolgungsmafinahmen geméf Artikel 11 Absatz 1 beaufsichtigt, an
den Beratungen der Stindigen Kammer teil. Der Européische Staatsanwalt ist stimm-
berechtigt, auBBer bei Entscheidungen der Stindigen Kammer zur Befugnisiibertragung oder
Aufthebung der Befugnisiibertragung gemal Artikel 9 Absatz 5a, zur Zuweisung und
Neuzuweisung geméal Artikel 22 Absitze 3, 4 und 5 und Artikel 22a Absatz 5 und zur
Anklageerhebung (Artikel 30 Absatz 2), wenn mehr als ein Mitgliedstaat fiir das Verfahren

zustindig ist, sowie in den in Artikel 26 Absatz 7 beschriebenen Féllen.

Eine Stindige Kammer kann auBlerdem entweder auf Antrag eines Européischen Staats-
anwalts oder eines Delegierten Europdischen Staatsanwalts oder auf eigene Initiative andere
von einem Verfahren betroffene Europdische Staatsanwélte oder Delegierte Europdische

Staatsanwilte ohne Stimmrecht zur Teilnahme an ihren Sitzungen einladen.

Die Vorsitzenden der Stindigen Kammern halten das Kollegium im Einklang mit der
Geschiftsordnung tliber die gemidf3 diesem Artikel gefassten Beschliisse auf dem Laufenden,

damit das Kollegium seine Funktion gemal3 Artikel 8 Absatz 2 ausiiben kann.

Artikel 10
Der Europiische Generalstaatsanwalt und die Stellvertreter des Européischen

Generalstaatsanwalts

Der Europidische Generalstaatsanwalt ist der Leiter der Européischen Staatsanwaltschaft. Der
Europédische Generalstaatsanwalt organisiert die Arbeit der Europdischen Staatsanwaltschaft,
leitet ihre Tatigkeit und fasst Beschliisse im Einklang mit dieser Verordnung und der

Geschiéftsordnung.

Es werden zwei Stellvertreter des Europdischen Generalstaatsanwalts ernannt, die den
Européischen Generalstaatsanwalt bei der Erfiillung seiner Aufgaben unterstiitzen und ihn bei

Abwesenheit oder Verhinderung vertreten.

Der Européische Generalstaatsanwalt vertritt die Europdische Staatsanwaltschaft gegentiber
den Organen der Union und der Mitgliedstaaten und Dritten. Der Européische General-
staatsanwalt kann seine Représentationsaufgaben auf einen der Stellvertreter des

Europdischen Generalstaatsanwalts oder einen Europdischen Staatsanwalt tibertragen.
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Artikel 11

Die Européischen Staatsanwilte

(1) Die Européischen Staatsanwiélte beaufsichtigen im Namen der Stdndigen Kammer und im
Einklang mit den von dieser gemdl} Artikel 9 Absitze 3, 3a und 4 erteilten Anweisungen die
Ermittlungen und Strafverfolgungsmafinahmen, fiir die die mit dem Verfahren betrauten
Delegierten Européischen Staatsanwilte in ihrem Herkunftsmitgliedstaat zustdndig sind. Die
Europédischen Staatsanwilte unterbreiten Zusammenfassungen zu den jeweils von ihnen
beaufsichtigten Verfahren und gegebenenfalls — auf der Grundlage von Entscheidungs-
entwiirfen, die von den Delegierten Europdischen Staatsanwilten ausgearbeitet werden —

Vorschlige fiir die von der Stindigen Kammer zu fassenden Entscheidungen.

In der Geschiftsordnung ist unbeschadet des Artikels 14 Absatz 7 ein Mechanismus fiir die
Vertretung der Européischen Staatsanwiélte untereinander vorzusehen, wenn der die Aufsicht
fiihrende Européische Staatsanwalt zeitweilig abwesend ist oder aus anderen Griinden zur
Wahrnehmung der Aufgaben eines Europdischen Staatsanwalts nicht zur Verfiigung steht.
Der vertretende Européische Staatsanwalt kann — abgesehen von der Moglichkeit, eine
Ermittlung gemil Artikel 23 Absatz 4 durchzufiihren — jede Aufgabe eines Européischen

Staatsanwalts ausfihren.

(1a) Ein Europdischer Staatsanwalt kann im Ausnahmefall aufgrund der Arbeitsbelastung, die sich
aus der Zahl der Ermittlungen und StrafverfolgungsmaBBnahmen im Herkunftsmitgliedstaat
des Europidischen Staatsanwalts ergibt, oder aufgrund einer personlichen Befangenheit
beantragen, dass die Aufsicht iiber Ermittlungen und StrafverfolgungsmaBBnahmen in
einzelnen Verfahren, mit denen Delegierte Europdische Staatsanwilte in seinem Herkunfts-
mitgliedstaat betraut sind, anderen Europdischen Staatsanwélten zugewiesen wird, voraus-
gesetzt, diese stimmen der Zuweisung zu. Der Européische Generalstaatsanwalt entscheidet
tiber den Antrag auf der Grundlage der Arbeitsbelastung eines Europidischen Staatsanwalts.
Im Falle einer einen Europdischen Staatsanwalt betreffenden Befangenheit gibt der Euro-
péische Generalstaatsanwalt dem Antrag immer statt. In der Geschéftsordnung werden die
Grundsitze fiir diese Entscheidung und das Verfahren fiir die anschlieBende Zuweisung der
betreffenden Verfahren festgelegt. Artikel 23 Absatz 4 gilt nicht fiir Ermittlungen und

Strafverfolgungsmafinahmen, die gemal diesem Absatz beaufsichtigt werden.
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(2) Der die Aufsicht fiihrende Européische Staatsanwalt kann in einem spezifischen Verfahren im
Einklang mit geltendem nationalen Recht und mit den Anweisungen der zustindigen Stén-
digen Kammer dem betrauten Delegierten Europdischen Staatsanwalt Anweisungen erteilen,
sofern dies fiir die effiziente Durchfithrung der Ermittlungen oder Strafverfolgungs-
malnahmen oder im Interesse der Rechtspflege oder zur Gewihrleistung der kohédrenten

Funktionsweise der Europdischen Staatsanwaltschaft notwendig ist.

(2a) Ist nach nationalem Recht eines Mitgliedstaats die interne Uberpriifung bestimmter Hand-
lungen innerhalb der Struktur einer nationalen Staatsanwaltschaft vorgesehen, so fillt im
Einklang mit der Geschiftsordnung die Uberpriifung solcher Handlungen des Delegierten
Europdischen Staatsanwalts unter die Aufsichtsbefugnis des Aufsicht fithrenden Européischen
Staatsanwalts; dies beriihrt nicht die Aufsichts- und Uberwachungsbefugnisse der Stéindigen

Kammer.

(3) Die Europiischen Staatsanwilte fungieren als Verbindungsstellen und Informationskanéle
zwischen den Stindigen Kammern und den Delegierten Europdischen Staatsanwilten in
threm jeweiligen Herkunftsmitgliedstaat. Sie liberwachen die Durchfiihrung der Aufgaben der
Européischen Staatsanwaltschaft in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat in enger Abstimmung mit
den Delegierten Europidischen Staatsanwilten. Sie stellen im Einklang mit dieser Verordnung
und der Geschiftsordnung sicher, dass alle einschldgigen Informationen aus der zentralen
Europdischen Staatsanwaltschaft den Delegierten Européischen Staatsanwélten zur Verfligung

gestellt werden und umgekehrt.

Artikel 12

Die Delegierten Europiischen Staatsanwilte

(1) Die Delegierten Europdischen Staatsanwilte handeln im Namen der Europdischen Staats-
anwaltschaft in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat und haben neben und vorbehaltlich der ihnen
tibertragenen besonderen Befugnisse und des ihnen zuerkannten besonderen Status und nach
Mafgabe dieser Verordnung in Bezug auf Ermittlungen, Strafverfolgungsma3inahmen und

Anklageerhebung die gleichen Befugnisse wie nationale Staatsanwilte.

Die Delegierten Europdischen Staatsanwilte sind fiir die von ihnen eingeleiteten, fiir die ihnen
zugewiesenen oder fiir die durch Wahrnehmung ihres Evokationsrechts von ihnen tiber-
nommenen Ermittlungen und StrafverfolgungsmafBnahmen zustindig. Die Delegierten
Européischen Staatsanwiélte befolgen die Weisungen und die Anweisungen der fiir das
Verfahren zustidndigen Standigen Kammer sowie die Anweisungen des die Aufsicht

filhrenden Européischen Staatsanwalts.
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Die Delegierten Europdischen Staatsanwilte sind ferner fiir die Anklageerhebung zustindig
und haben insbesondere die Befugnis, vor Gericht zu plddieren, an der Beweisaufnahme
teilzunehmen und die zur Verfiigung stehenden Rechtsbehelfe im Einklang mit dem

nationalen Recht einzulegen.

(2) Injedem Mitgliedstaat muss es zwei oder mehr Delegierte Européische Staatsanwiélte geben.
Der Europdische Generalstaatsanwalt genehmigt nach Beratung und Einigung mit den
einschldgigen Behorden der Mitgliedstaaten die Anzahl der Delegierten Européischen
Staatsanwélte sowie die funktionale und rdumliche Aufteilung der Zustdandigkeiten zwischen

den Delegierten Europiischen Staatsanwiélten in jedem einzelnen Mitgliedstaat.

(3) Die Delegierten Europidischen Staatsanwilte konnen auch ihre Aufgaben als nationale Staats-
anwélte wahrnehmen, soweit sie dadurch nicht daran gehindert sind, ihren Pflichten nach
dieser Verordnung nachzukommen. Sie unterrichten den die Aufsicht fithrenden Européischen
Staatsanwalt iiber solche Aufgaben. Ist ein Delegierter Européischer Staatsanwalt zu
irgendeinem Zeitpunkt wegen der Wahrnehmung solcher Aufgaben als nationaler Staats-
anwalt nicht in der Lage, seinen Aufgaben als Delegierter Europdischer Staatsanwalt
nachzukommen, so setzt er den die Aufsicht fithrenden Européischen Staatsanwalt davon in
Kenntnis; dieser legt nach Riicksprache mit den zustdndigen nationalen Strafverfolgungs-
behorden fest, ob den Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung Vorrang einzurdumen ist. Der
Européische Staatsanwalt kann der Standigen Kammer gemil3 Artikel 23 Absétze 3 und 4
vorschlagen, dass das Verfahren einem anderen Delegierten Europdischen Staatsanwalt in

demselben Mitgliedstaat neu zugewiesen wird oder dass er selbst die Ermittlungen fiihrt.
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(3a)

ABSCHNITT 2

ERNENNUNG UND ENTLASSUNG DER MITGLIEDER DER EUROPAISCHEN
STAATSANWALTSCHAFT
Artikel 13

Ernennung und Entlassung des Europiischen Generalstaatsanwalts

Das Europdische Parlament und der Rat ernennen in gegenseitigem Einvernehmen den
Européischen Generalstaatsanwalt fiir eine nichtverldngerbare Amtszeit von sieben Jahren.
Der Rat beschlie8t mit einfacher Mehrheit.

Der Européische Generalstaatsanwalt wird aus einem Kreis von Bewerbern ausgewéhlt, die

a)  aktive Mitglieder der Staatsanwaltschaft oder der Richterschaft in den Mitgliedstaaten

oder aktive Européische Staatsanwilte sind;
b) jede Gewihr fiir Unabhédngigkeit bieten;

c) inihrem jeweiligen Mitgliedstaat die fiir die hochsten staatsanwaltlichen oder richter-
lichen Amter erforderlichen Voraussetzungen erfiillen und iiber einschligige praktische
Erfahrungen im Rahmen der nationalen Rechtssysteme, der Finanzermittlungen und der
internationalen justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verfiigen oder das Amt des

Européischen Staatsanwalts ausgeiibt haben und
d)  hinreichende Erfahrungen und Qualifikationen als Fiihrungskraft fiir das Amt besitzen.

Die Auswahl wird auf der Grundlage einer im Amtsblatt der Europdischen Union zu ver-
offentlichenden offenen Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen vorgenommen,
nach der ein Auswahlausschuss eine Auswabhlliste der qualifizierten Bewerber erstellt, die
dem Europdischen Parlament und dem Rat vorzulegen ist. Der Ausschuss setzt sich aus

12 Personen zusammen, die aus dem Kreis ehemaliger Mitglieder des Gerichtshofs der
Europédischen Union und des Rechnungshofs, ehemaliger nationaler Mitglieder von Eurojust,
der Mitglieder der hochsten nationalen Gerichte, hochrangiger Staatsanwiélte und von Juristen
von anerkannt hervorragender Befdahigung ausgewihlt werden. Eine der ausgewihlten
Personen wird vom Européischen Parlament vorgeschlagen. Der Rat legt die Regeln fiir die
Tatigkeit des Ausschusses fest und nimmt einen Beschluss zur Ernennung seiner Mitglieder

auf Vorschlag der Kommission an.

Wird ein Europdischer Staatsanwalt zum Européischen Generalstaatsanwalt ernannt, so wird
sein Amt als Européischer Staatsanwalt nach dem Verfahren des Artikels 14 Absétze 1 und 2

unverziiglich wieder besetzt.
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Der Gerichtshof der Europdischen Union kann auf Antrag des Europdischen Parlaments, des
Rates oder der Kommission den Europdischen Generalstaatsanwalt entlassen, wenn er zu der
Feststellung gelangt, dass er seine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann oder dass er sich

eines schweren Fehlverhaltens schuldig gemacht hat.

Tritt der Europdische Generalstaatsanwalt zuriick, wird entlassen oder scheidet aus einem
anderen Grund aus dem Amt aus, so wird die Stelle nach dem Verfahren der Absétze 1 bis 3

sofort wieder besetzt.

Artikel 13a

Ernennung und Entlassung der Stellvertreter des Europiischen Generalstaatsanwalts

Das Kollegium ernennt zwei Européische Staatsanwilte fiir eine verldngerbare Amtszeit von
drei Jahren zu Stellvertretern des Europdischen Generalstaatsanwalts, wobei ihre Amtszeiten
als Europdischer Staatsanwalt nicht iiberschritten werden diirfen. Das Auswahlverfahren wird
in der Geschéftsordnung geregelt. Die Stellvertreter des Europdischen Generalstaatsanwalts

behalten ihren Status als Européische Staatsanwilte.

In der Geschiftsordnung werden die Regeln und Bedingungen fiir die Ausiibung der Funktion
eines Stellvertreters des Europdischen Generalstaatsanwalts festgelegt. Kann ein Européischer
Staatsanwalt seine Aufgaben als Stellvertreter des Européischen Generalstaatsanwalts nicht
mehr wahrnehmen, so kann das Kollegium im Einklang mit der Geschéftsordnung
beschlieflen, dass er aus dem Amt als Stellvertreter des Europdischen Generalstaatsanwalts

entlassen wird.

Tritt ein Stellvertreter des Europdischen Generalstaatsanwalts zuriick, wird entlassen oder
scheidet aus einem anderen Grund aus seinem Amt als Stellvertreter des Européischen
Generalstaatsanwalts aus, so wird die Stelle nach dem Verfahren des Absatzes 1 unverziiglich
wieder besetzt. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 14 bleibt er Européischer

Staatsanwalt.

Artikel 14

Ernennung und Entlassung der Européischen Staatsanwilte

Jeder Mitgliedstaat benennt drei Kandidaten fiir das Amt eines Européischen Staatsanwalts

aus einem Kreis von Bewerbern, die

a)  aktive Mitglieder der Staatsanwaltschaft oder der Richterschaft des jeweiligen Mitglied-

staates sind;

b)  jede Gewihr fiir Unabhédngigkeit bieten; und
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3)

4)

)

(6)

(7

c) inihrem jeweiligen Mitgliedstaat die fiir hohe staatsanwaltliche oder richterliche Amter
erforderlichen Voraussetzungen erfiillen und die iiber einschldgige praktische
Erfahrungen im Rahmen der nationalen Rechtssysteme, der Finanzermittlungen und der

internationalen justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen verfiigen.

Nach Eingang der begriindeten Stellungnahme eines Auswahlausschusses gemal3 Artikel 13
Absatz 3 wihlt der Rat einen der Kandidaten aus und ernennt ihn zum Europ&ischen
Staatsanwalt des betreffenden Mitgliedstaats. Stellt der Auswahlausschuss fest, dass ein
Bewerber nicht die erforderlichen Voraussetzungen fiir die Wahrnehmung der Aufgaben eines
Européischen Staatsanwalts erfiillt, so ist die Stellungnahme des Ausschusses bindend fiir den
Rat.

Der Rat wihlt die Europédischen Staatsanwélte mit einfacher Mehrheit aus und ernennt sie fiir
eine Amtszeit von sechs Jahren; Wiederernennung ist nicht zuldssig. Der Rat kann
beschliefen, das Mandat am Ende der sechsjdhrigen Amtszeit um hdchstens drei Jahre zu

verldngern.

Alle drei Jahre wird ein Drittel der Stellen der Europdischen Staatsanwélte neu besetzt. Der
Rat erlisst mit einfacher Mehrheit Ubergangsvorschriften fiir die Ernennung der Euro-

péischen Staatsanwilte fiir die erste Amtszeit und wihrend der ersten Amtszeit.

Der Gerichtshof der Europdischen Union kann auf Antrag des Europdischen Parlaments, des
Rates oder der Kommission einen Europidischen Staatsanwalt entlassen, wenn er zu der
Feststellung gelangt, dass dieser seine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann oder dass er

sich eines schweren Fehlverhaltens schuldig gemacht hat.

Tritt ein Europdischer Staatsanwalt zuriick, wird entlassen oder scheidet aus einem anderen
Grund aus dem Amt aus, so wird die Stelle nach dem Verfahren der Absétze 1 und 2
unverziiglich wieder besetzt. Ubt der betreffende Europiische Staatsanwalt auch das Amt
eines Stellvertreters des Europédischen Generalstaatsanwalts aus, so wird er automatisch auch

aus diesem Amt entlassen.

Das Kollegium bestimmt nach der Benennung jedes Europdischen Staatsanwalts einen der
Delegierten Européischen Staatsanwiélte desselben Mitgliedstaats zum Vertreter des
Européischen Staatsanwalts, der seine Aufgaben nicht wahrnehmen kann oder gemif den

Absitzen 5 und 6 aus seinem Amt ausgeschieden ist.
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Erkennt das Kollegium die Notwendigkeit einer Vertretung an, so wird die so bestimmte
Person bis zur Ersetzung oder Riickkehr des Européischen Staatsanwalts fiir einen Zeitraum
von hochstens drei Monaten als Européischer Interims-Staatsanwalt tdtig. Auf Antrag kann
das Kollegium diesen Zeitraum gegebenenfalls verldngern. Die Mechanismen und die
Modalititen fiir eine voriibergehende Vertretung werden in der Geschéftsordnung festgelegt

und geregelt.

Artikel 15

Ernennung und Entlassung der Delegierten Européiischen Staatsanwiilte

Das Kollegium ernennt auf Vorschlag des Europdischen Generalstaatsanwalts die von den
Mitgliedstaaten benannten Delegierten Europdischen Staatsanwilte. Das Kollegium kann die
benannte Person ablehnen, wenn sie den Kriterien nach Absatz 2 nicht geniigt. Die Dele-
gierten Europdischen Staatsanwiélte werden fiir eine verldngerbare Amtszeit von fiinf Jahren

ernannt.

Die Delegierten Europdischen Staatsanwélte sind ab dem Zeitpunkt ihrer Ernennung zum
Delegierten Européischen Staatsanwalt bis zur Amtsentlassung aktive Mitglieder der Staats-
anwaltschaft oder der Richterschaft des Mitgliedstaats, der sie benannt hat. Sie miissen jede
Gewihr fiir Unabhéngigkeit bieten und {iber die erforderlichen Voraussetzungen und

einschligige praktische Erfahrungen im Rahmen ihres nationalen Rechtssystems verfiligen.

Das Kollegium entlésst einen Delegierten Européischen Staatsanwalt, falls es zu der
Feststellung gelangt, dass er die Voraussetzungen nach Absatz 2 nicht mehr erfiillt, seine
Aufgaben nicht wahrnehmen kann oder sich eines schweren Fehlverhaltens schuldig gemacht
hat.

Beschliefit ein Mitgliedstaat, einen nationalen Staatsanwalt, der zum Delegierten Euro-
pdischen Staatsanwalt ernannt wurde, aus Griinden, die nicht mit seinen Pflichten nach dieser
Verordnung im Zusammenhang stehen, zu entlassen oder disziplinarische MaBBnahmen gegen
ihn zu ergreifen, so informiert er den Européischen Generalstaatsanwalt, bevor er titig wird.
Ein Mitgliedstaat darf einen Delegierten Europdischen Staatsanwalt nicht ohne Zustimmung
des Europidischen Generalstaatsanwalts aus Griinden, die im Zusammenhang mit seinen
Pflichten nach dieser Verordnung stehen, entlassen oder disziplinarische Maflnahmen gegen
ihn ergreifen. Erteilt der Europédische Generalstaatsanwalt seine Zustimmung nicht, so konnen

die betroffenen Mitgliedstaaten das Kollegium um Uberpriifung der Angelegenheit ersuchen.
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Tritt ein Delegierter Européischer Staatsanwalt zuriick, sind seine Dienste fiir die Erfiillung
der Aufgaben der Europdischen Staatsanwaltschaft nicht mehr erforderlich, wird er entlassen
oder scheidet er aus anderem Grund aus dem Amt, so unterrichtet der betroffene Mitgliedstaat
unverziiglich den Europdischen Generalstaatsanwalt und benennt, soweit erforderlich,
umgehend einen anderen Staatsanwalt, damit dieser gemall Absatz 1 zum neuen Delegierten

Européischen Staatsanwalt ernannt wird.

Artikel 15a

Status des Verwaltungsdirektors

Der Verwaltungsdirektor wird als Zeitbediensteter der Européischen Staatsanwaltschaft
gemil Artikel 2 Buchstabe a der Beschéftigungsbedingungen fiir die sonstigen Bediensteten
der Europiischen Union'’ eingestellt.

Der Verwaltungsdirektor wird vom Kollegium aus einer Liste von Bewerbern ernannt, die der
Europdische Generalstaatsanwalt im Anschluss an ein offenes und transparentes Auswahl-
verfahren gemil der Geschiftsordnung der Européischen Staatsanwaltschaft vorschligt. Fiir
den Abschluss des Vertrags des Verwaltungsdirektors wird die Europdische Staatsanwalt-

schaft durch den Europdischen Generalstaatsanwalt vertreten.

Die Amtszeit des Verwaltungsdirektors betrdgt vier Jahre. Vor Ende dieses Zeitraums nimmt
das Kollegium eine Bewertung vor, bei der die Leistung des Verwaltungsdirektors bertick-

sichtigt wird.

Das Kollegium kann auf Vorschlag des Europdischen Generalstaatsanwalts unter Beriick-
sichtigung der Bewertung nach Absatz 3 die Amtszeit des Verwaltungsdirektors einmal um

einen Zeitraum von hdchstens vier Jahren verldngern.

Ein Verwaltungsdirektor, dessen Amtszeit verldngert wurde, darf am Ende des Gesamt-

zeitraums nicht an einem weiteren Auswahlverfahren fiir dieselbe Stelle teilnehmen.

17

Verordnung Nr. 31(EWG), Nr. 11(EAG) tiber das Statut der Beamten und iiber die Beschéf-
tigungsbedingungen fiir die sonstigen Bediensteten der Européischen Wirtschafts-
gemeinschaft und der Européischen Atomgemeinschaft (ABI. 45 vom 14.6.1962, S. 1385).
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“

Der Verwaltungsdirektor legt dem Europdischen Generalstaatsanwalt und dem Kollegium
Rechenschaft ab.

Unbeschadet der geltenden Vorschriften in Bezug auf die Kiindigung eines Vertrags im Statut
der Beamten und in den Beschiftigungsbedingungen kann der Verwaltungsdirektor aufgrund
eines Beschlusses des Kollegiums, der mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder

gefasst wird, seines Amtes enthoben werden.

Artikel 15b

Zustindigkeiten des Verwaltungsdirektors

Fiir Verwaltungs- und Haushaltszwecke wird die Europédische Staatsanwaltschaft von ihrem

Verwaltungsdirektor verwaltet.

Unbeschadet der Befugnisse des Kollegiums und des Europdischen Generalstaatsanwalts iibt
der Verwaltungsdirektor sein Amt unabhéngig aus; er fordert keine Anweisungen von
Regierungen oder sonstigen Stellen an und nimmt auch keine Anweisungen von diesen

entgegen.

Der Verwaltungsdirektor ist der gesetzliche Vertreter der Européischen Staatsanwaltschaft fiir
Verwaltungs- und Haushaltszwecke. Der Verwaltungsdirektor fiihrt den Haushaltsplan der
Européischen Staatsanwaltschaft aus.

Der Verwaltungsdirektor ist fiir die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben der Euro-

péischen Staatsanwaltschaft zustéindig, insbesondere fiir

a)  die Fiihrung der laufenden Geschéfte der Europdischen Staatsanwaltschaft und die
Personalverwaltung;

b) die Durchfiihrung der vom Europdischen Generalstaatsanwalt und vom Kollegium
gefassten Beschliisse;

c) die Erstellung eines Vorschlags fiir das jahrliche und das mehrjihrige Programm-
dokument, den er dem Europidischen Generalstaatsanwalt vorlegt;

d) die Umsetzung des jahrlichen und des mehrjahrigen Programmdokuments und die
Berichterstattung dariiber an das Kollegium;

e) die Erstellung der die Verwaltung und den Haushalt betreffenden Teile des

Jahresberichts der Européischen Staatsanwaltschaft iiber ihre Tétigkeiten;
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2)

h)

)

k)

die Ausarbeitung eines Aktionsplans als FolgemaBnahme zu den Schlussfolgerungen
interner oder externer Priifberichte, Bewertungen und Ermittlungen, zu denen auch
diejenigen des Europdischen Datenschutzbeauftragten und des OLAF zdhlen, sowie die
Berichterstattung dartiber an diese und das Kollegium zweimal pro Jahr;

die Ausarbeitung einer internen Betrugsbekdmpfungsstrategie fiir die Européische
Staatsanwaltschaft, die er dem Kollegium zur Billigung vorlegt;

die Erstellung eines Vorschlags fiir den Entwurf der fiir die Européische
Staatsanwaltschaft geltenden Finanzregelung und die Ubermittlung des Vorschlags an
den Europédischen Generalstaatsanwalt;

die Erstellung eines Vorschlags fiir den Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und
Ausgaben der Europiischen Staatsanwaltschaft und die Ubermittlung des Vorschlags an
den Europédischen Generalstaatsanwalt;

die erforderliche verwaltungstechnische Unterstiitzung zur Erleichterung der operativen
Arbeit der Européischen Staatsanwaltschatft;

die Unterstiitzung des Europédischen Generalstaatsanwalts und der Stellvertreter des

Europdischen Generalstaatsanwalts bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.

Artikel 15¢

Vorliufige Verwaltungsvereinbarungen der Europiischen Staatsanwaltschaft

(1) Auf der Grundlage vorldufig zugewiesener Mittel aus ihrem eigenen Haushalt ist die

Kommission fiir die Errichtung und den anfianglichen administrativen Betrieb der Euro-

pdischen Staatsanwaltschaft zustdndig, bis diese in der Lage ist, ihren eigenen Haushalt

auszufithren. Zu diesem Zweck kann die Kommission

a)

b)

nach Anhorung des Rates einen Beamten der Kommission benennen, der die Aufgaben
des Verwaltungsdirektors — einschlieBlich der Befugnisse, die der Anstellungsbehorde
durch das Statut der Beamten und die Beschéftigungsbedingungen im Hinblick auf das
Verwaltungspersonal der Europdischen Staatsanwaltschaft iibertragen wurden — in
Bezug auf Stellen, die zu besetzen sind, bevor der Verwaltungsdirektor seine Téatigkeit

gemil Artikel 15a beginnt, als Interimsverwaltungsdirektor wahrnimmt;

der Européischen Staatsanwaltschaft Unterstiitzung leisten, insbesondere durch die
Entsendung einer begrenzten Zahl von Kommissionsbeamten, die fiir die Ausiibung der
Verwaltungstitigkeit der Européischen Staatsanwaltschaft unter der Verantwortung des

Interimsverwaltungsdirektors erforderlich sind.

9545/2/17 REV 2 kwi/HAL/ar 54

ANLAGE

DGD 2B LIMITE DE



(2) Der Interimsverwaltungsdirektor kann alle Zahlungen, die durch Mittelzuweisungen im
Haushalt der Europdischen Staatsanwaltschaft gedeckt sind, genehmigen und kann Vertrdage —

einschlieBlich Dienstvertridgen — abschliefen.

(3) Sobald das Kollegium seine Tétigkeit gemél Artikel 8 Absatz 1 aufnimmt, iibt der Interims-
verwaltungsdirektor seine Tatigkeit gemél Artikel 15a Absatz 6 aus. Der Interims-
verwaltungsdirektor {ibt seine Funktion nicht mehr aus, sobald der Verwaltungsdirektor im
Anschluss an seine Ernennung durch das Kollegium geméf Artikel 15a seine Tétigkeit
aufgenommen hat.

(4) Bis das Kollegium seine Tatigkeit gemal Artikel 8 Absatz 1 aufnimmt, nimmt die
Kommission seine in diesem Artikel festgelegten Aufgaben in Absprache mit einer

Expertengruppe wahr, die aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammengesetzt ist.
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ABSCHNITT 3
GESCHAFTSORDNUNG

Artikel 16

Geschiftsordnung der Europidischen Staatsanwaltschaft

Die Organisation der Arbeit der Européischen Staatsanwaltschaft wird durch deren Geschifts-

ordnung geregelt.

Sobald die Européische Staatsanwaltschaft errichtet wurde, arbeitet der Europdische General-
staatsanwalt unverziiglich einen Vorschlag fiir ihre Geschéftsordnung aus, der vom Kollegium

mit Zweidrittelmehrheit angenommen wird.

Anderungen der Geschiftsordnung konnen von jedem Europiischen Staatsanwalt vorge-
schlagen werden und sind angenommen, wenn das Kollegium dies mit Zweidrittelmehrheit
beschliefit.

KAPITEL IIIA

ZUSTANDIGKEIT UND AUSUBUNG DER ZUSTANDIGKEIT DER
EUROPAISCHEN STAATSANWALTSCHAFT

ABSCHNITT 1
ZUSTANDIGKEIT DER EUROPAISCHEN STAATSANWALTSCHAFT

Artikel 17

Sachliche Zustindigkeit der Europiischen Staatsanwaltschaft

Die Zusténdigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft umfasst die Straftaten zum Nachteil
der finanziellen Interessen der Union, die in der in nationales Recht umgesetzten Richtlinie
2017/xx/EU genannt sind, ungeachtet dessen, ob dieselbe strafbare Handlung im nationalen
Recht als andere Art von Zuwiderhandlung eingestuft werden konnte. Was Straftaten betrifft,
die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d der in nationales Recht umgesetzten Richtlinie
2017/xx/EU genannt sind, so ist die Europdische Staatsanwaltschaft nur zustandig, wenn die
vorsatzlichen Handlungen oder Unterlassungen im Sinne dieser Bestimmung mit dem
Hoheitsgebiet von zwei oder mehr Mitgliedstaaten im Zusammenhang stehen und einen

Gesamtschaden von mindestens 10 Mio. EUR verursachen.
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(la)  Die Europiische Staatsanwaltschaft ist ferner zustdndig fiir Straftaten im Zusammenhang
mit der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Sinne des in nationales Recht
umgesetzten Rahmenbeschlusses 2008/841/J1, wenn der Schwerpunkt der strafbaren
Aktivitaten der kriminellen Vereinigung auf der Begehung von Straftaten nach Absatz 1

liegt.

(2) Die Européische Staatsanwaltschaft ist auBerdem fiir alle anderen Straftaten zustindig, die
mit einer unter Absatz 1 fallenden stratbaren Handlung untrennbar verbunden sind. Die
Zusténdigkeit fiir diese Straftaten darf nur im Einklang mit Artikel 20 Absatz 3 ausgeiibt

werden.

3) Die Europdische Staatsanwaltschatft ist in keinem Fall zusténdig fiir Straftaten in Bezug auf
nationale direkte Steuern, auch nicht fiir Straftaten, die mit diesen untrennbar verbunden
sind, und die Struktur und die Funktionsweise der Steuerverwaltung der Mitgliedstaaten

werden von dieser Verordnung nicht beriihrt.

Artikel 18

Territoriale und personelle Zustindigkeit der Europiischen Staatsanwaltschaft

Die Européische Staatsanwaltschaft ist zustéindig fiir die in Artikel 17 genannten Straftaten, wenn

diese
a)  ganz oder teilweise im Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten begangen wurden,

b)  von einem Staatsangehorigen eines Mitgliedstaats begangen wurden, sofern ein Mitgliedstaat
tiber die Zustindigkeit fiir solche Straftaten verfiigt, wenn sie auBerhalb seines Hoheitsgebiets

begangen wurden, oder

c)  auBerhalb der in Buchstabe a genannten Hoheitsgebiete von einer Person begangen wurden,
die zum Zeitpunkt der Straftat dem Statut der Beamten der Européischen Gemeinschaften
oder den Beschiftigungsbedingungen unterlag, sofern ein Mitgliedstaat iiber die Zustdndig-

keit fiir solche Straftaten verfiigt, wenn sie auBBerhalb seines Hoheitsgebiets begangen wurden.
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ABSCHNITT 2
AUSUBUNG DER ZUSTANDIGKEIT DER EUROPAISCHEN
STAATSANWALTSCHAFT

Artikel 19
Meldung, Registrierung und Nachpriifung von Informationen

(1) Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union und die nach geltendem
nationalen Recht zustandigen Behorden der Mitgliedstaaten melden der Europdischen
Staatsanwaltschaft unverziiglich Straftaten, fiir die sie ihre Zustandigkeit gemall Artikel 17
und Artikel 20 Absitze 2 und 3 ausiiben konnte.

(1a) Leitet eine Justiz- oder Strafverfolgungsbehorde eines Mitgliedstaats ein Ermittlungs-
verfahren wegen einer Straftat ein, fiir die die Européische Staatsanwaltschaft gemif3
Artikel 17 und Artikel 20 Absitze 2 und 3 ihre Zusténdigkeit ausiiben konnte, oder gewinnt
die zustindige Justiz- oder Strafverfolgungsbehorde eines Mitgliedstaats nach der Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens den Eindruck, dass ein Ermittlungsverfahren eine solche Straftat
betrifft, so unterrichtet diese Behorde die Europdische Staatsanwaltschaft unverziiglich, damit

diese entscheiden kann, ob sie ihr Evokationsrecht gemif3 Artikel 22a ausiibt.

(laa) Leitet eine Justiz- oder Strafverfolgungsbehorde eines Mitgliedstaats ein Ermittlungs-
verfahren wegen einer Straftat im Sinne des Artikels 17 ein, und ist sie der Ansicht, dass die
Européische Staatsanwaltschaft gemal3 Artikel 20 Absatz 3 ihre Zusténdigkeit nicht ausiiben

konnte, so unterrichtet sie die Européische Staatsanwaltschaft hiervon.

(1b) Der Bericht enthélt mindestens eine Beschreibung des Sachverhalts einschlieBlich einer
Bewertung des entstandenen oder voraussichtlichen Schadens, die mogliche rechtliche
Wiirdigung und alle vorliegenden Informationen {iber mdgliche Opfer, Verdidchtige und
andere Beteiligte.

(1c) Die Europiische Staatsanwaltschaft wird auBerdem gemil3 den Absdtzen 1 und 1a von Féllen
unterrichtet, in denen sich nicht feststellen lasst, ob die Kriterien des Artikels 20 Absatz 2
erfiillt sind.
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2

3)

4)

)

(6)

Die der Europidischen Staatsanwaltschaft bereitgestellten Informationen werden gemé0 ihrer
Geschiéftsordnung registriert und nachgepriift. Durch die Nachpriifung wird festgestellt, ob
aufgrund der nach den Absidtzen 1 und la iibermittelten Informationen Griinde vorliegen, ein

Ermittlungsverfahren einzuleiten oder das Evokationsrecht auszuiiben.

Entscheidet die Europdische Staatsanwaltschaft nach einer Nachpriifung, dass keine Griinde
fiir die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nach Artikel 22 oder fiir die Ausilibung ihres
Evokationsrechts nach Artikel 22a vorliegen, so wird die Begriindung im Fallbearbeitungs-

system verzeichnet.

Die Européische Staatsanwaltschaft unterrichtet die Behorde, die die stratbare Handlung
gemal den Absdtzen 1 und la gemeldet hat, sowie die Opfer der Straftat und, wenn dies im

nationalen Recht vorgesehen ist, andere Personen, die die stratbare Handlung gemeldet haben.

Erlangt die Européische Staatsanwaltschaft Kenntnis davon, dass mdglicherweise eine nicht
in ihre Zusténdigkeit fallende Straftat begangen wurde, so unterrichtet sie unverziiglich die

zustdndigen nationalen Behorden und leitet alle sachdienlichen Beweise an sie weiter.

In bestimmten Féllen kann die Europédische Staatsanwaltschaft die Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union und die Behorden der Mitgliedstaaten um weitere ihnen vor-
liegende einschligige Informationen ersuchen. Die erbetenen Informationen kdnnen andere
Verstole zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union als diejenigen betreffen, die

gemal Artikel 20 Absatz 2 in die Zustandigkeit der Européischen Staatsanwaltschaft fallen.

Die Européische Staatsanwaltschaft kann um weitere Informationen ersuchen, um es dem
Kollegium gemil3 Artikel 8 Absatz 2 zu ermdglichen, allgemeine Leitlinien fiir die Auslegung
der Verpflichtung zur Unterrichtung der Européischen Staatsanwaltschaft tiber unter

Artikel 20 Absatz 2 fallende Félle zu erlassen.

Artikel 20

Ausiibung der Zustindigkeit der Européischen Staatsanwaltschaft

Die Europdische Staatsanwaltschaft {ibt ihre Zustiandigkeit entweder durch Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens nach Artikel 22 oder durch die Entscheidung, ihr Evokationsrecht nach
Artikel 22a wahrzunehmen, aus. Wenn die Europdische Staatsanwaltschaft beschlief3t, ihre
Zusténdigkeit auszuiiben, iiben die zustdndigen nationalen Behorden ihre eigene Zustindig-

keit in Bezug auf dieselbe strafbare Handlung nicht aus.
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(2) Ist durch eine Straftat, die unter Artikel 17 féllt, ein Schaden von weniger als 10 000 EUR
zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union entstanden oder zu erwarten, kann die

Européische Staatsanwaltschaft ihre Zustindigkeit nur ausiiben, wenn

a)  der Fall Auswirkungen auf Unionsebene hat, die es erforderlich machen, dass die

Ermittlungen von der Européischen Staatsanwaltschaft gefiihrt werden, oder

b)  Beamte oder sonstige Bedienstete der Européischen Union oder Mitglieder der Organe

der Begehung der Straftat verdachtigt werden konnten.

Die Européische Staatsanwaltschaft konsultiert gegebenenfalls die zustéindigen nationalen
Behorden oder Unionsstellen, um festzustellen, ob die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b
genannten Kriterien erfiillt sind.
(3) In Bezug auf unter Artikel 17 fallende Straftaten iibt die Européische Staatsanwaltschaft ihre
Zustandigkeit nicht aus und verweist den Fall nach Konsultation der zustéindigen nationalen
Behorden gemél Artikel 28a unverziiglich an diese Behorden, wenn
a)  die im nationalen Recht vorgesehene Hochststrafe filir eine unter Artikel 17 Absatz 1
fallende Straftat der Hochststrafe fiir eine untrennbar verbundene Straftat nach
Artikel 17 Absatz 2 entspricht oder geringer ist, es sei denn, Letztere war nur Mittel zur
Begehung der unter Artikel 17 Absatz 1 fallenden Straftat, oder

b)  Grund zu der Annahme besteht, dass der entstandene oder voraussichtliche Schaden
zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union aufgrund einer Straftat im Sinne des
Artikels 17 den Schaden nicht libersteigt, der einem anderen Opfer entstanden ist oder
entstehen konnte.

Unterabsatz 1 Buchstabe b gilt nicht fiir Straftaten nach Artikel 3 Buchstaben a, b und d der in

nationales Recht umgesetzten Richtlinie 2017/xx/EU.

(3a) Die Europiische Staatsanwaltschaft kann mit Zustimmung der zustindigen nationalen
Strafverfolgungsbehdrden ihre Zustdndigkeit fiir Straftaten im Sinne des Artikels 17 in Fillen
ausiiben, die ansonsten aufgrund der Anwendung von Absatz 3 Buchstabe b von ihrer
Zustandigkeit ausgeschlossen wiren, wenn sich herausstellt, dass sie besser in der Lage ist,

die Ermittlungen durchzufiihren oder Straftaten zu verfolgen.
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4.  Die Europédische Staatsanwaltschaft unterrichtet die zustdndigen nationalen Behdrden unver-
zliglich liber jede Entscheidung, ihre Zustandigkeit auszuiiben oder nicht auszuiiben.

5. Besteht zwischen der Européischen Staatsanwaltschaft und den nationalen Strafverfolgungs-
behorden Uneinigkeit dariiber, ob die strafbare Handlung unter Artikel 17 Absétze 1a oder 2
oder Artikel 20 Absitze 2 oder 3 fillt, liegt die Entscheidung dariiber, wer fiir das Ermitt-
lungsverfahren im betreffenden Fall zustindig sein soll, bei den nationalen Behdrden, die fiir
die Verteilung der Strafverfolgungszustindigkeiten auf nationaler Ebene zustandig sind. Die
Mitgliedstaaten bestimmen die nationale Behorde, die liber die Zustindigkeitsverteilung

entscheidet.

KAPITEL IV

VORSCHRIFTEN FUR ERMITTLUNGSVERFAHREN, ERMITTLUNGSMASSNAHMEN,
STRAFVERFOLGUNG UND ALTERNATIVEN ZUR STRAFVERFOLGUNG

ABSCHNITT 1
REGELN FUR ERMITTLUNGSVERFAHREN

Artikel 22
Einleitung von Ermittlungsverfahren und Aufteilung der Zustindigkeiten innerhalb der

Europiischen Staatsanwaltschaft

1. Besteht nach geltendem nationalen Recht berechtigter Grund zu der Annahme, dass eine in
die Zusténdigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft fallende Straftat begangen wird oder
wurde, so leitet ein Delegierter Europdischer Staatsanwalt in einem Mitgliedstaat, der nach
seinem nationalen Recht fiir die Straftat zusténdig ist, unbeschadet der in Artikel 20 Absitze 2
und 3 niedergelegten Vorschriften ein Ermittlungsverfahren ein und hilt dies im Fall-
bearbeitungssystem fest.

2. BeschlieBt die Europiische Staatsanwaltschaft nach Priifung gemal3 Artikel 19 Absatz 2, ein
Ermittlungsverfahren einzuleiten, so unterrichtet sie unverziiglich die Behorde, die das
stratbare Verhalten nach Artikel 19 Absatz 1 oder 1a gemeldet hat.

3. Waurde kein Ermittlungsverfahren durch einen Delegierten Europdischen Staatsanwalt
eingeleitet, so weist die Stindige Kammer, der der Fall zugewiesen wurde, unter den in
Absatz 1 aufgefiihrten Bedingungen einen Delegierten Européischen Staatsanwalt an, ein

Ermittlungsverfahren einzuleiten.
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4.  Ein Verfahren wird in der Regel von einem Delegierten Europdischen Staatsanwalt aus dem
Mitgliedstaat eingeleitet und bearbeitet, in dem der Schwerpunkt der strafbaren Tétigkeit
liegt, oder, falls mehrere miteinander verbundene Straftaten innerhalb des Zusténdigkeits-
bereichs der Europdischen Staatsanwaltschaft begangen wurden, aus dem Mitgliedstaat, in
dem der Grofteil der Straftaten begangen wurde. Ein Delegierter Européischer Staatsanwalt
eines anderen Mitgliedstaats, der fiir den Fall zustindig ist, kann nur dann ein Ermittlungs-
verfahren einleiten oder von der zustdndigen Stindigen Kammer zur Einleitung eines
Ermittlungsverfahrens angewiesen werden, wenn eine Abweichung von der im vorstehenden
Satz dargelegten Regel gebiihrend begriindet wird, wobei die folgenden Kriterien in der
angegebenen Rangordnung zu beriicksichtigen sind:

a)  gewohnlicher Aufenthaltsort des Verdéachtigen oder Beschuldigten;
b)  Staatsangehorigkeit des Verdichtigen oder Beschuldigten;

c¢)  Ort, an dem der Hauptteil des finanziellen Schadens eingetreten ist.

5. Bis zu einer Entscheidung iiber eine Strafverfolgung nach Artikel 30 kann die zusténdige
Standige Kammer in einem in die Zustdndigkeit von mehr als einem Mitgliedstaat fallenden
Fall nach Anhorung der betreffenden Européischen Staatsanwilte und/oder Delegierten

Européischen Staatsanwilte beschlieBen,

a)  das Verfahren einem Delegierten Europdischen Staatsanwalt in einem anderen

Mitgliedstaat neu zuzuweisen,

b)  Verfahren zusammenzulegen oder aufzuteilen und fiir jedes Verfahren den Delegierten

Europdischen Staatsanwalt zu wéhlen, der es bearbeitet,

sofern derartige Entscheidungen im allgemeinen Interesse der Justiz liegen und mit den
Kriterien fiir die Wahl des betrauten Delegierten Europdischen Staatsanwalts geméll Absatz 4

ubereinstimmen.

6.  Bei jeder Entscheidung iiber eine Neuzuweisung, Zusammenlegung oder Aufteilung eines

Verfahrens beriicksichtigt die Stindige Kammer den aktuellen Stand der Ermittlungen.

7. Die Europdische Staatsanwaltschaft unterrichtet die zustédndigen nationalen Behorden

unverziiglich liber jede Entscheidung, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.
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(1)

(1)

)

3)

4)

Artikel 22a

Evokationsrecht

Nach Erhalt aller einschligigen Informationen geméal Artikel 19 Absatz 1a entscheidet die
Européische Staatsanwaltschaft so bald wie moglich, spitestens jedoch fiinf Tage, nachdem
sie die Informationen von den nationalen Behorden erhalten hat, ob sie ihr Evokationsrecht
ausiiben wird, und setzt die nationalen Behdrden von dieser Entscheidung in Kenntnis. Der
Européische Generalstaatsanwalt kann im Einzelfall die begriindete Entscheidung treffen, die
Frist um hochstens fiinf Tage zu verlangern, und setzt in diesem Fall die nationalen Behorden
davon in Kenntnis.

Wihrend der in Absatz 1 genannten Fristen sehen die nationalen Behorden davon ab, eine
Entscheidung nach nationalem Recht zu treffen, die moglicherweise zur Folge hat, dass die
Européische Staatsanwaltschaft daran gehindert wird, ihr Evokationsrecht auszuiiben.

Die nationalen Behorden treffen nach nationalem Recht alle MaBBnahmen, die dringend
erforderlich sind, um wirksame Ermittlungen und eine wirksame Strafverfolgung sicher-
zustellen.

Erhilt die Europdische Staatsanwaltschaft durch andere Mittel als die in Artikel 19 Absatz 1a
genannte Unterrichtung davon Kenntnis, dass von den zustindigen Behorden eines
Mitgliedstaats bereits Ermittlungen in Bezug auf eine Straftat, fiir die sie zustdndig sein
konnte, durchgefiihrt werden, so setzt sie diese Behorden unverziiglich davon in Kenntnis.
Nachdem die Européische Staatsanwaltschaft ordnungsgemif3 nach Artikel 19 Absatz 1a
unterrichtet wurde, entscheidet sie, ob sie ihr Evokationsrecht ausiiben wird. Diese
Entscheidung ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Fristen zu treffen.

Die Européische Staatsanwaltschaft konsultiert gegebenenfalls die zustéindigen Behorden des
betreffenden Mitgliedstaats, bevor sie entscheidet, ob sie ihr Evokationsrecht ausiibt.

Wenn die Europiische Staatsanwaltschaft ihr Evokationsrecht ausiibt, iibergeben ihr die
zustdndigen Behorden des Mitgliedstaats unverziiglich die Akte und fiihren keine weiteren

Ermittlungstétigkeiten in Bezug auf dieselbe Straftat durch.
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)

(6)

(7)

®)

Das in diesem Artikel genannte Evokationsrecht kann ein Delegierter Europdischer Staats-
anwalt jedes Mitgliedstaats ausiiben, dessen zustindige Behorden ein Ermittlungsverfahren in
Bezug auf eine Straftat eingeleitet haben, die in den Anwendungsbereich der Artikel 17

und 18 féllt. Erwédgt ein Delegierter Europiischer Staatsanwalt, der die Informationen nach
Artikel 19 Absatz 1a erhalten hat, sein Evokationsrecht nicht auszuiiben, so unterrichtet er die
zustindige Stindige Kammer {iber den Européischen Staatsanwalt seines Mitgliedstaats,
damit die Stindige Kammer in der Lage ist, eine Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 3a zu

treffen.

Hat die Européische Staatsanwaltschaft auf die Ausiibung ihrer Zustandigkeit verzichtet, so
setzt sie die zustdndigen nationalen Behorden unverziiglich davon in Kenntnis. Zu jedem
Zeitpunkt des Verfahrens unterrichten die zustdndigen nationalen Behdrden die Europédische
Staatsanwaltschaft iiber alle neuen Sachverhalte, die diese dazu veranlassen konnten, ihre
Entscheidung, ihre Zustdndigkeit nicht auszuiiben, zu iiberdenken.

Die Européische Staatsanwaltschaft kann nach Erhalt derartiger Informationen ihr
Evokationsrecht ausiiben, sofern die nationalen Ermittlungen noch nicht abgeschlossen
worden sind und noch keine Anklageschrift bei einem Gericht eingereicht wurde. Diese

Entscheidung ist innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist zu treffen.

Vertritt das Kollegium in Bezug auf Straftaten, die einen Schaden von weniger als 100 000
EUR zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union verursacht haben oder verursachen
konnten, die Auffassung, dass mit Bezug auf die Schwere der Straftat oder die Komplexitit
des Verfahrens im Einzelfall kein Ermittlungs- oder Strafverfolgungsverfahren auf Unions-
ebene erforderlich ist, so erlésst es nach Artikel 8 Absatz 2 allgemeine Leitlinien, die es den
Delegierten Européischen Staatsanwilten gestatten, unabhéngig und unverziiglich zu
entscheiden, das Verfahren nicht an sich zu ziehen.

In diesen Leitlinien wird mit allen erforderlichen Einzelheiten angegeben, unter welchen
Umstédnden sie anzuwenden sind, indem eindeutige Kriterien festgelegt werden, die insbe-
sondere der Art der Straftat, der Dringlichkeit der Situation sowie der Verpflichtung der
zustdndigen nationalen Behorden Rechnung tragen, alle notwendigen MaBnahmen zu
ergreifen, um den Schaden, der fiir die finanziellen Interessen der Union entstanden ist, in
vollem Umfang auszugleichen.

Damit eine kohdrente Anwendung der Leitlinien gewéhrleistet wird, unterrichtet ein
Delegierter Européischer Staatsanwalt die zustidndige Stindige Kammer von jeder
Entscheidung nach Absatz 7 und erstattet jede Stindige Kammer dem Kollegium jéhrlich {iber
die Anwendung der Leitlinien Bericht.
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Artikel 23

Fiihren der Ermittlungen

(1) Der mit einem Verfahren betraute Delegierte Europdische Staatsanwalt kann im Einklang mit
dieser Verordnung und dem nationalen Recht die Ermittlungsmafinahmen und andere MaB-
nahmen entweder selbst treffen oder die zustindigen Behorden seines Mitgliedstaats dazu
anweisen. Diese Behorden stellen im Einklang mit dem nationalen Recht sicher, dass alle
Anweisungen befolgt werden, und treffen die ihnen zugewiesenen Mallnahmen. Der betraute
Delegierte Europdische Staatsanwalt unterrichtet geméf den in der Geschéftsordnung
festgelegten Vorschriften den zustédndigen Europdischen Staatsanwalt und die Stindige

Kammer durch das Fallmanagementsystem von allen wesentlichen Entwicklungen des Falles.

(2) Zujedem Zeitpunkt wihrend des von der Europdischen Staatsanwaltschaft durchgefiihrten
Ermittlungsverfahrens ergreifen die zustdndigen nationalen Behorden im Einklang mit dem
nationalen Recht die Maflnahmen, die dringend erforderlich sind, um wirksame Ermittlungen
sicherzustellen, auch wenn sie nicht explizit auf Anweisung des betrauten Delegierten Euro-
pdischen Staatsanwalts handeln. Die nationalen Behdrden setzen den betrauten Delegierten
Europdischen Staatsanwalt unverziiglich von den dringenden MafBlnahmen, die ergriffen

wurden, in Kenntnis.

(3) Die zustindige Stindige Kammer kann auf Vorschlag des die Aufsicht fithrenden Euro-
péischen Staatsanwalts beschlieen, ein Verfahren einem anderen Delegierten Europdischen
Staatsanwalt in demselben Mitgliedstaat neu zuzuweisen, wenn der betraute Delegierte
Europdische Staatsanwalt

a)  die Ermittlungen oder StrafverfolgungsmalBBnahmen nicht durchfiihren kann oder
b) den Anweisungen der zustindigen Stdndigen Kammer oder des Europdischen
Staatsanwalts nicht Folge leistet.

(4) In Ausnahmefillen kann der die Aufsicht fithrende Europdische Staatsanwalt nach Einholen
der Genehmigung der zustindigen Stindigen Kammer eine begriindete Entscheidung treffen,
die Ermittlungen selbst zu fiihren, indem er entweder selbst die ErmittlungsmaBBnahmen und
andere Mallnahmen trifft oder indem er die zustdndigen Behdrden in seinem Mitgliedstaat
dazu anweist, sofern dies im Interesse der Effizienz der Ermittlungen oder Strafverfolgungs-

mafBnahmen aufgrund eines oder mehrerer der folgenden Kriterien unabdingbar scheint:
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(1)

2

a)  Schwere der Straftat, insbesondere im Hinblick auf ihre moglichen Auswirkungen auf

Unionsebene,

b)  wenn die Ermittlungen Beamte oder sonstige Bedienstete der Europdischen Union oder

Mitglieder der Organe betreftfen,

c) falls die in Absatz 3 vorgesehene Regelung zur Neuzuweisung nicht zur Anwendung

kommt.

Unter diesen auBBergewohnlichen Umstidnden stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der

Europdische Staatsanwalt befugt ist, Ermittlungsmafinahmen und andere MaBBnahmen anzu-
ordnen oder zu beantragen, und dass er alle Befugnisse, Verantwortlichkeiten und Pflichten
eines Delegierten Européischen Staatsanwalts im Einklang mit dieser Verordnung und dem

nationalen Recht hat.

Die von dem Fall betroffenen zustindigen nationalen Behorden und Delegierten Européischen
Staatsanwilte werden unverziiglich von den geméaf diesem Absatz getroffenen

Entscheidungen in Kenntnis gesetzt.

Artikel 24
Aufhebung von Vorrechten oder Befreiungen

Wenn die Ermittlungen der Européischen Staatsanwaltschaft Personen betreffen, die nach
nationalem Recht durch ein Vorrecht oder eine Befreiung geschiitzt sind, und dieses Vorrecht
oder diese Befreiung die Durchfiihrung eines bestimmten Ermittlungsverfahrens behindern,
stellt der Europdische Generalstaatsanwalt im Einklang mit den in dem betreffenden
nationalen Recht vorgesehenen Verfahren schriftlich einen mit Griinden versehenen Antrag

auf ihre Authebung.

Wenn die Ermittlungen der Européischen Staatsanwaltschaft Personen betreffen, die durch
Vorrechte oder Befreiungen nach dem Unionsrecht, insbesondere dem Protokoll {iber die
Vorrechte und Befreiungen der Européischen Union, geschiitzt sind, und diese Vorrechte oder
Befreiungen die Durchfiihrung eines bestimmten Ermittlungsverfahrens behindern, stellt der
Europédische Generalstaatsanwalt im Einklang mit den im Unionsrecht vorgesehenen

Verfahren schriftlich einen mit Griinden versehenen Antrag auf ihre Aufhebung.
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ABSCHNITT 2

REGELN FUR ERMITTLUNGSMASSNAHMEN UND ANDERE MASSNAHMEN

Artikel 25

Ermittlungsmafinahmen und andere Maflnahmen

(1) Zumindest in den Féllen, in denen die den Ermittlungen zugrunde liegende Straftat mit einer

Freiheitsstrafe im Hochstmall von mindestens vier Jahren bedroht ist, stellen die Mitglied-

staaten sicher, dass die Delegierten Europdischen Staatsanwilte befugt sind, die folgenden

Ermittlungsmafinahmen anzuordnen oder zu beantragen:

a)

b)

d)

Durchsuchung von Gebauden, Grundstiicken, Beforderungsmitteln, Privatwohnungen,
Kleidungsstiicken und sonstigen personlichen Gegenstinden oder Computersystemen,
sowie Durchfiihrung von Sicherungsmalinahmen, damit diese unversehrt bleiben und

keine Beweismittel verloren gehen oder beeintrachtigt werden;

Erwirkung der Vorlage von relevanten Gegenstinden oder Schriftstiicken entweder in

ihrer urspriinglichen oder in einer angegebenen anderen Form;

Erwirkung der Vorlage von gespeicherten Computerdaten, verschliisselt oder ent-
schliisselt, entweder in ihrer urspriinglichen oder in einer angegebenen anderen Form,
einschliefllich Bankkontodaten und Verkehrsdaten mit Ausnahme von Daten, die im
Einklang mit nationalen Rechtsvorschriften gemaf Artikel 15 Absatz 1 Satz 2 der
Richtlinie 2002/58/EG des Europiischen Parlaments und des Rates'® eigens aufbewahrt

werden;

Sicherstellung von Tatwerkzeugen oder Ertrdgen aus Straftaten, einschliefSlich
Vermogenswerten, deren Einziehung durch das Prozessgericht zu erwarten ist, sofern
Grund zu der Annahme besteht, dass der Eigentiimer, Besitzer oder Inhaber dieser
Tatwerkzeuge oder Ertrage versuchen wird, die vom Gericht angeordnete Einziehung zu

vereiteln;

Uberwachung der ein- und ausgehenden elektronischen Kommunikation des Verdich-
tigen oder Beschuldigten iiber alle von ihm genutzten elektronischen Kommunikations-

mittel;

Verfolgung und Ortung von Gegenstinden mit technischen Mitteln, einschlieBlich

kontrollierter Warenlieferungen.

8 Richtlinie 2002/58/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 iiber
die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphire in der
elektronischen Kommunikation (ABIL. L 201 vom 31.7.2002, S. 37).
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(1a) Unbeschadet des Artikels 24 konnen die in Absatz 1 genannten Ermittlungsmafnahmen im
Einklang mit dem geltenden nationalen Recht an Bedingungen gekniipft werden, sofern dies
fiir bestimmte Personen- oder Berufsgruppen, die rechtlich zur Geheimhaltung verpflichtet
sind, ausdriicklich vorgesehen ist.

(1b) Die in Absatz 1 Buchstaben c, e und f genannten ErmittlungsmaBBnahmen kdnnen nach MaB3-
gabe des geltenden nationalen Rechts an zusétzliche Bedingungen — einschlieBlich Beschrén-
kungen — geknliipft werden. Die Mitgliedstaaten konnen insbesondere die Anwendung des
Absatzes 1 Buchstaben e und f auf bestimmte schwere Straftaten beschrinken. Will ein
Mitgliedstaat von dieser Beschrankung Gebrauch machen, so iibermittelt er der Européischen
Staatsanwaltschaft die betreffende Liste der bestimmten schweren Straftaten gemal
Artikel 73.

(2) Die Delegierten Européischen Staatsanwilte sind befugt, zusétzlich zu den in Absatz 1
genannten Maflnahmen in ihrem Mitgliedstaat andere MaBBnahmen, die den Staatsanwilten
nach dem nationalen Recht in vergleichbaren innerstaatlichen Féllen zur Verfligung stehen, zu
beantragen oder anzuordnen.

(3) Die Delegierten Europdischen Staatsanwilte konnen die in den Absédtzen 1 und 2 genannten
Malnahmen nur dann anordnen, wenn hinreichende Griinde zu der Annahme bestehen, dass
durch die betreffende MaBBnahme Informationen oder Beweismittel erlangt werden kénnen,
die fiir die Ermittlungen niitzlich sind, und keine weniger eingreifende MaBBnahme zur
Verfligung steht, mit der sich dasselbe Ziel erreichen lieBe. Die Verfahren und Modalitéten
fiir die Durchfiihrung dieser MaBBnahmen richten sich nach dem geltenden nationalen Recht.

Artikel 26
Grenziiberschreitende Ermittlungen

(1) Die Delegierten Europdischen Staatsanwilte arbeiten eng zusammen, indem sie einander bei
grenziiberschreitenden Féllen unterstiitzen und regelméBig konsultieren. Muss in einem
anderen Mitgliedstaat als dem des betrauten Delegierten Europdischen Staatsanwalts eine
MaBnahme ergriffen werden, so entscheidet dieser Delegierte Europdische Staatsanwalt {iber
die Durchfiihrung der erforderlichen MaBBnahme und weist sie einem Delegierten Euro-
péischen Staatsanwalt zu, der in dem Mitgliedstaat angesiedelt ist, in dem die Mallnahme
durchgefiihrt werden muss.

(2) Der betraute Delegierte Européische Staatsanwalt kann alle Mainahmen zuweisen, die ihm
nach Artikel 25 zur Verfiigung stehen. Fiir die Begriindung und Durchfiihrung derartiger
MalBnahmen ist das Recht des Mitgliedstaats des betrauten Delegierten Europdischen
Staatsanwalts maflgeblich. Weist der betraute Delegierte Européische Staatsanwalt eine
ErmittlungsmaBnahme einem oder mehreren Delegierten Europdischen Staatsanwilten eines
anderen Mitgliedstaats zu, so setzt er gleichzeitig seinen die Aufsicht fiihrenden Europdischen
Staatsanwalt davon in Kenntnis.
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Ist nach dem Recht des Mitgliedstaats des unterstiitzenden Delegierten Europdischen Staats-
anwalts eine richterliche Genehmigung fiir die Mallnahme erforderlich, so ist sie von dem
unterstiitzenden Delegierten Europdischen Staatsanwalt nach dem Recht seines Mitgliedstaats

einzuholen.

Wird die richterliche Genehmigung fiir die zugewiesene Mallnahme verweigert, so zieht der

betraute Delegierte Europdische Staatsanwalt die Zuweisung zurtick.

Ist allerdings nach dem Recht des Mitgliedstaats des unterstiitzenden Delegierten Euro-
péischen Staatsanwalts eine solche richterliche Genehmigung nicht erforderlich, wohl aber
nach dem Recht des Mitgliedstaats des betrauten Delegierten Européischen Staatsanwalts, so
ist sie von dem betrauten Delegierten Européischen Staatsanwalt einzuholen und zusammen

mit der Zuweisung zu iibermitteln.

Der unterstiitzende Delegierte Européische Staatsanwalt fiihrt die ihm zugewiesene Mal3-
nahme entweder selbst durch oder beauftragt die zusténdige nationale Behdrde mit der
Durchfiihrung.

Ist der unterstiitzende Delegierte Europdische Staatsanwalt der Auffassung, dass
a)  die Zuweisung unvollstindig ist oder einen offensichtlichen erheblichen Fehler enthilt,

b) die MaBnahme aus berechtigten, objektiven Griinden nicht innerhalb der in der

Zuweisung gesetzten Frist durchgefiihrt werden kann,

¢)  sich mit einer alternativen, weniger eingreifenden MaBnahme dieselben Ergebnisse wie

mit der zugewiesenen MalBnahme erreichen lieen oder

d) die zugewiesene Mallnahme nach dem Recht seines Mitgliedstaats nicht existiert oder in

einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall nicht zur Verfiigung stiinde,

so setzt er seinen die Aufsicht fiihrenden Européischen Staatsanwalt davon in Kenntnis und
berit sich mit dem betrauten Delegierten Européischen Staatsanwalt, um die Angelegenheit in

beiderseitigem Einvernehmen zu regeln.

Existiert die zugewiesene Mallnahme in einem rein innerstaatlichen Fall nicht, wohl aber in
einem grenziiberschreitenden Fall, der von Ubereinkiinften iiber gegenseitige Anerkennung
oder grenziiberschreitende Zusammenarbeit erfasst wird, so konnen sich die betreffenden

Delegierten Européischen Staatsanwiélte im Einvernehmen mit den jeweiligen die Aufsicht

fiihrenden Europiischen Staatsanwilten auf diese Ubereinkiinfte berufen.
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(7

Wenn es den Delegierten Europdischen Staatsanwiélten nicht gelingt, die Angelegenheit
innerhalb von sieben Werktagen zu regeln, die Zuweisung aber aufrechterhalten wird, ist die
Angelegenheit an die zustdndige Staindige Kammer zu verweisen. Gleiches gilt, wenn die
zugewiesene Maflnahme nicht innerhalb der in der Zuweisung gesetzten Frist oder in

angemessener Zeit durchgefiihrt wird.

Die zustdndige Standige Kammer hort die von dem Fall betroffenen Delegierten Europdischen
Staatsanwilte an, soweit dies erforderlich ist, und entscheidet dann im Einklang mit dem
geltenden nationalen Recht und mit dieser Verordnung unverziiglich, ob und bis wann die
erforderliche zugewiesene Mallnahme oder eine Ersatzmafnahme von dem unterstiitzenden
Delegierten Européischen Staatsanwalt durchzufiihren ist, und teilt diese Entscheidung den
genannten Delegierten Europédischen Staatsanwilten iiber den zustéindigen Européischen

Staatsanwalt mit.

Artikel 27

Vollstreckung der zugewiesenen Maflnahmen

Die zugewiesenen Mallnahmen werden gemél dieser Verordnung und dem Recht des Mitglied-

staats des unterstiitzenden Delegierten Européischen Staatsanwalts durchgefiihrt. Formlichkeiten

und Verfahren, die vom betrauten Delegierten Européischen Staatsanwalt ausdriicklich angegeben

werden, sind einzuhalten, es sei denn, sie stehen im Widerspruch zu den wesentlichen Rechtsgrund-

satzen des Mitgliedstaats des unterstiitzenden Delegierten Europdischen Staatsanwalts.

Artikel 28

Festnahme im Ermittlungsverfahren und grenziiberschreitende Uberstellung

Der betraute Delegierte Europdische Staatsanwalt kann anordnen oder beantragen, dass der
Verdichtige oder Beschuldigte im Einklang mit dem nationalen auf vergleichbare inner-
staatliche Rechtssachen anwendbaren Recht festgenommen oder in Untersuchungshaft

genommen wird.

Ist die Festnahme oder Uberstellung einer Person erforderlich, die sich nicht in dem Mitglied-
staat aufhilt, in dem der betraute Delegierte Européische Staatsanwalt angesiedelt ist, so
erldsst Letzterer einen Europdischen Haftbefehl im Einklang mit dem Rahmenbeschluss
2002/584/J1 des Rates'® oder ersucht die zustindige Behorde jenes Mitgliedstaats um Erlass
eines solchen Haftbefehls.

19

Rahmenbeschluss 2002/584/J1 des Rates vom 13. Juni 2002 {iber den Européischen
Haftbefehl und die Ubergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten (ABI. L 190 vom
18.7.2002, S. 1).
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ABSCHNITT 3
REGELN ZUR STRAFVERFOLGUNG
Artikel 28a
Verweisung und Ubertragung von Verfahren an bzw. auf die nationalen Behorden
Stellt sich bei einem von der Européischen Staatsanwaltschaft durchgefiihrten Ermittlungs-
verfahren heraus, dass der den Ermittlungen zugrunde liegende Sachverhalt keine Straftat
darstellt, fiir die sie gemill den Artikeln 17 und 18 zusténdig ist, so beschlieBt die zustindige
Stdndige Kammer, das Verfahren unverziiglich an die zustidndigen nationalen Behorden zu
verweisen.
Stellt sich bei einem von der Européischen Staatsanwaltschaft durchgefiihrten Ermittlungs-
verfahren heraus, dass die spezifischen Bedingungen fiir die Ausiibung ihrer Zusténdigkeit
nach Artikel 20 Absétze 2 und 3 nicht mehr erfiillt sind, so beschlief3t die zustindige Stidndige
Kammer, das Verfahren unverziiglich und vor Einleitung der Strafverfolgung vor den

nationalen Gerichten an die zustindigen nationalen Behorden zu verweisen.

Ist das Kollegium in Bezug auf Straftaten, die einen Schaden von weniger als 100 000 EUR
zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union verursacht haben bzw. verursachen
konnten, der Auffassung, dass mit Bezug auf die Schwere der Straftat oder die Komplexitét
des Verfahrens im Einzelfall keine Ermittlung oder Strafverfolgung auf Unionsebene
erforderlich ist und eine Verweisung im Interesse der Effizienz der Ermittlungen oder der
Strafverfolgung besser wire, so erldsst es geméf Artikel 8 Absatz 2 allgemeine Leitlinien, die
es den Standigen Kammern gestatten, ein Verfahren an die zustédndigen nationalen Behorden

Zu verweisen.

Diese Leitlinien sollen es den Standigen Kammern ferner gestatten, ein Verfahren an die
zustdndigen nationalen Behorden zu verweisen, wenn die Européische Staatsanwaltschaft ihre
Zustindigkeit im Hinblick auf Straftaten im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 Buchstaben a und b
der Richtlinie 2017/xx/EU ausiibt und der entstandene oder voraussichtliche Schaden zum
Nachteil der finanziellen Interessen der Union den Schaden, der einem anderen Opfer

entstanden ist oder entstehen konnte, nicht {ibersteigt.
Um eine kohédrente Anwendung der Leitlinien zu gewihrleisten, erstattet jede Standige
Kammer dem Kollegium jéhrlich {iber die Anwendung der Leitlinien Bericht.

Solche Verweisungen gelten auch fiir untrennbar verbundene Straftaten, die gemal3 Artikel 17

Absatz 2 in die Zusténdigkeit der Européischen Staatsanwaltschaft fallen.
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(2b) Die Stindige Kammer unterrichtet den Europdischen Generalstaatsanwalt iiber jeden
Beschluss, ein Verfahren nach Malligabe von Absatz 2a an die nationalen Behorden zu
verweisen. Innerhalb von drei Tagen nach Erhalt dieser Information kann der Européische
Generalstaatsanwalt die Stidndige Kammer ersuchen, ihren Beschluss zu {iberpriifen, sofern er
der Auffassung ist, dass dies im Interesse der Gewéhrleistung einer kohdrenten Verweisungs-
politik der Européischen Staatsanwaltschaft erforderlich ist. Ist der Europdische General-
staatsanwalt Mitglied der jeweiligen Stindigen Kammer, so iibt einer der Stellvertreter des

Europiischen Generalstaatsanwalts das Recht auf Ersuchen um diese Uberpriifung aus.

(2c) Stimmen die zustidndigen nationalen Behorden nicht innerhalb einer Frist von hochstens
30 Tagen der Ubernahme des Verfahrens nach den Absitzen 2 und 2a zu, so bleibt die
Européische Staatsanwaltschaft zustandig fiir die Strafverfolgung in dem Verfahren oder

dessen Einstellung gemif3 den Vorschriften dieser Verordnung.

(3) Erwigt die Européische Staatsanwaltschaft eine Einstellung geméall Artikel 33 Absatz 3, so
verweist die Stindige Kammer das Verfahren unverziiglich an die nationale Behdrde, wenn
diese darum ersucht.

(4) Wenn die nationale Behorde im Anschluss an eine Verweisung geméall den Absédtzen 1, 2
oder 2a dieses Artikels und gemif Artikel 20 Absatz 3 die Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens beschlief3t, iibergibt die Europidische Staatsanwaltschaft die Akte an diese nationale
Behorde, sieht von weiteren Ermittlungs- oder StrafverfolgungsmaBBnahmen ab und beendet

das Verfahren.

(5) Wenn eine Akte gemall den Absétzen 1, 2 oder 2a dieses Artikels und gemil Artikel 20
Absatz 3 iibergeben wird, setzt die Europdische Staatsanwaltschaft die einschlégigen Organe,
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie gegebenenfalls im Einklang mit dem
nationalen Recht Verdichtige oder Beschuldigte und die Opfer der Straftat von der Ubergabe

in Kenntnis.
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Artikel 29

Beendigung der Ermittlungen

Wenn der betraute Delegierte Européische Staatsanwalt die Ermittlungen als abgeschlossen
betrachtet, unterbreitet er dem die Aufsicht fithrenden Européischen Staatsanwalt einen
Bericht, der eine Zusammenfassung des Verfahrens und einen Beschlussentwurf zu der Frage
enthilt, ob die Strafverfolgung vor einem nationalen Gericht erfolgen oder eine Verweisung
des Verfahrens, eine Einstellung oder ein vereinfachtes Strafverfolgungsverfahren gemaf3
Artikel 28a, 33 oder 34 erwogen werden soll. Der die Aufsicht filhrende Européische
Staatsanwalt leitet diese Dokumente an die zustéindige Standige Kammer weiter, versehen mit
einer eigenen Bewertung, falls er diese fiir erforderlich hélt. Wenn die Stdndige Kammer den
vom Delegierten Européischen Staatsanwalt vorgeschlagenen Beschluss im Einklang mit

Artikel 9 Absatz 3 fasst, verfolgt dieser die Angelegenheit entsprechend weiter.

Erwigt die Stindige Kammer auf der Grundlage der vorgelegten Berichte, den vom Dele-
gierten Européischen Staatsanwalt vorgeschlagenen Beschluss nicht zu fassen, so nimmt sie,
soweit erforderlich, eine eigene Priifung der Verfahrensakte vor, bevor sie einen endgiiltigen
Beschluss fasst oder dem Delegierten Europdischen Staatsanwalt weitere Anweisungen erteilt.

Soweit zweckmaBig, enthilt der Bericht des Delegierten Europdischen Staatsanwalts auch
eine hinreichende Begriindung dafiir, ob die Anklageerhebung entweder vor einem Gericht
des Mitgliedstaats, in dem er angesiedelt ist, oder gemél Artikel 22 Absatz 4 vor einem

Gericht eines anderen Mitgliedstaats, das fiir das Verfahren zustindig ist, erfolgen soll.

Artikel 30

Strafverfolgung vor nationalen Gerichten

Unterbreitet der Delegierte Europédische Staatsanwalt einen Beschlussentwurf, in dem
vorgeschlagen wird, Anklage zu erheben, so beschlieBt die Stindige Kammer nach den
Verfahren des Artikels 29 innerhalb von 21 Tagen iiber diesen Entwurf. Die Standige
Kammer kann nicht beschlielen, das Verfahren einzustellen, wenn in einem Beschluss-

entwurf vorgeschlagen wird, Anklage zu erheben.

Fasst die Stindige Kammer innerhalb von 21 Tagen keinen Beschluss, so gilt der vom

Delegierten Européischen Staatsanwalt vorgeschlagene Beschluss als angenommen.
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Ist mehr als ein Mitgliedstaat fiir das Verfahren zusténdig, so beschlieB3t die Stindige Kammer
grundsitzlich, in dem Mitgliedstaat des betrauten Delegierten Europdischen Staatsanwalts
Anklage zu erheben. Die Stindige Kammer kann allerdings unter Beriicksichtigung des
gemil Artikel 29 Absatz 1 vorgelegten Berichts beschlieen, in einem anderen Mitgliedstaat
Anklage zu erheben, wenn hinreichende Griinde vorliegen, die dies rechtfertigen, wobei die
Kriterien nach Artikel 22 Absitze 4 und 5 heranzuziehen sind, und einen Delegierten Euro-

péischen Staatsanwalt dieses Mitgliedstaats entsprechend anweisen.

Bevor sie liber die Anklageerhebung entscheidet, kann die zustédndige Stindige Kammer auf
Vorschlag des betrauten Delegierten Europdischen Staatsanwalts beschlieBen, mehrere
Verfahren miteinander zu verbinden, wenn Ermittlungen von verschiedenen Delegierten
Européischen Staatsanwilten gegen dieselbe(n) Person(en) gefiihrt wurden, damit die
Strafverfolgung in diesen Féllen vor den Gerichten eines einzigen Mitgliedstaats, der nach

seinem Recht fiir jedes dieser Verfahren zusténdig ist, erfolgen kann.

Sobald dariiber entschieden ist, in welchem Mitgliedstaat die Anklageerhebung erfolgen soll,
wird das in diesem Mitgliedstaat zustindige nationale Gericht nach Mafigabe des nationalen

Rechts bestimmt.

Soweit dies fiir die Zwecke der Riickforderung, verwaltungsrechtlicher FolgemaB3nahmen
oder der Uberwachung erforderlich ist, setzt die zentrale Europdische Staatsanwaltschaft die
zustindigen nationalen Behdrden, die betroffenen Personen und die einschlidgigen Organe,
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union von dem Beschluss zur Strafverfolgung in
Kenntnis.

Hat die Anklagebehorde im Anschluss an ein Urteil des Gerichts zu entscheiden, ob sie ein
Rechtsmittel einlegen soll, so unterbreitet der Delegierte Europdische Staatsanwalt der
zustiandigen Stindigen Kammer einen Bericht, der auch einen Beschlussentwurf umfasst, und
erwartet deren Anweisungen. Erlaubt die nach nationalem Recht festgesetzte Frist nicht, diese
Anweisungen abzuwarten, so ist der Delegierte Européische Staatsanwalt berechtigt, das
Rechtsmittel ohne vorherige Anweisungen der Standigen Kammer einzulegen; anschlieSend
legt er der Standigen Kammer den Bericht unverziiglich vor. Die Stindige Kammer weist den
Delegierten Europdischen Staatsanwalt sodann an, das Rechtsmittel entweder aufrecht-
zuerhalten oder zuriickzunehmen. Dasselbe Verfahren gilt, wenn im Verlauf des Gerichts-
verfahrens und im Einklang mit dem geltenden nationalen Recht der betraute Delegierte
Européische Staatsanwalt einen Standpunkt einnimmt, der zur Einstellung des Verfahrens

fithren wiirde.
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Artikel 31
Beweismittel

(1) Die von den Staatsanwalten der Europdischen Staatsanwaltschaft oder von dem Angeklagten
vor einem Gericht beigebrachten Beweismittel diirfen nicht allein deshalb als unzuléssig
abgelehnt werden, weil sie in einem anderen Mitgliedstaat oder nach dem Recht eines anderen
Mitgliedstaats erhoben wurden.

(2) Die Befugnis des Prozessgerichts, die vom Angeklagten oder von den Staatsanwilten der
Européischen Staatsanwaltschaft beigebrachten Beweismittel frei zu wiirdigen, wird von

dieser Verordnung nicht bertihrt.

Artikel 32

Verwertung eingezogener Vermdogenswerte
Wenn das zustindige nationale Gericht im Einklang mit den Anforderungen und Verfahren des
nationalen Rechts, einschliefSlich der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richt-
linie 2014/42/EU des Européischen Parlaments und des Rates, eine rechtskriftige Entscheidung
zur Einziehung von Vermogenswerten, die mit einer in die Zustdndigkeit der Europdischen Staats-
anwaltschaft fallenden Straftat in Zusammenhang stehen, oder von Ertrdgen aus einer solchen
Straftat erlassen hat, werden diese Vermogenswerte oder diese Ertrdge im Einklang mit dem
geltenden nationalen Recht verwertet. Diese Verwertung darf die Rechte der Union oder anderer

Opfer auf Ausgleich des ihnen entstandenen Schadens nicht beeintréchtigen.

ABSCHNITT 4
REGELN FUR ALTERNATIVEN ZUR STRAFVERFOLGUNG

Artikel 33

Einstellung des Verfahrens

(1) Die Stindige Kammer beschlieBt auf der Grundlage eines Berichts, der von dem mit dem
Verfahren betrauten Delegierten Europédischen Staatsanwalt geméf Artikel 29 Absatz 1
vorgelegt wird, dass das Verfahren gegen eine Person eingestellt wird, wenn die Straf-
verfolgung aufgrund des Rechts des Mitgliedstaats des betrauten Delegierten Europdischen

Staatsanwalts aus einem der folgenden Griinde nicht mehr moglich ist:

2 Richtlinie 2014/42/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 iiber
die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Ertrdgen aus Straftaten in der
Europédischen Union (ABI. L 127 vom 29.4.2014, S. 39).
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a) Tod des Verdéchtigen oder Beschuldigten oder Auflsung einer verdiachtigen oder

beschuldigten juristischen Person;

aa)  Schuldunfihigkeit des Verdiachtigen oder Beschuldigten;
b) dem Verdichtigen oder Beschuldigten gewihrte Amnestie;

c) dem Verdichtigen oder Beschuldigten gewéhrte Immunitit, sofern sie nicht

aufgehoben ist;
d) Ablauf der nationalen gesetzlichen Verjahrungsfrist fiir die Strafverfolgung;

e) ein Verfahren gegen den Verdachtigen oder Beschuldigten wegen derselben Tat wurde

bereits rechtskréftig abgeschlossen;
f) es fehlen sachdienliche Beweise.

Ein Beschluss gemif3 Absatz 1 schlie3t weitere Ermittlungen auf der Grundlage neuer
Tatsachen, die der Europdischen Staatsanwaltschaft zum Zeitpunkt des Beschlusses nicht
bekannt waren und erst danach bekannt werden, nicht aus. Die Entscheidung iiber die
Wiederaufnahme der Ermittlungen auf der Grundlage solcher neuen Tatsachen trifft die

zustdandige Stindigen Kammer.

Ist die Européische Staatsanwaltschaft gemél Artikel 17 Absatz 2 zustindig, so stellt sie ein
Verfahren erst nach Konsultation mit den nationalen Behorden des in Artikel 20 Absatz 5

genannten Mitgliedstaats ein.

Die Stindige Kammer verweist das Verfahren gegebenenfalls an die zustdndigen nationalen
Behorden gemidl3 Artikel 28a Absétze 3 bis 5.Gleiches gilt in Féllen, in denen die Européische
Staatsanwaltschaft ihre Zustédndigkeit im Hinblick auf Straftaten im Sinne des Artikels 3
Absatz 2 Buchstaben a und b der Richtlinie 2017/xx/EU ausiibt und der entstandene oder
voraussichtliche Schaden zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union den Schaden,

der einem anderen Opfer entstanden ist oder entstehen konnte, nicht libersteigt.

Wurde ein Verfahren eingestellt, so setzt die Europdische Staatsanwaltschaft die zustindigen
nationalen Behorden davon offiziell in Kenntnis und unterrichtet die einschldgigen Organe,
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union sowie gegebenenfalls nach nationalem Recht
die Verdachtigen oder Beschuldigten und die Opfer der Straftat. Die eingestellten Verfahren
konnen auch an das OLAF oder die zusténdigen nationalen Verwaltungs- oder Justizbehdrden
zum Zwecke der Riickforderung oder sonstiger verwaltungsrechtlicher FolgemaBBnahmen

verwiesen werden.
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ABSCHNITT 5
REGELN ZU VEREINFACHTEN VERFAHREN

Artikel 34

Vereinfachte Strafverfolgungsverfahren

Wenn das geltende nationale Recht ein vereinfachtes Strafverfolgungsverfahren zur end-
giiltigen Beilegung eines Falles auf der Grundlage von mit dem Verdachtigen vereinbarten
Bedingungen vorsieht, kann der betraute Delegierte Européische Staatsanwalt gemal3
Artikel 9 Absatz 3 und Artikel 29 Absatz 1 der zustdndigen Stindigen Kammer vorschlagen,

dieses Verfahren gemif den im nationalen Recht vorgesehenen Bedingungen anzuwenden.

Wenn die Européische Staatsanwaltschaft ihre Zusténdigkeit im Hinblick auf Straftaten im
Sinne des Artikels 3 Absatz 2 Buchstaben a und b der Richtlinie 2017/xx/EU ausiibt und der
entstandene oder voraussichtliche Schaden zum Nachteil der finanziellen Interessen der
Union den Schaden, der einem anderen Opfer entstanden ist oder entstehen konnte, nicht
ibersteigt, konsultiert der betraute Delegierte Européische Staatsanwalt die nationalen
Strafverfolgungsbehorden, bevor er die Anwendung eines vereinfachten Strafverfolgungs-

verfahrens vorschlégt.

Die zustdandige Standige Kammer entscheidet iiber den Vorschlag des betrauten
Europiischen Delegierten Staatsanwalts unter Beriicksichtigung der folgenden Elemente:
a) der Schwere der Straftat, insbesondere gemessen an dem entstandenen Schaden,

b) der Bereitschaft des mutmaBlichen Straftéters, den durch das rechtswidrige

Verhalten entstandenen Schaden zu beheben,

C) die Anwendung des Verfahrens stiinde im Einklang mit den allgemeinen Zielen und

Grundsétzen der Europdischen Staatsanwaltschaft geméf dieser Verordnung. |...]

Das Kollegium erldsst nach Artikel 8 Absatz 2 Leitlinien zur Anwendung dieser Elemente.
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3)

(1

2

Stimmt die Stindige Kammer dem Vorschlag zu, so wendet der betraute Delegierte
Europiische Staatsanwalt das vereinfachte Strafverfolgungsverfahren geméfl den im
nationalen Recht geregelten Bedingungen an und registriert es im Fallbearbeitungssystem.
Wenn das vereinfachte Strafverfolgungsverfahren nach der Erfiillung der mit dem
Verdéchtigen vereinbarten Bedingungen abgeschlossen ist, weist die Stdndige Kammer den
Delegierten Européischen Staatsanwalt an, im Hinblick auf die endgiiltige Beilegung des

Falles tétig zu werden.

KAPITEL V
VERFAHRENSGARANTIEN

Artikel 35
Umfang der Rechte Verdichtiger oder Beschuldigter

Die Tétigkeiten der Européischen Staatsanwaltschaft werden in vollem Einklang mit den in
der Charta der Grundrechte der Europdischen Union verankerten Rechten Verdichtiger und
Beschuldigter, einschlieSlich des Rechts auf ein faires Verfahren und der Verteidigungs-
rechte, durchgefiihrt.

Jeder Verdichtige oder Beschuldigte in einem Strafverfahren der Européischen Staatsanwalt-
schaft hat mindestens die im Unionsrecht, einschlieBlich der in nationales Recht umgesetzten
Richtlinien iiber die Rechte von Verdédchtigen und Beschuldigten in Strafverfahren, vorge-

sehenen Verfahrensrechte, wie beispielsweise

(a) das Recht auf Dolmetschleistungen und Ubersetzungen gemiB der Richt-
linie 2010/64/EU des Européischen Parlaments und des Rates?',

b)  das Recht auf Belehrung oder Unterrichtung und das Recht auf Einsicht in die Ver-
fahrensakte geméR der Richtlinie 2012/13/EU des Européischen Parlaments und des
Rateszz,

21

22

Richtlinie 2010/64/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010
iiber das Recht auf Dolmetschleistungen und Ubersetzungen in Strafverfahren (ABI. L 280
vom 26.10.2010, S. 1).

Richtlinie 2012/13/EU des Europidischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 iiber
das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren (ABI. L 142 vom 1.6.2012,
S. 1).
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3)

(M

c) das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand und das Recht auf Kommunikation mit
Dritten und auf Benachrichtigung eines Dritten im Falle einer Festnahme geméf der
Richtlinie 2013/48/EU des Europiischen Parlaments und des Rates™,

d)  das Recht auf Aussageverweigerung und Unschuldsvermutung geméal der Richtlinie
2016/343/EU des Europdischen Parlaments und des Rates™*,

e) das Recht auf Prozesskostenhilfe gemaf der Richtlinie 2016/1919/EU des Européischen
Parlaments und des Rates®.

Unbeschadet der in diesem Kapitel genannten Rechte haben Verdichtige und Beschuldigte
sowie andere an Verfahren der Europdischen Staatsanwaltschaft Beteiligte alle Verfahrens-
rechte, die ihnen das geltende nationale Recht zuerkennt, einschlieBlich der Méglichkeit,

Beweismittel beizubringen, zu beantragen, dass Sachverstindige benannt bzw. vernommen
und Zeugen gehdrt werden, und die Européische Staatsanwaltschaft aufzufordern, derartige

MaBnahmen im Namen der Verteidigung zu erwirken.

Artikel 36
Gerichtliche Kontrolle

Verfahrensakte der Europdischen Staatsanwaltschaft mit Rechtswirkung gegeniiber Dritten
unterliegen im Einklang mit den Anforderungen und Verfahren des nationalen Rechts der
Kontrolle durch die zustdndigen nationalen Gerichte. Gleiches gilt, wenn es die Europédische
Staatsanwaltschaft unterldsst, einen Verfahrensakt mit Rechtswirkung gegeniiber Dritten zu

erlassen, obwohl sie nach dieser Verordnung dazu rechtlich verpflichtet wére.

23

24

25

Richtlinie 2013/48/EU des Europidischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013
tiber das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in Verfahren zur
Vollstreckung des Europdischen Haftbefehls sowie iiber das Recht auf Benachrichtigung
eines Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf Kommunikation mit Dritten und mit
Konsularbehorden wihrend des Freiheitsentzugs (ABI. L 294 vom 6.11.2013, S. 1).
Richtlinie 2016/343/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Midrz 2016 zur
Starkung der Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der Verhandlung in
Strafverfahren (ABI. L 65 vom 11.3.2016, S. 1).

Richtlinie 2016/1919/EU des Europdischen Parlaments und des Rates iiber Prozesskostenhilfe
fiir Verddchtige und beschuldigte Personen in Strafverfahren sowie fiir gesuchte Personen in
einem Verfahren zur Vollstreckung eines Europdischen Haftbefehls (ABI. L 297 vom
4.11.2016, S. 1).
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2

3)

Q)

)

(6)

(7

®)

Der Gerichtshof der Europdischen Union entscheidet im Wege der Vorabentscheidung im
Einklang mit Artikel 267 AEUV {iber Folgendes:

a) die Giiltigkeit eines Verfahrensakts der Europdischen Staatsanwaltschaft, sofern die
Frage zur Giiltigkeit bei einem Gericht eines Mitgliedstaats direkt auf der Grundlage
des Unionsrechts vorgebracht wird;

b) die Auslegung oder die Giiltigkeit der Bestimmungen des Unionsrechts, einschlieBlich

dieser Verordnung;

c) die Auslegung der Artikel 17 und 20 dieser Verordnung in Bezug auf etwaige
Zustindigkeitskonflikte zwischen der Europdischen Staatsanwaltschaft und den
zustdandigen nationalen Behorden.

Abweichend von Absatz 1 unterliegen die Beschliisse der Europdischen Staatsanwaltschaft

tiber die Einstellung eines Verfahrens, sofern diese direkt auf der Grundlage des Unionsrechts

angefochten werden, im Einklang mit Artikel 263 Absatz 4 AEUV der Kontrolle durch den

Gerichtshof.

Fiir Streitigkeiten im Zusammenhang mit Schadensersatzforderungen gegeniiber der

Europdischen Staatsanwaltschaft ist im Einklang mit Artikel 268 AEUV der Gerichtshof der

Europédischen Union zustindig.

Fiir Streitigkeiten im Zusammenhang mit Schiedsklauseln in Vertridgen, die von der

Européischen Staatsanwaltschaft geschlossen wurden, ist im Einklang mit Artikel 272 AEUV

der Gerichtshof der Européischen Union zustindig.

Fiir Streitigkeiten im Zusammenhang mit Personalangelegenheiten ist im Einklang mit

Artikel 270 AEUV der Gerichtshof der Europédischen Union zusténdig.

In Bezug auf die Entlassung des Europdischen Generalstaatsanwalts oder der Europdischen

Staatsanwilte ist im Einklang mit Artikel 13 Absatz 4 bzw. Artikel 14 Absatz 5 der

Gerichtshof der Européischen Union zusténdig.

Dieser Artikel gilt unbeschadet einer gerichtlichen Nachpriifung durch den Gerichtshof im
Einklang mit Artikel 263 Absatz 4 AEUV von Entscheidungen der Europdischen Staats-
anwaltschaft, die die Rechte der betroffenen Person nach Kapitel VI beriihren, und von
Entscheidungen der Europdischen Staatsanwaltschaft, bei denen es sich nicht um Verfahrens-
akte handelt, wie etwa Entscheidungen der Europdischen Staatsanwaltschaft iiber das Recht
auf Zugang der Offentlichkeit zu Dokumenten oder Entscheidungen gemif Artikel 15
Absatz 3 dieser Verordnung iiber die Entlassung eines Delegierten Europdischen Staats-

anwalts oder sonstige administrative Entscheidungen.
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KAPITEL Va
INFORMATIONSVERARBEITUNG

Artikel 36a

Zugang der Europiischen Staatsanwaltschaft zu Informationen

1.  Delegierte Européische Staatsanwilte konnen — unter den gleichen Bedingungen, wie sie nach
nationalem Recht in vergleichbaren Fillen gelten — sachdienliche Informationen einholen,
die in nationalen Ermittlungs- und Strafverfolgungsdatenbanken oder anderen einschligigen

Registern von Behorden gespeichert sind.

2. Die Europdische Staatsanwaltschaft kann dariiber hinaus in ihre Zustdndigkeit fallende
sachdienliche Informationen einholen, die in Datenbanken und Registern der Organe,

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union gespeichert sind.

Artikel 36b
Fallbearbeitungssystem

(1) Die Europdische Staatsanwaltschaft richtet ein Fallbearbeitungssystem ein, das gemal3 den

Vorschriften dieser Verordnung und der Geschéftsordnung gefiihrt und verwaltet wird.
(2) Zweck des Fallbearbeitungssystems ist es,

a) die Verwaltung der Ermittlungen und StrafverfolgungsmaBBnahmen der Europdischen
Staatsanwaltschaft insbesondere durch die Organisation der internen Informations-
abldufe und durch Hilfestellung fiir die Ermittlungsarbeit in grenziiberschreitenden

Fallen zu unterstiitzen;

b) den sicheren Zugang zu Informationen iiber Ermittlungen und Strafverfolgungs-
malnahmen, flir die die zentrale Europdische Staatsanwaltschaft und die Delegierten

Européischen Staatsanwiélte zustindig sind, zu gewéhrleisten;
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C) den Abgleich von Informationen und die Extraktion von Daten fiir operative

Analysen und statistische Zwecke zu ermoglichen;

d) die Uberwachung zu erleichtern, um sicherzustellen, dass die Verarbeitung personen-
bezogener Daten rechtmifig ist und mit den einschldgigen Bestimmungen dieser

Verordnung im Einklang steht.

3) Das Fallbearbeitungssystem kann an die gesicherte Telekommunikationsverbindung
angebunden werden, auf die in Artikel 9 des Beschlusses 2008/976/J1 des Rates*® Bezug

genommen wird.

(4)  Das Fallbearbeitungssystem enthilt Folgendes:

a)  ein Register {iber die Informationen, die von der Europdischen Staatsanwaltschaft
gemil Artikel 19 eingeholt wurden, einschlieBlich aller Entscheidungen in Bezug auf
diese Informationen,

b) einen Index aller Verfahrensakten,

c) alle Informationen aus den Verfahrensakten, die gemal3 Artikel 36¢c Absatz 3 im

Fallbearbeitungssystem elektronisch gespeichert sind.

Der Index darf keine personenbezogenen Daten enthalten, mit Ausnahme der Daten, die zur
Identifizierung von Féllen oder zur Herstellung von Verkniipfungen zwischen verschiedenen

Verfahrensakten erforderlich sind.

(5)  Die Européische Staatsanwaltschaft darf fiir die Verarbeitung operativer personenbezogener
Daten andere automatisierte Dateien als die Verfahrensakten nur im Einklang mit dieser
Verordnung und der Geschiftsordnung anlegen. Die Einzelheiten zu diesen anderen auto-

matisierten Dateien werden dem Europdischen Datenschutzbeauftragten mitgeteilt.

Artikel 36¢

Verfahrensakten der Européiischen Staatsanwaltschaft

(1) Wenn die Européische Staatsanwaltschaft beschlie3t, gemdf3 dieser Verordnung ein
Ermittlungsverfahren einzuleiten oder ihr Evokationsrecht auszuiiben, legt der betraute

Europiische Delegierte Staatsanwalt eine Verfahrensakte an.

%6 Beschluss 2008/976/J1 des Rates vom 16. Dezember 2008 iiber das Europiische Justizielle
Netz (ABI. L 348 vom 24.12.2008, S. 130).
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Die Verfahrensakte muss alle dem Delegierten Europiischen Staatsanwalt zur Verfligung
stehenden Informationen und Beweismittel enthalten, die das Ermittlungs- oder Straf-

verfolgungsverfahren der Europdischen Staatsanwaltschaft betreffen.

Mit Eroffnung eines Ermittlungsverfahrens werden die Informationen aus dem in
Artikel 36b Absatz 4 Buchstabe a genannten Register Teil der Verfahrensakte.

(2) Die Verfahrensakte wird von dem betrauten Delegierten Europdischen Staatsanwalt nach

dem Recht seines Mitgliedstaats verwaltet.

Die Geschiftsordnung kann Vorschriften liber die Organisation und Verwaltung der
Verfahrensakten umfassen, soweit dies erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die
Europdische Staatsanwaltschaft als einheitliche Staatsanwaltschaft handelt. Der Zugang zur
Verfahrensakte fiir Verdiachtige und Beschuldigte sowie fiir andere an dem Verfahren
beteiligte Personen wird von dem betrauten Delegierten Européischen Staatsanwalt nach

dem Recht des Mitgliedstaats dieses Staatsanwalts gewéhrt.

3) Das Fallbearbeitungssystem der Europdischen Staatsanwaltschaft muss alle Informationen
und Beweismittel aus der Verfahrensakte, die elektronisch gespeichert werden kdnnen,
enthalten, damit die zentrale Europdische Staatsanwaltschaft ihre Aufgaben geméal dieser
Verordnung wahrnehmen kann. Der betraute Delegierte Europdische Staatsanwalt gewahr-
leistet, dass der Inhalt der Informationen im Fallbearbeitungssystem jederzeit dem der
Verfahrensakte entspricht; insbesondere miissen bei jeder Loschung oder Berichtigung
personenbezogener Daten in der Verfahrensakte die entsprechenden Daten auch im

Fallbearbeitungssystem geldscht oder berichtigt werden.

Artikel 36d
Zugriff auf das Fallbearbeitungssystem

Der Europiische Generalstaatsanwalt, die Stellvertreter des Europdischen Generalstaatsanwalts,
andere Européische Staatsanwilte und die Delegierten Européischen Staatsanwiélte haben direkten

Zugriff auf das Register und den Index.
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Der die Aufsicht fiihrende Européische Staatsanwalt sowie die zustdndige Stdndige Kammer haben
bei der Ausiibung ihrer Befugnisse gemafl den Artikeln 9 und 11 direkten Zugriff auf die im Fall-
bearbeitungssystem elektronisch gespeicherten Informationen. Der die Aufsicht fithrende Euro-
pdische Staatsanwalt hat aulerdem direkten Zugriff auf die Verfahrensakte. Die zustdndige

Stindige Kammer hat auf Antrag Zugriff auf die Verfahrensakte.

Andere Delegierte Européische Staatsanwilte konnen den Zugriff auf die im Fallbearbeitungs-
system elektronisch gespeicherten Informationen sowie auf Verfahrensakten beantragen. Der
betraute Delegierte Europdische Staatsanwalt entscheidet geméll dem geltenden nationalen Recht
dariiber, ob anderen Delegierten Europdischen Staatsanwélten der Zugriff gewéhrt wird. Wird der
Zugriff nicht gewihrt, so kann die zustdndige Stindige Kammer mit der Angelegenheit befasst
werden. Die zustdndige Stindige Kammer hort in dem erforderlichen MaB die betreffenden
Delegierten Européischen Staatsanwilte und trifft sodann im Einklang mit dem geltenden

nationalen Recht sowie der vorliegenden Verordnung eine Entscheidung.

Die Geschiftsordnung enthilt weitere Regeln fiir das Recht auf Zugriff und das Verfahren zur Fest-
legung des Umfangs, in dem dem Europdischen Generalstaatsanwalt, den Stellvertretern des Euro-
pdischen Generalstaatsanwalts, anderen Européischen Staatsanwiélten, den Delegierten Euro-
pdischen Staatsanwélten und dem Personal der Européischen Staatsanwaltschaft Zugang zum
Fallbearbeitungssystem gewihrt wird, soweit dies fiir die Wahrnehmung ihrer Aufgaben

erforderlich ist.
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KAPITEL VI
Datenschutz

Artikel 36e

Grundsitze fiir die Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Personenbezogene Daten miissen

a)

b)

d)

auf rechtméfBige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet werden

("RechtmiBigkeit und Verarbeitung nach Treu und Glauben");

fiir festgelegte, eindeutige und rechtméfige Zwecke erhoben werden und diirfen
nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet
werden; eine Weiterverarbeitung flir im 6ffentlichen Interesse liegende
Archivzwecke, fiir wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder fiir
statistische Zwecke gilt nicht als unvereinbar mit den urspriinglichen Zwecken,
sofern die Européische Staatsanwaltschaft angemessene Garantien fiir die Rechte
und Freiheiten der betroffenen Personen bietet ("Zweckbindung");

dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das fiir die Zwecke der Verar-

beitung notwendige Mal3 beschriankt sein ("Datenminimierung");

sachlich richtig sein und erforderlichenfalls auf den neuesten Stand gebracht werden;
es sind alle angemessenen Maflnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten,
die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverziiglich
geloscht oder berichtigt werden ("Richtigkeit");

in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen
nur so lange ermdglicht, wie es fiir die Zwecke, fiir die sie verarbeitet werden, erfor-
derlich ist; personenbezogene Daten diirfen langer gespeichert werden, soweit die
personenbezogenen Daten ausschlieBlich fiir im 6ffentlichen Interesse liegende
Archivzwecke, fiir wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder fiir
statistische Zwecke verarbeitet werden, sofern die Europdische Staatsanwaltschaft
angemessene Garantien fiir die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen
bietet, insbesondere durch die Durchfiihrung der geeigneten technischen und
organisatorischen MaBBnahmen nach Mallgabe dieser Verordnung ("Speicher-
begrenzung");
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(1a)

2

(M

2

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personen-
bezogenen Daten gewéhrleistet, einschlieflich Schutz vor unbefugter oder
unrechtméfiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter
Zerstorung oder unbeabsichtigter Schadigung durch geeignete technische und

organisatorische Maflnahmen ("Integritdt und Vertraulichkeit");

Die Européische Staatsanwaltschaft ist flir die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und
muss dessen Einhaltung nachweisen konnen ("Rechenschaftspflicht"); dies gilt fiir die ganz
oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten sowie fiir die
nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem

gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.

Eine Verarbeitung durch die Europdische Staatsanwaltschaft fiir einen anderen der in
Artikel 37 dieser Verordnung genannten Zwecke als den, fiir den die personenbezogenen

Daten erhoben werden, ist erlaubt, sofern

a) die Europdische Staatsanwaltschaft nach dieser Verordnung befugt ist, solche

personenbezogenen Daten fiir diesen anderen Zweck zu verarbeiten, und

b) die Verarbeitung fiir diesen anderen Zweck nach dem Unionsrecht erforderlich und

verhdltnisméBig ist und

C) die Nutzung personenbezogener Daten gegebenenfalls nicht nach dem geltenden
nationalen Verfahrensrecht tiber die gemif Artikel 25 getroffenen Ermittlungs-
malBnahmen verboten ist. Das geltende nationale Verfahrensrecht ist das Recht des
Mitgliedstaats, in dem die Daten erhoben wurden.

Artikel 36f
Verwaltungstechnische personenbezogene Daten

Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europiischen Parlaments und des Rates®’ gilt fiir alle
von der Europdischen Staatsanwaltschaft verarbeiteten verwaltungstechnischen personen-

bezogenen Daten.

Die Européische Staatsanwaltschaft setzt in den Datenschutzvorschriften ihrer Geschéfts-
ordnung die Fristen fiir die Speicherung verwaltungstechnischer personenbezogener Daten
fest.

27

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Européischen Parlaments und des Rates vom

18. Dezember 2000 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr
(ABI. L 8 vom 12.1.2001, S. 1).
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(1

(1a)

(1b)

)

Artikel 37

Verarbeitung operativer personenbezogener Daten

Die Européische Staatsanwaltschaft verarbeitet personenbezogene Daten in automatisierter

Form oder in strukturierten manuell gefiihrten Dateien gemil3 dieser Verordnung nur fiir die

folgenden Zwecke:

a) strafrechtliche Ermittlungen und Strafverfolgungsmafnahmen gemiB dieser
Verordnung oder

b) Informationsaustausch mit den zustindigen Behdrden der Mitgliedstaaten der
Européischen Union und den anderen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der
Union gemil dieser Verordnung oder

¢) Zusammenarbeit mit Drittlindern und internationalen Organisationen gemal dieser

Verordnung.

Die Kategorien personenbezogener Daten und die Kategorien betroffener Personen, deren
personenbezogene Daten von der Europdischen Staatsanwaltschaft in dem Index gemal3
Artikel 36b Absatz 4 Buchstabe b fiir jeden der in Absatz 1 genannten Zwecke verarbeitet

werden diirfen, werden in einem Anhang aufgefiihrt.

Der Kommission wird die Befugnis tibertragen, delegierte Rechtsakte gemil3 Artikel 72a zu
erlassen, um eine Liste der in Absatz 1a genannten Kategorien personenbezogener Daten
und Kategorien betroffener Personen zu erstellen und diese Liste zu aktualisieren, um den
Entwicklungen der Informationstechnologie und den Fortschritten in der Informations-

gesellschaft Rechnung zu tragen.

In begriindeten Fillen duBerster Dringlichkeit findet auf delegierte Rechtsakte, die gemal3
diesem Absatz erlassen werden, das Verfahren geméf Artikel 72b Anwendung.

Die Europdische Staatsanwaltschaft darf personenbezogene Daten voriibergehend ver-
arbeiten, um festzustellen, ob diese Daten fiir ihre Aufgaben und fiir die in Absatz 1
genannten Zwecke relevant sind. Auf Vorschlag des Européischen Generalstaatsanwalts und
nach Anhorung des Européischen Datenschutzbeauftragten prazisiert das Kollegium die
Bedingungen fiir die Verarbeitung derartiger personenbezogener Daten, insbesondere in
Bezug auf den Zugang zu den Daten und ihre Verwendung, sowie die Fristen fiir die

Speicherung und Loschung der Daten.
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3) Die Europdische Staatsanwaltschaft verarbeitet operative personenbezogene Daten so, dass
festgestellt werden kann, welche Behdrde die Daten bereitgestellt hat oder wo die Daten

abgefragt wurden.

(4)  Bei der Anwendung der Artikel 37f bis 37k dieser Verordnung handelt die Europédische
Staatsanwaltschaft gegebenenfalls nach nationalen Verfahrensvorschriften iiber die
Informationspflicht gegeniiber der betroffenen Person und die Moglichkeiten, diese
Informationen zu unterlassen, einzuschrianken oder zu verzogern. Gegebenenfalls konsultiert
der betraute Delegierte Europiische Staatsanwalt andere von dem Fall betroffene Delegierte

Europiische Staatsanwilte, bevor er eine Entscheidung nach den Artikeln 37f bis 37k trifft.

Artikel 37a

Speicherfristen fiir operative personenbezogene Daten

(1) Die Européische Staatsanwaltschaft liberpriift regelméBig die Notwendigkeit der
Speicherung der verarbeiteten personenbezogenen Daten. Diese Uberpriifung erfolgt
spétestens drei Jahre nach der ersten Verarbeitung der personenbezogenen Daten und
danach alle drei Jahre. Werden personenbezogene Daten lénger als fiinf Jahre gespeichert,
so wird der Europédische Datenschutzbeauftragte davon in Kenntnis gesetzt.

(2) Die von der Europdischen Staatsanwaltschaft verarbeiteten operativen personenbezogenen
Daten diirfen nicht ldnger als fiinf Jahre iiber den Zeitpunkt hinaus gespeichert werden, zu
dem ein Freispruch in dem betreffenden Fall rechtskriftig geworden ist; wird der Ange-
klagte fiir schuldig befunden, so wird die Frist bis zu dem Zeitpunkt verldngert, zu dem die
verhéngte Strafe vollstreckt wird oder nach dem Recht des verurteilenden Mitgliedstaats
nicht mehr vollstreckt werden kann.

3) Vor Ablauf der in Absatz 2 genannten Fristen iiberpriift die Européische Staatsanwaltschaft,
ob und wie lange die personenbezogenen Daten zur Erfiillung ihrer Aufgaben weiter
gespeichert werden miissen. Die Griinde fiir die weitere Speicherung werden angegeben und
schriftlich festgehalten. Fillt keine Entscheidung iiber die weitere Speicherung personen-

bezogener Daten, so werden diese Daten automatisch geldscht.
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Artikel 37b

Unterscheidung verschiedener Kategorien betroffener Personen

Die Européische Staatsanwaltschaft trifft gegebenenfalls und so weit wie moglich eine klare

Unterscheidung zwischen den personenbezogenen Daten verschiedener Kategorien betroffener

Personen, darunter:

a)

b)

d)

(1

2

Personen, gegen die ein begriindeter Verdacht besteht, dass sie eine Straftat begangen haben

oder in naher Zukunft begehen werden,
verurteilte Straftiter,

Opfer einer Straftat oder Personen, bei denen bestimmte Fakten darauf hindeuten, dass sie

Opfer einer Straftat sein konnten, und

andere Parteien im Zusammenhang mit einer Straftat, wie Personen, die bei Ermittlungen in
Verbindung mit der betreffenden Straftat oder beim anschliefenden Strafverfahren als
Zeugen in Betracht kommen, Personen, die Hinweise zur Straftat geben konnen, oder
Personen, die mit den unter den Buchstaben a und b genannten Personen in Kontakt oder in

Verbindung stehen.

Artikel 37¢

Unterscheidung zwischen personenbezogenen Daten und Uberpriifung der Qualitiit der

personenbezogenen Daten

Die Européische Staatsanwaltschaft unterscheidet bei personenbezogenen Daten so weit wie
moglich zwischen faktenbasierten Daten und auf personlichen Einschitzungen beruhenden

Daten.

Die Européische Staatsanwaltschaft ergreift alle angemessenen MaBBnahmen, um sicher-
zustellen, dass personenbezogene Daten, die unrichtig, unvollstdndig oder nicht mehr aktuell
sind, nicht tibermittelt oder bereitgestellt werden. Zu diesem Zweck {iberpriift sie, soweit
durchfiihrbar, die Qualitit der personenbezogenen Daten vor ihrer Ubermittlung oder
Bereitstellung. Bei jeder Ubermittlung personenbezogener Daten fiigt die Europdische
Staatsanwaltschaft nach Moglichkeit die erforderlichen Informationen bei, die es dem
Empfanger gestatten, die Richtigkeit, die Vollstandigkeit und die Zuverldssigkeit der

personenbezogenen Daten sowie deren Aktualititsgrad zu beurteilen.
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3)

(D

2

(1

2

Wird festgestellt, dass unrichtige personenbezogene Daten iibermittelt oder die personen-
bezogenen Daten unrechtméBig tibermittelt worden sind, so ist dies dem Empfinger
unverziiglich mitzuteilen. In diesem Fall ist gemédl Artikel 37j eine Berichtigung oder
Loschung oder die Einschrinkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten

vorzunehmen.

Artikel 37cc
Besondere Verarbeitungsbedingungen

Sofern in dieser Verordnung vorgeschrieben, sieht die Europdische Staatanwaltschaft

besondere Verarbeitungsbedingungen vor und weist den Empfanger der personenbezogenen

Daten darauf hin, dass diese Bedingungen gelten und einzuhalten sind.

Die Europdische Staatsanwaltschaft hilt sich an die von einer nationalen Behorde gemal
Artikel 9 Absétze 3 und 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 vorgesehenen besonderen

Verarbeitungsbedingungen.

Artikel 37ccc
Ubermittlung personenbezogener Daten an Organe, Einrichtungen und sonstige

Stellen der Union

Vorbehaltlich weiterer Einschrankungen nach dieser Verordnung, insbesondere nach
Artikel 37cc, tibermittelt die Europdische Staatanwaltschaft nur dann operative personen-
bezogene Daten an andere Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union, wenn
diese Daten fiir die rechtmiBige Erfiillung der Aufgaben in der Zustindigkeit der anderen

Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union erforderlich sind.

Erfolgt die Ubermittlung der Daten auf Ersuchen anderer Organe, Einrichtungen und

sonstigen Stellen der Union, so tragen sowohl der Verantwortliche als auch der Empfanger

die Verantwortung fiir die Zulissigkeit dieser Ubermittlung.

Die Europdische Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, die Zustdndigkeit der anderen Organe,

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zu priifen und die Notwendigkeit der Uber-

mittlung der Daten vorldufig zu bewerten. Bestehen Zweifel an der Notwendigkeit, holt sie

weitere Auskiinfte vom Empfénger ein.

Die anderen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union stellen sicher, dass die

Notwendigkeit der Ubermittlung der Daten im Nachhinein iiberpriift werden kann.
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3)

&)

2

Die anderen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union verarbeiten die

personenbezogenen Daten nur fiir die Zwecke, fiir die sie tibermittelt wurden.

Artikel 37d

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische oder ethnische
Herkunft, politische Meinungen, religidse oder weltanschauliche Uberzeugungen oder die
Gewerkschaftszugehorigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten,
biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natiirlichen Person, Gesund-
heitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung ist nur dann erlaubt,
wenn sie fiir die Ermittlungen der Europdischen Staatsanwaltschaft unbedingt erforderlich
ist und vorbehaltlich geeigneter Garantien fiir die Rechte und Freiheiten der betroffenen
Person erfolgt und nur wenn diese Daten andere, von der Europdischen Staatsanwaltschaft

bereits verarbeitete Daten ergédnzen.

Der Datenschutzbeauftragte ist unverziiglich von der Anwendung dieses Artikels zu

unterrichten.

Artikel 37¢

Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall einschlief8lich Profiling

Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschlieBlich auf einer automatisierten Ver-

arbeitung — einschlieBlich Profiling — beruhenden Entscheidung der Europdischen Staatsanwalt-

schaft unterworfen zu werden, die ihr gegeniiber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in &hnlicher

Weise erheblich beeintrichtigt.
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(1

2

3)

“4)

)

Artikel 37f

Kommunikation und Modalititen fiir die Ausiibung der Rechte der betroffenen Person

Die Européische Staatsanwaltschaft trifft angemessene MaBnahmen, um alle Informationen
gemal Artikel 37g zur Verfiigung zu stellen. Sie tibermittelt der betroffenen Person alle
Mitteilungen gemif3 den Artikeln 37e, 37h bis 37k und 38f, die sich auf die Verarbeitung
beziehen, in priziser, verstindlicher und leicht zugidnglicher Form in einer klaren und
einfachen Sprache. Die Ubermittlung der Informationen erfolgt in einer beliebigen
geeigneten Form, wozu auch die elektronische Ubermittlung zihlt. Grundsitzlich iiber-
mittelt der Verantwortliche die Informationen in derselben Form, in der er den Antrag

erhalten hat.

Die Européische Staatsanwaltschaft erleichtert der betroffenen Person die Ausiibung ihrer
Rechte nach den Artikeln 37g bis 37k.

Die Europdische Staatsanwaltschaft setzt die betroffene Person unverziiglich, in jedem Fall
aber spdtestens innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags, schriftlich dariiber in

Kenntnis, wie mit ihrem Antrag verfahren wurde.

Die Europdische Staatsanwaltschaft sieht vor, dass die Informationen geméal3 Artikel 37g
und alle geméf den Artikeln 37e, 37h bis 37k und 38f gemachten Mitteilungen und
getroffenen Maflnahmen unentgeltlich zur Verfiigung gestellt werden. Bei offenkundig
unbegriindeten oder — insbesondere im Fall von haufiger Wiederholung — exzessiven

Antrdgen einer betroffenen Person kann die Europdische Staatsanwaltschaft entweder

a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten fiir die
Unterrichtung bzw. die Mitteilung oder die Durchfilhrung der beantragten

Malnahme beriicksichtigt werden, oder
b) sich weigern, aufgrund des Antrags tétig zu werden.

Die Europdische Staatsanwaltschaft hat den Nachweis fiir den offenkundig unbegriindeten

oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen.

Hat die Européische Staatsanwaltschaft begriindete Zweifel an der Identitét der natiirlichen
Person, die den Antrag gemil den Artikeln 37h oder 37j stellt, so kann sie zusétzliche
Informationen anfordern, die zur Bestétigung der Identitdt der betroffenen Person erforder-
lich sind.
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Artikel 37g

Der betroffenen Person zur Verfiigung zu stellende oder zu erteilende Informationen

(1) Die Européische Staatsanwaltschaft stellt der betroffenen Person zumindest die folgenden

Informationen zur Verfiigung:

a)
b)
c)

d)

den Namen und die Kontaktdaten der Européischen Staatsanwaltschatft;
die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
die Zwecke, flir die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;

das Recht auf Einlegung einer Beschwerde beim Europdischen

Datenschutzbeauftragten und seine Kontaktdaten;

das Bestehen eines Rechts auf Auskunft und Berichtigung oder Loschung personen-
bezogener Daten und Einschrankung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten

der betroffenen Person durch die Europédische Staatsanwaltschatft.

2) Zusétzlich zu den in Absatz 1 genannten Informationen erteilt die Europdische Staatsanwalt-

schaft der betroffenen Person in besonderen Féllen die folgenden zusitzlichen Infor-

mationen, um die Ausiibung der Rechte der betroffenen Person zu ermoglichen:

a) die Rechtsgrundlage der Verarbeitung;
b) die Dauer, fiir die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies
nicht moglich ist, die Kriterien fiir die Festlegung dieser Dauer;
c) gegebenenfalls die Kategorien von Empfiangern der personenbezogenen Daten, auch
der Empféanger in Drittlindern oder in internationalen Organisationen;
d) erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere wenn die personen-
bezogenen Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben werden.
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3) Die Europdische Staatsanwaltschaft kann zu nachstehenden Zwecken die Unterrichtung der

betroffenen Person geméf Absatz 2 aufschieben, einschrinken oder unterlassen, soweit und

so lange wie diese MaBBnahme in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich und

verhéltnisméBig ist und den Grundrechten und den berechtigten Interessen der betroffenen

natiirlichen Person Rechnung getragen wird:

a)

b)

Gewibhrleistung, dass behordliche oder gerichtliche Untersuchungen, Ermittlungen

oder Verfahren nicht behindert werden;

Gewibhrleistung, dass die Verhiitung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von

Straftaten oder die Strafvollstreckung nicht beeintréchtigt werden;
Schutz der 6ffentlichen Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europdischen Union;
Schutz der nationalen Sicherheit der Mitgliedstaaten der Européischen Union;

Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

Artikel 37h

Auskunftsrecht der betroffenen Person

Die betroffene Person hat das Recht, von der Européischen Staatsanwaltschaft eine Bestdtigung

dariiber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der

Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft iiber diese personenbezogenen Daten und auf folgende

Informationen:

a) die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage;

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;

C) die Empfanger oder Kategorien von Empfangern, gegeniiber denen die personen-
bezogenen Daten offengelegt worden sind, insbesondere bei Empfingern in Dritt-
landern oder bei internationalen Organisationen;

d) falls moglich die geplante Dauer, fiir die die personenbezogenen Daten gespeichert
werden, oder, falls dies nicht moglich ist, die Kriterien fiir die Festlegung dieser
Dauer;
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e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Loschung personenbezogener
Daten oder auf Einschriankung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der

betroffenen Person durch die Europdische Staatsanwaltschatft;

f) das Recht auf Einlegung einer Beschwerde beim Europdischen Datenschutz-

beauftragten und seine Kontaktdaten;

g) Mitteilung zu den personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind,

sowie alle verfiigbaren Informationen iiber die Herkunft der Daten.

Artikel 37i

Einschrinkung des Auskunftsrechts

(D) Die Europdische Staatsanwaltschaft kann zu nachstehenden Zwecken das Recht der
betroffenen Person auf Auskunft teilweise oder vollstindig einschrédnken, soweit und so
lange wie diese teilweise oder vollstindige Einschriankung in einer demokratischen
Gesellschaft erforderlich und verhiltnisméBig ist und den Grundrechten und den

berechtigten Interessen der betroffenen natiirlichen Person Rechnung getragen wird:

a) Gewdbhrleistung, dass behordliche oder gerichtliche Untersuchungen, Ermittlungen
oder Verfahren nicht behindert werden;

b) Gewihrleistung, dass die Verhiitung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von

Straftaten oder die Strafvollstreckung nicht beeintrachtigt werden;

C) Schutz der 6ffentlichen Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europdischen Union;
d) Schutz der nationalen Sicherheit der Mitgliedstaaten der Européischen Union;
e) Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

(2) Wenn die Erteilung dieser Informationen einem der in Absatz 1 genannten Zwecke
zuwiderliefe, teilt die Européische Staatsanwaltschaft der betroffenen Person lediglich mit,
dass sie eine Uberpriifung vorgenommen hat, ohne dabei Hinweise zu geben, denen die
Person entnehmen kdnnte, dass bei der Européischen Staatsanwaltschaft sie betreffende

Daten verarbeitet werden.
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3)

(1

2

3)

(3a)

Die Europdische Staatsanwaltschaft unterrichtet die betroffene Person iiber die Moglichkeit,
gegen die Entscheidung der Europdischen Staatsanwaltschaft Beschwerde beim Euro-
paischen Datenschutzbeauftragten einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf beim
Gerichtshof der Européischen Union einzulegen.

Die Européische Staatsanwaltschaft dokumentiert die sachlichen oder rechtlichen Griinde
fiir die Entscheidung. Diese Informationen werden dem Europdischen Datenschutz-
beauftragten auf Anfrage zur Verfiigung gestellt.

Artikel 37j
Recht auf Berichtigung oder Loschung personenbezogener Daten und Einschrinkung
der Verarbeitung

Die betroffene Person hat das Recht, von der Europdischen Staatsanwaltschaft unverziiglich
die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter
Beriicksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die
Vervollstindigung unvollstindiger personenbezogener Daten — auch mittels einer
ergidnzenden Erklarung — zu verlangen.

Die Europdische Staatsanwaltschaft 16scht personenbezogene Daten unverziiglich und die
betroffene Person hat das Recht, von der Europdischen Staatsanwaltschaft unverziiglich die
Loschung sie betreffender personenbezogener Daten zu verlangen, wenn die Verarbeitung
gegen die Artikel 36e, 37 oder 37d verstoB3t oder wenn die personenbezogenen Daten zur
Erfiillung einer rechtlichen Verpflichtung geldscht werden miissen, der die Européische
Staatsanwaltschaft unterliegt.

Anstatt die personenbezogenen Daten zu 16schen, kann der Verantwortliche deren Verar-
beitung einschrinken, wenn

a) die betroffene Person die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestreitet und die
Richtigkeit oder Unrichtigkeit nicht festgestellt werden kann, oder

b) die personenbezogenen Daten fiir Beweiszwecke weiter autbewahrt werden miissen.

Unterliegt die Verarbeitung einer Einschrinkung gemif3 Unterabsatz 1 Buchstabe a, so
unterrichtet die Europdische Staatsanwaltschaft die betroffene Person, bevor sie die
Einschriankung aufhebt.

Wurde die Verarbeitung geméll Absatz 3 eingeschrénkt, so diirfen diese personenbezogenen
Daten — von ihrer Speicherung abgesehen — nur zum Schutz der Rechte der betroffenen
Person oder einer anderen natiirlichen oder juristischen Person, die an einem Verfahren der
Europdischen Staatsanwaltschaft beteiligt ist, oder zu den in Absatz 3 Buchstabe b
genannten Zwecken verarbeitet werden.
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(4)  Die Europiische Staatsanwaltschaft unterrichtet die betroffene Person schriftlich iiber eine
Verweigerung, personenbezogene Daten zu berichtigen oder zu 16schen oder die Ver-
arbeitung einzuschrinken, und iiber die Griinde fiir die Verweigerung. Die Européische
Staatsanwaltschaft kann zu nachstehenden Zwecken die Pflicht, diese Informationen zur
Verfligung zu stellen, teilweise oder vollstindig einschrinken, soweit diese Einschrankung
in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich und verhdltnismaBig ist und den Grund-
rechten und den berechtigten Interessen der betroffenen natiirlichen Person Rechnung
getragen wird:

a) Gewibhrleistung, dass behordliche oder gerichtliche Untersuchungen, Ermittlungen

oder Verfahren nicht behindert werden;

b) Gewihrleistung, dass die Verhiitung, Aufdeckung, Ermittlung oder Verfolgung von

Straftaten oder die Strafvollstreckung nicht beeintréchtigt werden;

C) Schutz der 6ffentlichen Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europdischen Union;
d) Schutz der nationalen Sicherheit der Mitgliedstaaten der Européischen Union;
e) Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

Die Europdische Staatsanwaltschaft unterrichtet die betroffene Person tliber die Moglichkeit,
gegen die Entscheidung der Europdischen Staatsanwaltschaft Beschwerde beim Euro-
pdischen Datenschutzbeauftragten einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf beim

Gerichtshof der Européischen Union einzulegen.

(%) Die Europdische Staatsanwaltschaft teilt die Berichtigung von unrichtigen personen-

bezogenen Daten der zustdndigen Behorde mit, von der die unrichtigen Daten stammen.

(6) Die Européische Staatsanwaltschaft setzt in Féllen der Berichtigung, Loschung oder
Einschrinkung der Verarbeitung nach den Absédtzen 1, 2 und 3 die Empfanger in Kenntnis
und weist sie darauf hin, dass sie die ihrer Verantwortung unterliegenden personen-

bezogenen Daten berichtigen, 16schen oder deren Verarbeitung einschrinken miissen.

9545/2/17 REV 2 kwi/HAL/ar 97
ANLAGE DG D 2B LIMITE DE



Artikel 37k

Ausiibung von Rechten durch die betroffene Person und Priifung durch den Européischen

(1)

2

3)

(1)

)

Datenschutzbeauftragten

In den in Artikel 37g Absatz 3, Artikel 371 Absatz 2 und Artikel 37j Absatz 4 genannten
Féllen konnen die Rechte der betroffenen Person auch iiber den Européischen Datenschutz-

beauftragten ausgelibt werden.

Die Europdische Staatsanwaltschaft unterrichtet die betroffene Person tliber die Moglichkeit,

ihre Rechte gemil Absatz 1 {iber den Européischen Datenschutzbeauftragten auszuiiben.

Wird das in Absatz 1 genannte Recht ausgeiibt, unterrichtet der Européische Datenschutz-
beauftragte die betroffene Person zumindest dariiber, dass alle erforderlichen Priifungen
oder eine Uberpriifung durch den Europiischen Datenschutzbeauftragten erfolgt sind. Der
Européische Datenschutzbeauftragte unterrichtet die betroffene Person zudem iiber ihr
Recht, gegen die Entscheidung des Europdischen Datenschutzbeauftragten einen gericht-

lichen Rechtsbehelf beim Gerichtshof der Europdischen Union einzulegen.

Artikel 371
Pflichten der Europiischen Staatsanwaltschaft

Die Europdische Staatsanwaltschaft setzt unter Berilicksichtigung der Art, des Umfangs, der
Umsténde und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken fiir die Rechte und Freiheiten natiirlicher
Personen geeignete technische und organisatorische MaBBnahmen um, um sicherzustellen
und den Nachweis dafiir erbringen zu konnen, dass die Verarbeitung gemaf3 dieser
Verordnung erfolgt. Diese MaBBnahmen werden erforderlichenfalls iiberpriift und

aktualisiert.

Die Mallnahmen nach Absatz 1 miissen die Anwendung geeigneter Datenschutz-
vorkehrungen durch den Verantwortlichen umfassen, sofern dies in einem angemessenen

Verhiltnis zu den Verarbeitungen steht.
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(1

2

3)

(M

2)

Artikel 371(a)
Gemeinsam Verantwortliche

Legt die Europdische Staatsanwaltschaft zusammen mit einem oder mehreren Verant-
wortlichen gemeinsam die Zwecke und Mittel der Verarbeitung fest, so sind sie gemeinsam
Verantwortliche. Sie legen in einer Vereinbarung in transparenter Form ihre jeweiligen
Aufgaben gemil ihren Datenschutzpflichten fest, insbesondere was die Wahrnehmung der
Rechte der betroffenen Person angeht und wer welchen Informationspflichten nachkommt,
sofern und soweit die jeweiligen Aufgaben der Verantwortlichen nicht durch das
Unionsrecht oder das Recht eines Mitgliedstaats der Europdischen Union, denen die
Verantwortlichen unterliegen, festgelegt sind. In der Vereinbarung kann eine Anlaufstelle

fiir die betroffenen Personen angegeben werden.

Die Vereinbarung gemifl Absatz 1 muss die jeweiligen tatsdchlichen Funktionen und
Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen gegentiiber betroffenen Personen gebiihrend
widerspiegeln. Der Kern der Vereinbarung wird der betroffenen Person zur Verfligung

gestellt.

Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung geméfl Absatz 1 kann die betroffene Person
ihre Rechte im Rahmen dieser Verordnung bei und gegeniiber jedem einzelnen der

Verantwortlichen geltend machen.

Artikel 371(b)

Auftragsverarbeiter

Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag der Europdischen Staatsanwaltschaft, so arbeitet diese
nur mit Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafiir bieten, dass geeignete
technische und organisatorische MaBnahmen so durchgefiihrt werden, dass die Verarbeitung
im Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte

der betroffenen Person gewéhrleistet.

Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige geson-
derte oder allgemeine schriftliche Genehmigung der Européischen Staatsanwaltschaft in
Anspruch. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert der Auftrags-
verarbeiter die Europiische Staatsanwaltschaft immer iiber jede beabsichtigte Anderung in
Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch der
Verantwortliche die Moglichkeit erhilt, gegen derartige Anderungen Einspruch zu erheben.
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3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags
oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines
Mitgliedstaats der Europdischen Union, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf
die Européische Staatsanwaltschaft bindet und in dem Gegenstand und Dauer der
Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die
Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und Rechte der Europdischen Staats-
anwaltschaft festgelegt sind. Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht

insbesondere vor, dass der Auftragsverarbeiter
a) nur auf Weisung des Verantwortlichen handelt;

b) gewahrleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten
Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen

gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen;

C) den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei unterstiitzt, die Einhaltung der

Bestimmungen iiber die Rechte der betroffenen Person zu gewéhrleisten;

d) alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungs-
leistungen — nach Wahl der Européischen Staatsanwaltschaft — 16scht bzw.
zuriickgibt und bestehende Kopien vernichtet, sofern nicht nach dem Unionsrecht
oder dem Recht eines Mitgliedstaats der Europédischen Union eine Verpflichtung zur

Speicherung der personenbezogenen Daten besteht;

e) der Europdischen Staatsanwaltschaft alle erforderlichen Informationen zum
Nachweis der Einhaltung der in diesem Artikel niedergelegten Pflichten zur
Verfligung stellt;

f) die in den Absétzen 2 und 3 aufgefiihrten Bedingungen fiir die Inanspruchnahme der

Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhélt.

(4) Der Vertrag bzw. das andere Rechtsinstrument im Sinne von Absatz 3 ist schriftlich

abzufassen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.

%) Ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoll gegen diese Verordnung die Zwecke und Mittel

der Verarbeitung bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher.
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Artikel 371(c)

Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters

Der Auftragsverarbeiter und jede dem fiir die Verarbeitung Verantwortlichen oder dem Auftrags-
verarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, diirfen diese Daten nur
auf Weisung des fiir die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem
Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats der Europdischen Union zur Verarbeitung
verpflichtet sind.

Artikel 37m
Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen

(1)  Unter Beriicksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art,
des Umfangs, der Umstidnde und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken fiir
die Rechte und Freiheiten natiirlicher Personen trifft die Européische Staatsanwaltschaft
sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel fiir die Verarbeitung als auch zum Zeit-
punkt der eigentlichen Verarbeitung angemessene technische und organisatorische Mal-
nahmen — wie z. B. Pseudonymisierung —, die dafiir ausgelegt sind, Datenschutzgrundsitze
wie etwa Datenminimierung wirksam umzusetzen und die notwendigen Garantien in die
Verarbeitung aufzunehmen, um den Anforderungen dieser Richtlinie zu gentigen und die

Rechte der betroffenen Personen zu schiitzen.

2) Die Européische Staatsanwaltschaft trifft geeignete technische und organisatorische Maf3-
nahmen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellung grundsétzlich nur personenbezogene
Daten verarbeitet werden, die dem Verarbeitungszweck entsprechen, ma3geblich und in
Bezug auf den Verarbeitungszweck nicht tiberméBig sind. Diese Verpflichtung gilt fiir die
Menge der erhobenen personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre
Speicherfrist und ihre Zuginglichkeit. Solche MaBBnahmen miissen insbesondere sicher-
stellen, dass personenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen einer

Person einer unbestimmten Zahl von natiirlichen Personen zuginglich gemacht werden.
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Artikel 37n

Verzeichnis der Kategorien von Verarbeitungstitigkeiten

(1) Die Européische Staatsanwaltschaft fiihrt ein Verzeichnis aller Kategorien von

Verarbeitungstitigkeiten, die ihrer Zusténdigkeit unterliegen. Dieses Verzeichnis enthélt

samtliche folgenden Angaben:

a)

b)

d)

g)

ihre Kontaktdaten sowie den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutz-

beauftragten;
die Zwecke der Verarbeitung;

eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien

personenbezogener Daten;

die Kategorien von Empfingern, gegeniiber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschlieBlich Empfiangern

in Drittldndern oder internationalen Organisationen;

gegebenenfalls Ubermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder
an eine internationale Organisation, einschlielich der Identifizierung des Drittlands
oder der internationalen Organisation;

wenn moglich, die vorgesehenen Fristen fiir die Loschung der verschiedenen

Datenkategorien;

wenn moglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen
MaBnahmen gemal3 Artikel 38d.

2) Das in Absatz 1 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu fithren, was auch in einem

elektronischen Format erfolgen kann.

3) Die Europdische Staatsanwaltschaft stellt dem Europdischen Datenschutzbeauftragten das

Verzeichnis auf Anfrage zur Verfiigung.
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(1

2

3)

Artikel 370

Protokollierung im Hinblick auf die automatisierte Verarbeitung

Die Européische Staatsanwaltschaft protokolliert die folgenden Verarbeitungsvorgénge in
automatisierten Verarbeitungssystemen: Erhebung, Verdnderung, Abfrage, Offenlegung
einschlieBlich Ubermittlung, Kombination und Ldschung von fiir operative Zwecke
verwendeten operativen personenbezogenen Daten. Die Protokolle tiber Abfragen und
Offenlegungen miissen es ermdglichen, die Begriindung, das Datum und die Uhrzeit dieser
Vorgénge, die Identifizierung der Person, die die personenbezogenen Daten abgefragt oder
offengelegt hat, und so weit wie moglich die Identitdt des Empfangers solcher personen-

bezogenen Daten festzustellen.

Die Protokolle werden ausschlieBlich zur Uberpriifung der RechtmiBigkeit der Daten-
verarbeitung, der Eigeniliberwachung, der Sicherstellung der Integritit und Sicherheit der
personenbezogenen Daten sowie fiir Strafverfahren verwendet. Diese Protokolle werden
nach drei Jahren geldscht, sofern sie nicht fiir eine laufende Kontrolle bendtigt werden.

Die Europdische Staatsanwaltschaft stellt dem Européischen Datenschutzbeauftragten die

Protokolle auf Anfrage zur Verfiigung.

Artikel 37p

Zusammenarbeit mit dem Europiischen Datenschutzbeauftragten

Die Européische Staatsanwaltschaft arbeitet auf Anfrage mit dem Europédischen Datenschutz-

beauftragten bei der Erfiillung ihrer Aufgaben zusammen.

(1

Artikel 38b

Datenschutz-Folgenabschatzung

Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien,
aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstdnde und der Zwecke der Verarbeitung
voraussichtlich ein hohes Risiko fiir die Rechte und Freiheiten natiirlicher Personen zur
Folge, so fiihrt die Europédische Staatsanwaltschaft vorab eine Abschédtzung der Folgen der

vorgesehenen Verarbeitungsvorgénge fiir den Schutz personenbezogener Daten durch.
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(2)  Die Folgenabschidtzung gemif Absatz 1 tragt den Rechten und den berechtigten Interessen
der betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung und enthélt zumindest eine
allgemeine Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorginge und eine Bewertung der in
Bezug auf die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen bestehenden Risiken sowie
der geplanten Abhilfemaflnahmen, Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren,
durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der Nachweis dafiir

erbracht wird, dass diese Verordnung eingehalten wird.

Artikel 38¢

Vorherige Konsultation des Européischen Datenschutzbeauftragten

(D) Die Europdische Staatsanwaltschaft konsultiert vor der Verarbeitung personenbezogener
Daten in neu anzulegenden Dateisystemen den Europdischen Datenschutzbeauftragten,

wenn

a) aus einer Datenschutz-Folgenabschédtzung gemil Artikel 38b hervorgeht, dass die
Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hitte, sofern die Europdische Staatsanwalt-

schaft keine MaBnahmen zur Einddmmung des Risikos trifft, oder

b) die Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien,
Mechanismen oder Verfahren, ein hohes Risiko fiir die Rechte und Freiheiten der

betroffenen Personen zur Folge hat.

(2) Der Europiische Datenschutzbeauftragte kann eine Liste der Verarbeitungsvorginge

erstellen, die der Pflicht zur vorherigen Konsultation nach Absatz 1 unterliegen.

(3)  Die Europiische Staatsanwaltschaft legt dem Europdischen Datenschutzbeauftragten die
Datenschutz-Folgenabschitzung geméf Artikel 38b vor und iibermittelt ihm auf Anfrage
alle sonstigen Informationen, die er ben6tigt, um die OrdnungsgeméBheit der Verarbeitung
sowie insbesondere die in Bezug auf den Schutz der personenbezogenen Daten der
betroffenen Person bestehenden Gefahren und die diesbeziiglichen Garantien bewerten zu

konnen.
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4) Falls der Europiische Datenschutzbeauftragte der Auffassung ist, dass die geplante Ver-
arbeitung geméf Absatz 1 nicht im Einklang mit dieser Verordnung stiinde, insbesondere
weil die Européische Staatsanwaltschaft das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder nicht
ausreichend eingeddmmt hat, unterbreitet er der Europdischen Staatsanwaltschaft innerhalb
eines Zeitraums von bis zu sechs Wochen nach Erhalt des Ersuchens um Konsultation ent-
sprechende schriftliche Empfehlungen geméiB seinen in Artikel 44c genannten Befugnissen.
Diese Frist kann unter Beriicksichtigung der Komplexitit der geplanten Verarbeitung um
einen weiteren Monat verldngert werden. Der Europdische Datenschutzbeauftragte unter-
richtet die Européische Staatsanwaltschaft iiber eine solche Fristverlangerung innerhalb
eines Monats nach Eingang des Antrags auf Konsultation zusammen mit den Griinden fiir

die Verzogerung.

Artikel 38d
Sicherheit der Verarbeitung operativer personenbezogener Daten

(1) Die Europdische Staatsanwaltschaft trifft unter Beriicksichtigung des Stands der Technik, der
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umsténde und der Zwecke der Ver-
arbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos
fiir die Rechte und Freiheiten natiirlicher Personen geeignete technische und organisatorische
MaBnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewihrleisten, insbesondere
im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien operativer personenbezogener Daten
im Sinne von Artikel 37d.

(2) Die Europdische Staatsanwaltschaft ergreift im Hinblick auf die automatisierte Verarbeitung

nach einer Risikobewertung Mafinahmen, die Folgendes bezwecken:

a)  Verwehrung des Zugangs zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung
durchgefiihrt wird, fiir Unbefugte (Zugangskontrolle);

b)  Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Verdnderns oder Entfernens von
Datentragern (Datentragerkontrolle);

¢)  Verhinderung der unbefugten Eingabe von Daten sowie der unbefugten Kenntnisnahme,
Verdnderung und Léschung von gespeicherten personenbezogenen Daten (Speicher-
kontrolle);

d)  Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von
Einrichtungen zur Dateniibertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle);

e)  Gewidhrleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems
Berechtigten ausschlieBlich zu den ihrer Zugangsberechtigung unterliegenden

personenbezogenen Daten Zugang haben (Zugangskontrolle);
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g)

h)

)

Gewihrleistung, dass liberpriift und festgestellt werden kann, an welche Stellen
personenbezogene Daten iibermittelt oder zur Verfligung gestellt wurden oder werden
konnen (Ubertragungskontrolle);

Gewihrleistung, dass nachtriglich iiberpriift und festgestellt werden kann, welche
personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automatisierte
Datenverarbeitungssysteme eingegeben worden sind (Eingabekontrolle);
Verhinderung, dass bei der Ubermittlung personenbezogener Daten sowie beim
Transport von Datentrdgern die Daten unbefugt gelesen, kopiert, verdndert oder
geloscht werden konnen (Transportkontrolle);

Gewihrleistung, dass eingesetzte Systeme im Storungsfall wiederhergestellt werden
konnen (Wiederherstellung);

Gewihrleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfligung stehen, auftretende
Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlédssigkeit) und gespeicherte personenbezogene
Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems beschidigt werden kdnnen

(Datenintegritit).

Artikel 38¢e

Meldung einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten an den Europiischen

Datenschutzbeauftragten

(1) Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet die Européische

Staatsanwaltschaft unverziiglich und moglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihr die Ver-

letzung bekannt wurde, diese dem Europdischen Datenbeauftragten, es sei denn, dass die

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko fiir

die Rechte und Freiheiten natiirlicher Personen fiihrt. Erfolgt die Meldung an den Euro-

pdischen Datenbeauftragten nicht binnen 72 Stunden, so ist ihr eine Begriindung fiir die

Verzogerung beizufiigen.

(2) Die Meldung gemal3 Absatz 1 enthdlt zumindest folgende Informationen:

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten,
soweit moglich mit Angabe der Kategorien und der ungefdhren Zahl der betroffenen
Personen, der betroffenen Kategorien personenbezogener Daten und der ungefahren
Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensétze;
b) eine Mitteilung des Namens und der Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
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c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes

personenbezogener Daten;

d) eine Beschreibung der von der Européischen Staatsanwaltschaft ergriffenen oder
vorgeschlagenen MaBinahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten und gegebenenfalls Malnahmen zur Abmilderung ihrer

moglichen nachteiligen Auswirkungen.

3) Wenn und soweit die in Absatz 2 genannten Informationen nicht zur gleichen Zeit bereit-
gestellt werden konnen, kann der Verantwortliche diese Informationen ohne unangemessene

weitere Verzogerung schrittweise zur Verfligung stellen.

4) Die Europdische Staatsanwaltschaft dokumentiert Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten nach Absatz 1 einschlieflich aller im Zusammenhang mit der Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, deren Auswirkungen und der
ergriffenen Abhilfemafinahmen. Diese Dokumentation muss dem Européischen Daten-
schutzbeauftragten die Uberpriifung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels

ermoglichen.

(&) Soweit von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten personenbezogene Daten
betroffen sind, die von oder an einen anderen Verantwortlichen tibermittelt wurden, tiber-
mittelt die Europdische Staatsanwaltschaft die in Absatz 3 genannten Informationen

unverziiglich diesem Verantwortlichen.

Artikel 38f
Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten

betroffenen Person

(D) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko
fiir die personlichen Rechte und Freiheiten natiirlicher Personen zur Folge, so benachrichtigt

die Europdische Staatsanwaltschaft die betroffene Person unverziiglich von der Verletzung.

2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer und
einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und
enthdlt zumindest die in Artikel 38e Absatz 2 Buchstaben b, ¢ und d genannten Infor-

mationen und Empfehlungen.
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3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemil3 Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn

eine der folgenden Bedingungen erfiillt ist:

a) Die Europdische Staatsanwaltschaft hat geeignete technische und organisatorische
Sicherheitsvorkehrungen getroffen und diese Vorkehrungen wurden auf die von der
Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt, insbesondere solche,
durch die die personenbezogenen Daten fiir alle Personen, die nicht zum Zugang zu
den personenbezogenen Daten befugt sind, unzugidnglich gemacht werden, etwa

durch Verschliisselung;

b) die Europdische Staatsanwaltschaft hat durch nachfolgende Mallnahmen sicher-
gestellt, dass das hohe Risiko fiir die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen
gemil Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht;

c) dies wire mit einem unverhéltnismafigen Aufwand verbunden. In diesem Fall hat
stattdessen eine 6ffentliche Bekanntmachung oder eine dhnliche Maflnahme zu
erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert

werden.

4) Wenn die Européische Staatsanwaltschaft die betroffene Person nicht bereits iiber die
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt hat, kann der Europdische
Datenschutzbeauftragte unter Beriicksichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit der die
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu einem hohen Risiko fiihrt, von der
Européischen Staatsanwaltschaft verlangen, dies nachzuholen, oder er kann mit einem
Beschluss feststellen, dass bestimmte der in Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfiillt

sind.

®))] Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemall Absatz 1 kann unter den in Artikel 371
Absatz 3 genannten Voraussetzungen und aus den dort genannten Griinden aufgeschoben,

eingeschrinkt oder unterlassen werden.

Artikel 40

Befugter Zugriff auf personenbezogene Daten innerhalb der Européischen Staatsanwaltschaft

Nur der Europédische Generalstaatsanwalt, die Europdischen Staatsanwilte, die Delegierten Euro-
pdischen Staatsanwilte und befugte Mitglieder ihres Personals diirfen zur Erfiillung ihrer Aufgaben
innerhalb der Grenzen dieser Verordnung auf operative personenbezogene Daten zugreifen, die die

Europdische Staatsanwaltschaft verarbeitet.
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(1

(1a)

(1b)

(Ic)

(1d)

(1

Artikel 41

Benennung des Datenschutzbeauftragten

Das Kollegium benennt einen Datenschutzbeauftragten auf der Grundlage eines Vorschlags
des Europiischen Generalstaatsanwalts. Der Datenschutzbeauftragte ist ein eigens fiir diese
Aufgabe bestelltes Mitglied des Personals. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben handelt

der Datenschutzbeauftragte unabhidngig und darf keinen Weisungen unterworfen sein.

Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und
insbesondere des Fachwissens ausgewdhlt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und
der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage seiner Fahigkeit zur Erfiillung der in

dieser Verordnung, insbesondere in Artikel 41b, genannten Aufgaben.

Die Wahl des Datenschutzbeauftragten darf nicht zu einem Interessenkonflikt zwischen
seinem Amt als Datenschutzbeauftragtem und seinen sonstigen dienstlichen Aufgaben,

insbesondere in Verbindung mit der Anwendung dieser Verordnung, fiithren.

Der Datenschutzbeauftragte wird fiir eine Amtszeit von vier Jahren ernannt; eine Wieder-
ernennung fiir eine Amtszeit von insgesamt hochstens acht Jahren ist moglich. Der
Datenschutzbeauftragte kann vom Kollegium nur mit Zustimmung des Europdischen
Datenschutzbeauftragten seines Amtes enthoben werden, wenn er die fiir die Erfiillung

seiner Aufgaben erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr erfiillt.

Die Européische Staatsanwaltschaft veroffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutz-

beauftragten und teilt sie dem Européischen Datenschutzbeauftragten mit.

Artikel 41a
Stellung des Datenschutzbeauftragten

Die Europdische Staatsanwaltschaft stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte ordnungs-
gemil und friithzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammen-

hiangenden Fragen eingebunden wird.
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2

3)

4)

)

(6)

(7

Die Européische Staatsanwaltschaft unterstiitzt den Datenschutzbeauftragten bei der
Erfiillung seiner Aufgaben gemif3 Artikel 41b, indem sie die hierfiir erforderlichen
Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgingen

sowie die zur Erhaltung seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfligung stellt.

Die Européische Staatsanwaltschaft stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte bei der
Erfiillung seiner Aufgaben keine Anweisungen beziiglich der Ausilibung dieser Aufgaben
erhélt. Der Datenschutzbeauftragte darf von dem Kollegium wegen der Erfiillung seiner
Aufgaben nicht abberufen oder benachteiligt werden. Der Datenschutzbeauftragte erstattet

unmittelbar dem Européischen Generalstaatsanwalt Bericht.

Betroffene Personen kénnen den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung
ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemél dieser
Verordnung und der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 im Zusammenhang stehenden Fragen zu
Rate ziehen.

Das Kollegium erlédsst den Datenschutzbeauftragten betreffende Durchfiihrungs-
bestimmungen. Diese Durchfiihrungsbestimmungen betreffen insbesondere das
Auswahlverfahren fiir die Stelle des Datenschutzbeauftragten, seine Entlassung sowie seine

Aufgaben, Pflichten und Befugnisse und die Garantien fiir seine Unabhéingigkeit.

Die Européische Staatsanwaltschaft stattet den Datenschutzbeauftragten mit dem fiir die

Erfiillung seiner Aufgaben erforderlichen Personal und den erforderlichen Mitteln aus.

Der Datenschutzbeauftragte und sein Personal sind nach Artikel 64 zur Verschwiegenheit

verpflichtet.
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Artikel 41b
Aufgaben des Datenschutzbeauftragten

(1) In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten nimmt der Datenschutzbeauftragte

insbesondere folgende Aufgaben wahr:

a)

b)

g)

h)

Er stellt in unabhingiger Weise sicher, dass die Europdische Staatsanwaltschaft die
Datenschutzvorschriften dieser Verordnung und der Verordnung (EG) Nr. 45/2001
sowie die einschldgigen Datenschutzvorschriften in der Geschéftsordnung einhilt;
dies umfasst auch die Uberwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer
Unions- oder nationaler Datenschutzvorschriften sowie der Strategien der Euro-
paischen Staatsanwaltschaft fiir den Schutz personenbezogener Daten einschliefSlich
der Zuweisung von Zustdndigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung des an den
Verarbeitungsvorgingen beteiligten Personals und der diesbeziiglichen Uber-
priifungen;

er unterrichtet und berit die Européische Staatsanwaltschaft und das Personal, das
Verarbeitungen durchfiihrt, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser Verordnung
sowie nach sonstigen Unions- oder nationalen Datenschutzvorschriften;

auf Anfrage leistet er Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-
Folgenabschdtzung und tiberwacht ihre Durchfiihrung geméal Artikel 38b;

er stellt sicher, dass die Ubermittlung und der Erhalt von personenbezogenen Daten
nach Maligabe der Vorschriften erfasst werden, die in der Geschéftsordnung der
Européischen Staatsanwaltschaft festzulegen sind,

er arbeitet mit dem fiir Verfahren, Schulung und Beratung im Bereich der Daten-
verarbeitung zustindigen Personal der Europdischen Staatsanwaltschaft zusammen;
er arbeitet mit dem Europdischen Datenschutzbeauftragten zusammen;

er gewihrleistet, dass die betroffenen Personen iiber ihre Rechte gemil3 dieser
Verordnung unterrichtet sind;

er fungiert als Anlaufstelle fiir den Europdischen Datenschutzbeauftragten in mit der
Verarbeitung zusammenhingenden Fragen, einschlieBlich der vorherigen
Konsultation gemil3 Artikel 38c, und leistet gegebenenfalls Beratung zu allen
sonstigen Fragen;

er erstellt einen Jahresbericht und iibermittelt diesen dem Européischen

Generalstaatsanwalt und dem Europidischen Datenschutzbeauftragten.
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(22)

3)

Q)

(M

Der Datenschutzbeauftragte nimmt in Bezug auf verwaltungstechnische personenbezogene
Daten die in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgefiihrten Aufgaben wahr.

Der Datenschutzbeauftragte und die Bediensteten der Européischen Staatsanwaltschaft, die
den Datenschutzbeauftragten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstiitzen, haben
Zugang zu den von der Europdischen Staatsanwaltschaft verarbeiteten personenbezogenen
Daten und zu ihren Rédumlichkeiten, soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlich
ist.

Ist der Datenschutzbeauftragte der Auffassung, dass die Bestimmungen der Verordnung
(EG) Nr. 45/2001 tiber die Verarbeitung verwaltungstechnischer personenbezogener Daten
oder die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung iiber die Verarbeitung operativer
personenbezogener Daten nicht eingehalten wurden, so unterrichtet er den Européischen
Generalstaatsanwalt und ersucht diesen, innerhalb einer bestimmten Frist Abhilfe zu
schaffen. Sorgt der Europdische Generalstaatsanwalt nicht innerhalb der vorgegebenen Frist
fiir Abhilfe, so befasst der Datenschutzbeauftragte den Europdischen Datenschutz-

beauftragten.

Artikel 43a

Allgemeine Grundsitze fiir die Ubermittlung personenbezogener Daten

Die Européische Staatsanwaltschaft darf personenbezogene Daten nur unter Einhaltung der
ibrigen Bestimmungen dieser Verordnung, insbesondere Artikel 37cc, an ein Drittland oder
an eine internationale Organisation iibermitteln, wenn die Bedingungen gemil3 den

Artikeln 43a bis 43d eingehalten werden, ndmlich

a) die Ubermittlung fiir die Erfiillung der Aufgaben der Europiischen Staatsanwalt-

schaft erforderlich ist;

b) die personenbezogenen Daten an einen Verantwortlichen in einem Drittland oder
einer internationalen Organisation, die eine fiir die Zwecke von Artikel 59
(Beziehungen zu Drittlindern und internationalen Organisationen) zustiandige

Behorde ist, tibermittelt werden,;

c) in Féllen, in denen geméR diesem Artikel zu tibermittelnde personenbezogene Daten
von einem Mitgliedstaat der Européischen Union an die Europdische Staatsanwalt-
schaft tibermittelt oder zur Verfiigung gestellt wurden, die Européische Staatsanwalt-
schaft die vorherige Genehmigung fiir die Ubermittlung von der jeweils zustindigen
Behorde des Mitgliedstaats der Europdischen Union gemél3 dessen nationalem Recht
erhilt, sofern dieser Mitgliedstaat der Europédischen Union nicht die Genehmigung

solcher Ubermittlungen allgemein oder unter bestimmten Bedingungen erteilt hat;
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d)

die Kommission gemaf Artikel 43b beschlossen hat, dass das betreffende Drittland
oder die betreffende internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau
bietet oder, wenn kein solcher Angemessenheitsbeschluss vorliegt, geeignete
Garantien im Sinne des Artikels 43¢ erbracht werden oder bestehen oder, wenn
weder ein Angemessenheitsbeschluss vorliegt noch derartige geeignete Garantien

bestehen, Ausnahmen fiir Sonderfélle gemal Artikel 43d anwendbar sind; und

im Fall der Weiteriibermittlung an ein anderes Drittland oder eine andere inter-
nationale Organisation durch ein Drittland oder eine internationale Organisation die
Européische Staatsanwaltschaft das Drittland oder die internationale Organisation
verpflichtet, fiir die Weiteriibermittlung bei ihr eine vorherige Genehmigung einzu-
holen, welche die Européische Staatsanwaltschaft nur nach gebiihrender Bertick-
sichtigung sdmtlicher maBgeblicher Faktoren, einschlieBlich der Schwere der
Straftat, des Zwecks der urspriinglichen Ubermittlung personenbezogener Daten und
des Schutzniveaus fiir personenbezogene Daten in dem Drittland oder der inter-
nationalen Organisation, an das bzw. die personenbezogene Daten weiteriibermittelt

werden, erteilen darf.

(2)  Die Europiische Staatsanwaltschaft darf personenbezogene Daten nur dann ohne vorherige

Genehmigung durch einen Mitgliedstaat der Europdischen Union gemil3 Absatz 1 Buch-

stabe ¢ iibermitteln, wenn die Ubermittlung der personenbezogenen Daten erforderlich ist,

um eine unmittelbare und ernsthafte Gefahr filir die 6ffentliche Sicherheit eines Mitglied-

staats der Europdischen Union oder eines Drittlands oder fiir die wesentlichen Interessen

eines Mitgliedstaats der Europdischen Union abzuwehren, und die vorherige Genehmigung

nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Die Behorde, die fiir die Erteilung der vorherigen

Genehmigung zusténdig ist, wird unverziiglich unterrichtet.
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(2a)  Die Ubermittlung von der Européischen Staatsanwaltschaft erhaltener personenbezogener
Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation durch einen Mitgliedstaat der
Européischen Union oder ein Organ, eine Einrichtung oder eine sonstige Stelle der Union ist
untersagt. Das gilt nicht fiir Fille, in denen die Europdische Staatsanwaltschaft nach
gebilihrender Beriicksichtigung sdmtlicher mafgeblicher Faktoren, einschlielich der
Schwere der Straftat, des Zwecks der urspriinglichen Ubermittlung personenbezogener
Daten und des Schutzniveaus fiir personenbezogene Daten in dem Drittland oder der
internationalen Organisation, an das bzw. die personenbezogene Daten {ibermittelt werden,
eine solche Ubermittlung genehmigt hat. Diese Verpflichtung zur Einholung der vorherigen
Genehmigung der Europdischen Staatsanwaltschaft gilt nicht in Fillen, die gemil3

Artikel 28a an die zustidndigen nationalen Behorden verwiesen wurden.

3) Die Artikel 43a bis 43d sind anzuwenden, um sicherzustellen, dass das durch diese Verord-
nung und das Unionsrecht gewéhrleistete Schutzniveau fiir natiirliche Personen nicht unter-

graben wird.

Artikel 43b
Dateniibermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses

Die Europdische Staatsanwaltschaft darf personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine
internationale Organisation tibermitteln, wenn die Kommission gemaf3 Artikel 36 der Richtlinie
(EU) 2016/680 beschlossen hat, dass das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere
spezifische Sektoren in diesem Drittland oder die betreffende internationale Organisation ein

angemessenes Schutzniveau bietet.

Artikel 43¢
Dateniibermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien

(D) Falls kein Angemessenheitsbeschluss vorliegt, darf die Europdische Staatsanwaltschaft
personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation iibermitteln,

sofern

a) in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien fiir den Schutz

personenbezogener Daten vorgesehen sind oder

b) die Europiische Staatsanwaltschaft alle Umstiéinde beurteilt hat, die bei der Uber-
mittlung personenbezogener Daten eine Rolle spielen, und zu der Auffassung gelangt

ist, dass geeignete Garantien zum Schutz personenbezogener Daten bestehen.
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(2)  Die Europiische Staatsanwaltschaft unterrichtet den Europdischen Datenschutzbeauftragten

{iber Kategorien von Ubermittlungen gemi Absatz 1 Buchstabe b.

3) Ubermittlungen gemiB Absatz 1 Buchstabe b werden dokumentiert und die Dokumentation,
einschlieBlich Datum und Zeitpunkt der Ubermittlung sowie Informationen iiber die
empfangende zustindige Behorde, iiber die Begriindung der Ubermittlung und iiber die
libermittelten personenbezogenen Daten, wird dem Europdischen Datenschutzbeauftragten

auf Anforderung zur Verfiigung gestellt.

Artikel 43d

Ausnahmen fiir bestimmte Fille

(D) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss vorliegt noch geeignete Garantien nach
Artikel 43¢ bestehen, darf die Europiische Staatsanwaltschaft personenbezogene Daten an
ein Drittland oder an eine internationale Organisation nur iibermitteln, wenn die Uber-

mittlung aus einem der folgenden Griinde erforderlich ist:

a) zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
Person;

b) zur Wahrung berechtigter Interessen der betroffenen Person;

c) zur Abwehr einer unmittelbaren und ernsthaften Gefahr fiir die 6ffentliche Sicherheit

eines Mitgliedstaats der Europdischen Union oder eines Drittlands oder

d) in Einzelfdllen zur Erfiilllung der Aufgaben der Européischen Staatsanwaltschaft,
sofern nicht die Europidische Staatsanwaltschaft feststellt, dass die Grundrechte und
Grundfreiheiten der betroffenen Person das dffentliche Interesse an der Ubermittlung

iiberwiegen.

2) Ubermittlungen gemiB Absatz 1 werden dokumentiert und die Dokumentation, einschlieB-
lich Datum und Zeitpunkt der Ubermittlung sowie Informationen iiber die empfangende
zustindige Behorde, iiber die Begriindung der Ubermittlung und iiber die iibermittelten
personenbezogenen Daten, wird dem Europdischen Datenschutzbeauftragten auf Anfor-
derung zur Verfiigung gestellt.
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(1

)

3)

Artikel 43¢

Ubermittlung personenbezogener Daten an in Drittliindern niedergelassene Empfiinger

Abweichend von Artikel 43a Absatz 1 Buchstabe b und unbeschadet der in Absatz 2 dieses
Artikels genannten internationalen Ubereinkiinfte darf die Européische Staatsanwaltschaft
im speziellen Einzelfall nur dann personenbezogene Daten direkt an in Drittlandern nieder-
gelassene Empfanger iibermitteln, wenn die iibrigen Bestimmungen dieses Kapitels
eingehalten werden und alle der folgende Voraussetzungen gegeben sind:

a) Die Ubermittlung ist fiir die Erfiillung ihrer Aufgaben gemiB dieser Verordnung fiir
die in Artikel 37 Absatz 1 genannten Zwecke unbedingt erforderlich;

b) die Europédische Staatsanwaltschaft stellt fest, dass im konkreten Fall keine
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person das 6ffentliche Interesse an
einer Ubermittlung iiberwiegen;

C) die Europiische Staatsanwaltschaft hilt die Ubermittlung an eine fiir die in
Artikel 37 Absatz 1 genannten Zwecke zustindige Behorde in dem Drittland fiir
wirkungslos oder ungeeignet, insbesondere weil die Ubermittlung nicht rechtzeitig
durchgefiihrt werden kann;

d) die fiir die in Artikel 37 Absatz 1 genannten Zwecke zustindige Behdrde in dem
Drittland wird unverziiglich unterrichtet, es sei denn, dies ist wirkungslos oder

ungeeignet, und

e) die Européische Staatsanwaltschaft teilt dem Empfanger den festgelegten Zweck
oder die festgelegten Zwecke mit, fiir die die personenbezogenen Daten nur dann
durch diesen verarbeitet werden diirfen, wenn eine derartige Verarbeitung

erforderlich ist.

Eine internationale Ubereinkunft im Sinne des Absatzes 1 ist jede in Kraft befindliche
bilaterale oder multilaterale internationale Ubereinkunft zwischen der Européischen Union
und Drittlindern im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der

polizeilichen Zusammenarbeit.

Ubermittlungen gemiB Absatz 1 werden dokumentiert und die Dokumentation, einschlieB3-
lich Datum und Zeitpunkt der Ubermittlung sowie Informationen iiber die empfangende
zustindige Behorde, iiber die Begriindung der Ubermittlung und iiber die iibermittelten
personenbezogenen Daten, muss dem Europédischen Datenschutzbeauftragten auf Anfor-

derung zur Verfiigung gestellt werden.
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(1

2

Artikel 44c¢

Kontrolle durch den Européiischen Datenschutzbeauftragten

Der Europiische Datenschutzbeauftragte ist zustindig fiir die Uberwachung und Gewiihr-
leistung der Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung zum Schutz der Grundrechte
und Grundfreiheiten natiirlicher Personen bei der Verarbeitung operativer personen-
bezogener Daten durch die Europiische Staatsanwaltschaft sowie fiir die Beratung der
Europdischen Staatsanwaltschaft und der betroffenen Personen in allen die Verarbeitung
operativer personenbezogener Daten betreffenden Angelegenheiten. Zu diesem Zweck
erfiillt der Europdische Datenschutzbeauftragte die in Absatz 2 dieses Artikels genannten
Aufgaben, iibt die in Absatz 3 dieses Artikels gewéhrten Befugnisse aus und arbeitet mit den

nationalen Aufsichtsbehorden gemal3 Artikel 45 zusammen.

Der Europiische Datenschutzbeauftragte hat im Rahmen dieser Verordnung folgende

Aufgaben:

a) Er hort und priift Beschwerden und unterrichtet die betroffene Person innerhalb einer

angemessenen Frist iiber die Ergebnisse seiner Priifung;

b) er fithrt von sich aus oder aufgrund einer Beschwerde Untersuchungen durch und
unterrichtet die betroffenen Personen innerhalb einer angemessenen Frist {iber die

Ergebnisse seiner Untersuchungen;

C) er kontrolliert und gewihrleistet die Anwendung der Bestimmungen dieser
Verordnung, die den Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung operativer

personenbezogener Daten durch die Europiische Staatsanwaltschaft betreffen;

d) er berdt die Européische Staatsanwaltschaft von sich aus oder im Rahmen einer
Konsultation in allen Fragen, die die Verarbeitung operativer personenbezogener
Daten betreffen, insbesondere bevor die Européische Staatsanwaltschaft interne
Vorschriften in Bezug auf den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten von

Personen bei der Verarbeitung operativer personenbezogener Daten ausarbeitet.
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(3) Der Europiische Datenschutzbeauftragte kann im Rahmen dieser Verordnung
a) betroffene Personen bei der Ausiibung ihrer Rechte beraten;

b) bei einem behaupteten VerstoB3 gegen die Bestimmungen fiir die Verarbeitung
operativer personenbezogener Daten die Europdische Staatsanwaltschaft mit der
Angelegenheit befassen und gegebenenfalls Vorschlidge zur Behebung dieses

Verstof3es und zur Verbesserung des Schutzes der betroffenen Personen machen;

C) die Europédische Staatsanwaltschaft konsultieren, wenn Antrdge auf Ausiibung
bestimmter Rechte in Bezug auf operative personenbezogene Daten unter Verstol3
gegen die Artikel 37e bis 37k abgelehnt wurden;

d) die Européische Staatsanwaltschaft mit der Angelegenheit befassen;

e) die Européische Staatsanwaltschaft anweisen, die Berichtigung, Einschrinkung oder
Loschung aller operativen personenbezogenen Daten, die unter Verletzung der
Bestimmungen fiir die Verarbeitung operativer personenbezogener Daten durch die
Europiische Staatsanwaltschaft verarbeitet wurden, und die Mitteilung solcher
MaBnahmen an Dritte, gegeniiber denen die Daten offengelegt wurden, vorzu-
nehmen, vorausgesetzt, die Ermittlungen und Strafverfolgungsmafnahmen der

Europiischen Staatsanwaltschaft werden dadurch nicht beeintriachtigt;

f) unter den im Vertrag festgelegten Bedingungen den Gerichtshof der Européischen

Union anrufen;

g) beim Gerichtshof der Europidischen Union anhéngigen Verfahren beitreten.

4) Der Europiische Datenschutzbeauftragte hat Zugang zu den von der Européischen
Staatsanwaltschaft verarbeiteten personenbezogenen Daten und zu ihren Raumlichkeiten,

soweit dies zur Erflillung seiner Aufgaben erforderlich ist.

(5)  Der Europiische Datenschutzbeauftragte erstellt einen jéhrlichen Bericht iiber seine die

Européische Staatsanwaltschaft betreffenden Kontrolltitigkeiten.
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Artikel 44d

Verschwiegenheitspflicht des Européischen Datenschutzbeauftragten

Der Europiische Datenschutzbeauftragte und sein Personal sind wéhrend ihrer Amtszeit und auch
nach deren Beendigung verpflichtet, iiber alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei der

Wahrnehmung ihrer Amtspflichten bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren.

Artikel 45
Zusammenarbeit zwischen dem Europiischen Datenschutzbeauftragten und den nationalen
Aufsichtsbehorden

(1)  Der Européische Datenschutzbeauftragte arbeitet bei speziellen Fragen, die eine Einbe-
ziehung der Mitgliedstaaten erfordern, vor allem wenn der Européische Datenschutz-
beauftragte oder eine nationale Aufsichtsbehorde grofere Diskrepanzen zwischen den
Verfahrensweisen der Mitgliedstaaten der Europdischen Union feststellt oder moglicher-
weise unrechtmiBige Ubermittlungen iiber die Kommunikationskanile der Europiischen
Staatsanwaltschaft bemerkt, oder bei Fragen einer oder mehrerer nationaler Aufsichts-
behorden zur Durchfiihrung und Auslegung dieser Verordnung eng mit den nationalen
Aufsichtsbehdrden zusammen.

(2) In den in Absatz 1 genannten Fillen konnen der Europédische Datenschutzbeauftragte und
die fiir die Uberwachung des Datenschutzes zustindigen nationalen Aufsichtsbehdrden im
Rahmen ihrer jeweiligen Zustandigkeiten einschligige Informationen austauschen und sich
gegenseitig bei Uberpriifungen und Inspektionen unterstiitzen, Schwierigkeiten bei der
Auslegung oder Anwendung dieser Verordnung priifen, Probleme bei der Wahrnehmung der
unabhingigen Kontrolle oder der Ausiibung der Rechte betroffener Personen untersuchen,
harmonisierte Vorschldge im Hinblick auf gemeinsame Losungen fiir etwaige Probleme
ausarbeiten und erforderlichenfalls die Sensibilisierung flir die Datenschutzrechte férdern.

3) Der mit der Verordnung (EU) 2016/679 eingerichtete Europidische Datenschutzausschuss
nimmt auch die in Artikel 51 der Richtlinie (EU) 2016/680 festgelegten Aufgaben in Bezug
auf die von dieser Verordnung erfassten Angelegenheiten, insbesondere die in den

Absitzen 1 und 2 dieses Artikels genannten Angelegenheiten, wahr.
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Artikel 46
Recht auf Beschwerde beim Europiischen Datenschutzbeauftragten

(1)  Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde beim Europdischen Datenschutz-
beauftragten, wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden operativen
personenbezogenen Daten durch die Européische Staatsanwaltschaft gegen diese Ver-
ordnung verstoft.

2) Der Européische Datenschutzbeauftragte unterrichtet die betroffene Person iiber den

Bearbeitungsstand und das Ergebnis der Beschwerde einschlielich der Moglichkeit eines
gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 46a.

Artikel 46a
Recht auf gerichtliche Nachpriifung der Entscheidungen des Europiischen
Datenschutzbeauftragten

Gegen Entscheidungen des Europdischen Datenschutzbeauftragten kann Klage beim Gerichtshof
der Europdischen Union erhoben werden.
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KAPITEL VII
FINANZ- UND PERSONALBESTIMMUNGEN
ABSCHNITT 1
FINANZBESTIMMUNGEN

Artikel 48

Finanzakteure

(1) Der Europédische Generalstaatsanwalt ist dafiir zustdndig, Beschliisse zur Aufstellung des

Haushaltsplans auszuarbeiten und sie dem Kollegium zur Annahme vorzulegen.

(2) Der Verwaltungsdirektor ist als Anweisungsbefugter fiir die Ausfithrung des Haushaltsplans

der Européischen Staatsanwaltschaft zustiandig.

Artikel 49
Haushalt

(1) Der Européische Generalstaatsanwalt nimmt auf Grundlage eines vom Verwaltungsdirektor
erstellten Vorschlags einen Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der Européischen
Staatsanwaltschaft fiir jedes Haushaltsjahr vor; das Haushaltsjahr fallt mit dem Kalenderjahr
zusammen. Dieser Voranschlag wird im Haushaltsplan der Européischen Staatsanwaltschaft

ausgewiesen.

(2) Der Haushalt der Européischen Staatsanwaltschaft muss in Bezug auf Einnahmen und

Ausgaben ausgeglichen sein.

(3) Unbeschadet anderer Finanzmittel umfassen die Einnahmen der Europédischen Staatsanwalt-
schaft

a)  einen Beitrag der Union aus dem Gesamthaushaltsplan der Union, vorbehaltlich der
Absétze 6 und 7,

b)  Vergiitungen flir Veroffentlichungen oder sonstige Leistungen der Europdischen

Staatsanwaltschaft.

(4) Die Ausgaben der Europidischen Staatsanwaltschaft umfassen die Beziige des Européischen
Generalstaatsanwalts, der Europdischen Staatsanwiélte, der Delegierten Europdischen
Staatsanwilte, des Verwaltungsdirektors und des Personals der Européischen Staatsanwalt-

schaft, die Verwaltungs- und Infrastrukturausgaben sowie die operativen Ausgaben.
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(5) Werden die Delegierten Européischen Staatsanwélte im Rahmen der Europidischen Staats-
anwaltschaft titig, so werden die bei der Durchfiihrung dieser Tatigkeit durch Delegierte
Européische Staatsanwilte entstehenden einschldgigen Ausgaben als operative Ausgaben der

Européischen Staatsanwaltschaft betrachtet.

Die operativen Ausgaben der Europdischen Staatsanwaltschaft diirfen grundsatzlich keine
Kosten im Zusammenhang mit von den zustidndigen nationalen Behorden durchgefiihrten
ErmittlungsmaBBnahmen oder Kosten der Prozesskostenhilfe umfassen. Sie umfassen jedoch —
im Rahmen des Haushaltsplans der Europédischen Staatsanwaltschaft — bestimmte Kosten im

Zusammenhang mit ihrer Ermittlungs- und Strafverfolgungstétigkeit gemil3 Absatz Sa.

Die operativen Ausgaben umfassen auch die Kosten fiir die Einrichtung eines Fall-
bearbeitungssystems, Fortbildung, Dienstreisen und Ubersetzungen, die fiir die interne Arbeit
der Europiischen Staatsanwaltschaft erforderlich sind, wie beispielsweise Ubersetzungen fiir

die Stindige Kammer.

(5a) Wird eine mit aulergewohnlich hohen Kosten verbundene ErmittlungsmaBBnahme im Auftrag
der Européischen Staatsanwaltschaft durchgefiihrt, so konnen die Delegierten Europdischen
Staatsanwélte von sich aus oder auf begriindeten Antrag der zustédndigen nationalen Behorden
die Stindige Kammer zu der Frage konsultieren, ob die Kosten dieser Ermittlungsmafinahme
teilweise von der Europdischen Staatsanwaltschaft getragen werden konnten. Diese Konsul-

tationen diirfen die Ermittlungen nicht verzégern.

Die Stindige Kammer kann dann nach Konsultation des Verwaltungsdirektors und auf der
Grundlage der VerhiltnisméBigkeit der unter besonderen Umstdnden durchgefiihrten Mal3-
nahme und des auBBerordentlichen Charakters der mit ihr verbundenen Kosten beschlief3en,
den Antrag gemil den in der Geschiftsordnung festzulegenden Bestimmungen {iber die
Bewertung dieser Kriterien anzunehmen oder abzulehnen. Der Verwaltungsdirektor ent-
scheidet anschliefend auf der Grundlage der verfiigbaren Finanzmittel {iber die Hohe der zu
gewidhrenden Finanzhilfe. Er unterrichtet den betrauten Delegierten Européischen Staats-

anwalt unverziiglich von seiner Entscheidung iiber die Hohe der Hilfe.

(6) GemiB Artikel 332 AEUV gehen die Ausgaben der Européischen Staatsanwaltschaft nach
den Absitzen 4 und 5 zu Lasten der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten der Européischen
Union, die nicht an der Verstirkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europédischen
Staatsanwaltschaft teilnehmen, haben Anspruch auf eine Angleichung gemif Artikel 11 der
Verordnung Nr. 609/2014 des Rates.

(7) Absatz 6 gilt nicht fiir die Verwaltungskosten, die im Zuge der Durchfithrung der Verstirkten
Zusammenarbeit zur Errichtung der Europdischen Staatsanwaltschaft bei den Organen der

Union anfallen.
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Artikel 50
Aufstellung des Haushaltsplans

Der Europiische Generalstaatsanwalt stellt jedes Jahr auf Grundlage eines vom Verwaltungs-
direktor erstellten Vorschlags einen vorlaufigen Entwurf des Voranschlags der Einnahmen
und Ausgaben der Europdischen Staatsanwaltschaft fiir das folgende Haushaltsjahr auf. Der
Europédische Generalstaatsanwalt tibermittelt dem Kollegium den vorldufigen Entwurf des
Voranschlags zur Annahme.

Der vorldufige Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der Europdischen
Staatsanwaltschaft wird der Kommission jahrlich bis zum 31. Januar iibermittelt. Einen
endgiiltigen Entwurf des Voranschlags samt einem Entwurf des Stellenplans tibermittelt die

Européische Staatsanwaltschaft der Kommission jéhrlich bis zum 31. Mérz.

Die Kommission tibermittelt den Voranschlag zusammen mit dem Entwurf des Gesamt-

haushaltsplans der Union dem Européischen Parlament und dem Rat (Haushaltsbehdrde).

Auf der Grundlage des Voranschlags setzt die Kommission die von ihr fiir erforderlich
erachteten Mittelansdtze flir den Stellenplan und den Betrag des Beitrags aus dem Gesamt-
haushaltsplan in den Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Union ein, den sie gemil den
Artikeln 313 und 314 des Vertrags der Haushaltsbehorde vorlegt.

Die Haushaltsbehorde bewilligt die Mittel fiir den Beitrag aus dem Gesamthaushaltsplan der

Union zur Européischen Staatsanwaltschatft.

Die Haushaltsbehdrde genehmigt den Stellenplan der Europdischen Staatsanwaltschaft.

Der Haushaltsplan der Europdischen Staatsanwaltschaft wird auf Vorschlag des Europdischen
Generalstaatsanwalts vom Kollegium festgestellt. Er wird endgiiltig, wenn der Gesamt-
haushaltsplan der Union endgiiltig festgestellt ist. Erforderlichenfalls wird er gemal3

demselben Verfahren wie fiir die Feststellung des urspriinglichen Haushaltsplans angepasst.

Fiir Immobilienprojekte, die voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der
Européischen Staatsanwaltschaft haben, gilt Artikel 88 der Delegierten Verordnung (EU)
Nr. 1271/2013 der Kommission.
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Artikel 51
Ausfithrung des Haushaltsplans

Der Verwaltungsdirektor fiihrt in seiner Eigenschaft als Anweisungsbefugter der Euro-
péischen Staatsanwaltschaft deren Haushaltsplan eigenverantwortlich und im Rahmen der im

Haushaltsplan bewilligten Mittel aus.

Der Verwaltungsdirektor tibermittelt der Haushaltsbehorde jéhrlich alle einschldgigen

Informationen zu den Ergebnissen aller Bewertungsverfahren.

Artikel 52
Rechnungslegung und Entlastung

[..]

Der Rechnungsfiihrer der Européischen Staatsanwaltschaft ibermittelt dem Rechnungsfiihrer
der Kommission und dem Rechnungshof bis zum 1. Mérz des folgenden Haushaltsjahres die

vorldufigen Rechnungsabschliisse.

Die Européische Staatsanwaltschaft sendet dem Europdischen Parlament, dem Rat und dem
Rechnungshof bis zum 31. Mirz des folgenden Haushaltsjahres den Bericht iiber die

Haushaltsfiihrung und das Finanzmanagement zu.

Der Rechnungsfiihrer der Kommission iibermittelt dem Rechnungshof bis zum 31. Mérz des
folgenden Haushaltsjahres die mit den Rechnungsabschliissen der Kommission konsolidierten

vorldufigen Rechnungsabschliisse der Européischen Staatsanwaltschaft.

Gemal Artikel 148 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 legt der
Rechnungshof spétestens bis zum 1. Juni des folgenden Haushaltsjahres seine Bemerkungen

zu den vorldufigen Rechnungsabschliissen der Européischen Staatsanwaltschaft vor.

Nach Eingang der Bemerkungen des Rechnungshofs zu den vorldufigen Rechnungs-
abschliissen der Europdischen Staatsanwaltschaft gemal3 Artikel 148 der Verordnung (EU,
Euratom) Nr. 966/2012 erstellt der Rechnungsfiihrer der Europdischen Staatsanwaltschaft
eigenverantwortlich deren endgiiltige Rechnungsabschliisse und legt sie dem Kollegium zur

Stellungnahme vor.
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Der Rechnungsfiihrer der Européischen Staatsanwaltschaft ibermittelt die endgiiltigen
Rechnungsabschliisse zusammen mit der in Absatz 6 genannten Stellungnahme des
Kollegiums bis zum 1. Juli des folgenden Haushaltsjahres dem Européischen Parlament, dem

Rat, der Kommission und dem Rechnungshof.

Die endgiiltigen Rechnungsabschliisse der Europdischen Staatsanwaltschaft werden bis zum
15. November des auf das jeweilige Haushaltsjahr folgenden Jahres im Amtsblatt der

Europdischen Union verodffentlicht.

Der Verwaltungsdirektor iibermittelt dem Rechnungshof spétestens am 30. September des auf
das jeweilige Haushaltsjahr folgenden Jahres eine Antwort auf seine Bemerkungen. Der

Verwaltungsdirektor tibermittelt die Antwort auch der Kommission.

Der Verwaltungsdirektor unterbreitet dem Européischen Parlament auf dessen Anfrage geméif
Artikel 109 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission®® alle
Informationen, die fiir eine ordnungsgeméfle Abwicklung des Entlastungsverfahrens fiir das

betreffende Haushaltsjahr erforderlich sind.

Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschlief3t, erteilt das Européische
Parlament dem Verwaltungsdirektor vor dem 15. Mai des Jahres n+2 Entlastung zur Aus-

filhrung des Haushaltsplans fiir das Jahr n.

Artikel 53

Finanzregelung

Der Europidische Generalstaatsanwalt arbeitet auf Grundlage eines Vorschlags des Verwaltungs-

direktors den Entwurf der Finanzregelung fiir die Europdische Staatsanwaltschaft aus. Die Finanz-

regelung wird vom Kollegium nach Anhdrung der Kommission erlassen. Die Finanzregelung

weicht nur von der in der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission enthaltenen

Finanzregelung ab, wenn dies fiir dem Betrieb der Europédischen Staatsanwaltschaft erforderlich ist

und die Kommission vorher ihre Zustimmung erteilt hat.

28

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission vom 30. September 2013 iiber
die Rahmenfinanzregelung fiir Einrichtungen gemal Artikel 208 der Verordnung (EU,
Euratom) Nr. 966/2012 des Europiischen Parlaments und des Rates (ABI. L 328 vom
7.12.2013, S. 42).
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ABSCHNITT 2
PERSONALBESTIMMUNGEN

Artikel 54

Allgemeine Bestimmungen

(1) Fiir den Europédischen Generalstaatsanwalt und die Europdischen Staatsanwiélte, die Dele-
gierten Européischen Staatsanwiélte, den Verwaltungsdirektor und das Personal der Euro-
pdischen Staatsanwaltschaft gelten das Statut der Beamten der Europédischen Union und die
Beschiftigungsbedingungen fiir die sonstigen Bediensteten der Europdischen Union sowie die
diesbeziiglichen Durchfiihrungsregelungen, die die Organe der Europdischen Union im

gegenseitigen Einvernehmen erlassen haben, sofern diese Verordnung nichts anderes vorsieht.

Der Europidische Generalstaatsanwalt und die Européischen Staatsanwilte werden nach
Artikel 2 Buchstabe a der Beschiftigungsbedingungen als Bedienstete auf Zeit von der

Européischen Staatsanwaltschaft eingestellt.

(1a) Das Personal der Europdischen Staatsanwaltschaft wird gemiB den Vorschriften und

Regelungen fiir die Beamten und sonstigen Bediensteten der Européischen Union eingestellt.

(2) Die Befugnisse, die der Anstellungsbehdrde durch das Statut der Beamten und die Beschif-
tigungsbedingungen zum Abschluss von Dienstvertrigen iibertragen wurden, werden vom
Kollegium ausgeiibt. Das Kollegium kann dem Verwaltungsdirektor diese Befugnisse in
Bezug auf das Personal der Europdischen Staatsanwaltschaft iibertragen. Die in diesem
Absatz erwihnte Ubertragung von Befugnissen betrifft nicht den Européischen General-
staatsanwalt, die Europdischen Staatsanwilte, die Delegierten Europdischen Staatsanwélte

oder den Verwaltungsdirektor.

(3) Das Kollegium erlédsst im Einklang mit Artikel 110 des Statuts geeignete Bestimmungen zur
Durchfiihrung des Statuts der Beamten und der Beschiftigungsbedingungen. Das Kollegium

nimmt im Rahmen des Programmdokuments auch einen Personalausstattungsplan an.

(4) Das Protokoll iiber die Vorrechte und Befreiungen der Europdischen Union findet auf die

Européische Staatsanwaltschaft und ihr Personal Anwendung.
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(5) Die Delegierten Européischen Staatsanwiélte werden als Sonderberater gemif3 den Artikeln 5,
123 und 124 der Beschéftigungsbedingungen fiir die sonstigen Bediensteten der Européischen
Union eingestellt. Die zusténdigen nationalen Behdrden erleichtern den Delegierten Euro-
péischen Staatsanwilten die Wahrnehmung ihrer Aufgaben geméif dieser Verordnung und
sehen von Handlungen und politischen MaBnahmen ab, die sich nachteilig auf ihre Laufbahn
oder ihren Status im nationalen Strafverfolgungssystem auswirken konnten. Insbesondere
stellen die zustidndigen nationalen Behorden den Delegierten Européischen Staatsanwélten die
Ressourcen und die Ausriistung zur Verfiigung, die sie fiir die Wahrnehmung ihrer Aufgaben
gemal dieser Verordnung benotigen, und tragen dafiir Sorge, dass sie vollstindig in die
nationalen Strafverfolgungsbehdrden eingebunden werden. Es wird sichergestellt, dass
angemessene Vereinbarungen geschlossen wurden, damit die nach dem einzelstaatlichen
System gewéhrten Rechte der Delegierten Européischen Staatsanwélte in Bezug auf soziale
Sicherheit, Altersversorgung und Versicherung beibehalten werden. Zudem wird sicher-
gestellt, dass die Gesamtvergiitung eines Delegierten Europdischen Staatsanwalts nicht
geringer ausfillt, als die Vergiitung, die er bekommen hitte, wenn er lediglich nationaler
Staatsanwalt geblieben wire. Die allgemeinen Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld der
Delegierten Européischen Staatsanwilte fallen in den Verantwortungsbereich der zustédndigen

nationalen Justizbehorden.

(5a) Die Européischen Staatsanwiélte und die Delegierten Europdischen Staatsanwilte diirfen bei
der Ausiibung ihrer Ermittlungs- und Strafverfolgungsbefugnisse keine anderen als die in
dieser Verordnung ausdriicklich vorgesehenen Anordnungen, Leitlinien oder Weisungen

entgegennehmen, wie in Artikel 6 dargelegt.
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Artikel 54a

Zeitbedienstete und Vertragsbedienstete

(1) Den nach Artikel 2 Buchstabe a der Beschiftigungsbedingungen bei den Organen, Einrich-
tungen oder sonstigen Stellen der Union beschéftigten Zeitbediensteten, die von der Euro-
piischen Staatsanwaltschaft mit einem spétestens am [*’] geschlossenen Vertrag eingestellt
werden, werden Vertrage gemal Artikel 2 Buchstabe f der Beschiftigungsbedingungen
angeboten, wobei alle anderen Vertragsbedingungen unverindert bleiben; dies gilt unbe-
schadet der Notwendigkeit, den aus den Beschiftigungsbedingungen erwachsenden
Verpflichtungen nachzukommen. Die gesamte Beschéftigungszeit dieser Zeitbediensteten

gilt als in der Européischen Staatsanwaltschaft abgeleistet.

(2) Den nach Artikel 3a oder 3b der Beschéftigungsbedingungen bei den Organen der Union
beschiftigten Vertragsbediensteten, die von der Européischen Staatsanwaltschaft mit
einem spitestens am [*°] geschlossenen Vertrag eingestellt werden, werden Vertriage
gemal} Artikel 3a der Beschiftigungsbedingungen angeboten, wobei alle anderen
Vertragsbedingungen unverdndert bleiben. Die gesamte Beschiftigungszeit dieser

Vertragsbediensteten gilt als in der Europdischen Staatsanwaltschaft abgeleistet.

3) Den nach Artikel 2 Buchstabe f der Beschéftigungsbedingungen bei den Einrichtungen
oder sonstigen Stellen der Union beschiftigten Zeitbediensteten und den nach Artikel 3a
der Beschéftigungsbedingungen bei den Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union
beschiftigten Vertragsbediensteten, die von der Europdischen Staatsanwaltschaft mit
einem spitestens am [*'] geschlossenen Vertrag eingestellt werden, werden Vertrige unter
den gleichen Bedingungen angeboten. Die gesamte Beschiftigungszeit dieser Bediensteten

gilt als in der Européischen Staatsanwaltschaft abgeleistet.

2 Ein Jahr, nachdem die Europiische Staatsanwaltschaft gemiB dem in Artikel 75 Absatz 3

genannten Beschluss ihre Téatigkeit aufgenommen hat.
Ein Jahr, nachdem die Europédische Staatsanwaltschaft gemill dem in Artikel 75 Absatz 3
genannten Beschluss ihre Tétigkeit aufgenommen hat.
Ein Jahr, nachdem die Européische Staatsanwaltschaft gemafl dem in Artikel 75 Absatz 3
genannten Beschluss ihre Tétigkeit aufgenommen hat.

30

31
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Artikel 55

Abgeordnete nationale Sachverstindige und andere Bedienstete

(1) Die Européische Staatsanwaltschaft kann zusétzlich zu ihrem eigenen Personal auch auf
abgeordnete nationale Sachverstdndige oder sonstige Personen zuriickgreifen, die ihr zur
Verfligung stehen, aber nicht bei ihr beschéftigt werden. Bei der Wahrnehmung von Auf-
gaben im Zusammenhang mit den Funktionen der Européischen Staatsanwaltschaft sind
die abgeordneten nationalen Sachverstandigen dem Europédischen Generalstaatsanwalt
unterstellt.

(2) Das Kollegium beschliefit eine Regelung fiir zur Europdischen Staatsanwaltschaft abge-
ordnete nationale Sachverstéindige und sonstige Personen, die ihr zur Verfligung stehen,
aber nicht bei ihr beschiftigt sind.
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KAPITEL VIII
BESTIMMUNGEN UBER DIE BEZIEHUNGEN DER EUROPAISCHEN

STAATSANWALTSCHAFT ZU IHREN PARTNERN

ABSCHNITT 1
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel 56

Gemeinsame Bestimmungen

(1) Soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlich ist, kann die Europdische Staats-
anwaltschaft Kooperationsbeziehungen zu Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen
der Union im Einklang mit deren jeweiligen Zielen und zu den Behorden der Mitglied-
staaten der Européischen Union, die nicht an der Verstirkten Zusammenarbeit zur
Errichtung der Européischen Staatsanwaltschaft teilnehmen, sowie zu den Behorden von

Drittlindern und internationalen Organisationen herstellen und unterhalten.

2) Soweit dies fiir die Erfiillung ihrer Aufgaben relevant ist, kann die Européische Staats-
anwaltschaft im Einklang mit Artikel 67 mit den in Absatz 1 dieses Artikels genannten
Stellen direkt samtliche Informationen austauschen, sofern diese Verordnung nichts

anderes vorsieht.

(2a) Fiir die Zwecke der Absétze 1 und 2 kann die Europdische Staatsanwaltschaft Arbeits-
vereinbarungen mit den in Absatz 1 genannten Stellen schlieen. Diese Arbeits-
vereinbarungen sind technischer und/oder operativer Art und dienen insbesondere dazu,
die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den Parteien der
betreffenden Vereinbarung zu erleichtern. Die Arbeitsvereinbarungen diirfen weder die
Grundlage fiir den Austausch personenbezogener Daten bilden noch rechtlich bindende
Wirkungen fiir die Union oder ihre Mitgliedstaaten entfalten.
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Artikel 57

Beziehungen zu Eurojust

Die Européische Staatsanwaltschaft kniipft und unterhélt eine enge Beziehung zu Eurojust,
die auf einer gegenseitigen Zusammenarbeit im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenbereiche
und auf der Entwicklung von Verbindungen auf operativer, Verwaltungs- und Management-
ebene zwischen ihnen gemél den Vorgaben dieses Artikels beruht. Zu diesem Zweck
kommen der Europdische Generalstaatsanwalt und der Prasident von Eurojust regelméBig

zusammen, um Fragen von gemeinsamem Interesse zu erortern.

In operativen Fragen kann die Europédische Staatsanwaltschaft Eurojust an ihrer Tatigkeit im

Zusammenhang mit grenzschreitenden Fillen beteiligen, unter anderem indem sie

a)  Informationen, einschlieBlich personenbezogener Daten, zu ihren Ermittlungen im
Einklang mit den einschlidgigen Bestimmungen dieser Verordnung weitergibt,

b)  Eurojust oder das zustindige nationale Mitglied beziehungsweise die zustindigen
nationalen Mitglieder ersucht, sie bei der Ubermittlung von Entscheidungen oder
Rechtshilfeersuchen an und deren Vollstreckung in Staaten, die Mitglieder von Eurojust
sind, sich aber nicht an der Errichtung der Europdischen Staatsanwaltschaft beteiligen,
sowie an Drittlinder beziehungsweise in Drittlindern zu unterstiitzen.

Die Européische Staatsanwaltschaft hat indirekten Zugriff auf Informationen im Fall-

bearbeitungssystem von Eurojust nach dem Treffer/kein-Treffer-Verfahren. Wird eine

Ubereinstimmung zwischen von der Européischen Staatsanwaltschaft in das Fallbearbeitungs-

system eingegebenen Daten und von Daten im Besitz von Eurojust festgestellt, so wird diese

Tatsache sowohl Eurojust als auch der Europdischen Staatsanwaltschaft sowie dem Mitglied-

staat der Européischen Union, der die Daten an Eurojust iibermittelt hat, mitgeteilt. Die

Européische Staatsanwaltschaft trifft geeignete Maflnahmen, um Eurojust den Zugriff auf

Informationen in ihrem Fallbearbeitungssystem nach dem Treffer/kein-Treffer-Verfahren zu

ermdglichen.

Die Européische Staatsanwaltschaft kann die Unterstiitzung und Ressourcen der Verwaltung
von Eurojust in Anspruch nehmen. Zu diesem Zweck kann Eurojust fiir die Européische
Staatsanwaltschaft Dienstleistungen von gemeinsamem Interesse erbringen. Die Einzelheiten

werden in einer Vereinbarung festgelegt.
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Artikel 57a
Beziehungen zum OLAF

(1) Die Europiische Staatsanwaltschaft kniipft und unterhilt eine enge Beziehung zum OLAF,
die auf einer gegenseitigen Zusammenarbeit im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenbereiche
und einem Informationsaustausch beruht. Diese Beziehung soll insbesondere gewéhrleisten,
dass alle verfiigbaren Mittel zum Schutz der finanziellen Interessen der Union verwendet
werden, indem das OLAF die Tétigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft ergénzt und

unterstiitzt.

(2) Fiihrt die Européische Staatsanwaltschaft gemél dieser Verordnung eine strafrechtliche
Ermittlung durch, eréffnet das OLAF unbeschadet der in Absatz 3 genannten Maflnahmen
keine parallel hierzu laufenden verwaltungsrechtlichen Untersuchungen zu demselben
Sachverhalt.

(3) Im Verlauf einer von der Europédischen Staatsanwaltschaft durchgefiihrten Ermittlung kann
die Europiische Staatsanwaltschaft das OLAF ersuchen, sie gemif3 seinem Mandat insbe-

sondere durch folgende Maflnahmen zu unterstiitzen oder ihre Tétigkeit zu ergdnzen:

(a) Bereitstellung von Informationen, Analysen (einschlieBlich forensischer Analysen),
Fachwissen und operativer Unterstiitzung;

(b)  Erleichterung der Koordinierung konkreter Mallnahmen der zustdndigen nationalen
Verwaltungsbehorden und EU -E inrichtungen;

(¢) Durchfithrung verwaltungsrechtlicher Untersuchungen.

(4) Die Europiische Staatsanwaltschaft kann, wenn sie entschieden hat, keine Ermittlung durch-
zuftihren, oder das Verfahren eingestellt hat, dem OLAF sachdienliche Informationen bereit-
stellen, damit es im Einklang mit seinem Mandat erwigen kann, angemessene verwaltungs-
rechtliche MaBnahmen einzuleiten.

(5) Die Européische Staatsanwaltschaft hat indirekten Zugriff auf Informationen im Fall-
bearbeitungssystem des OLAF nach dem Treffer/kein-Treffer-Verfahren. Wird eine
Ubereinstimmung zwischen von der Europiischen Staatsanwaltschaft in das Fall-
bearbeitungssystem eingegebenen Daten und von Daten im Besitz des OLAF festgestellt, so
wird diese Tatsache sowohl dem OLAF als auch der Europidischen Staatsanwaltschaft
mitgeteilt. Die Européische Staatsanwaltschaft trifft geeignete Maflnahmen, um dem OLAF
den Zugriff auf Informationen in ihrem Fallbearbeitungssystem nach dem Treffer/kein-

Treffer-Verfahren zu ermdglichen.
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Artikel 58

Beziehungen zu Europol

(1) Die Europdische Staatsanwaltschaft kniipft und unterhélt eine enge Beziehung zu Europol.
Hierzu schlieflen sie eine Arbeitsvereinbarung, in der die Modalitdten ihrer Zusammenarbeit

festgelegt werden.

2) Die Europdische Staatsanwaltschaft kann von Europol auf Antrag alle sachdienlichen
Informationen {iber eine in ihre Zustédndigkeit fallende Straftat einholen, und sie kann bei
Europol auch Unterstiitzung durch Analysen fiir ein konkretes Ermittlungsverfahren der
Européischen Staatsanwaltschaft beantragen, wenn dies fiir die Zwecke ihrer Ermittlungen

notwendig ist.

Artikel 58a

Beziehungen zu anderen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union

(1) Die Européische Staatsanwaltschaft kniipft und unterhélt eine kooperative Beziehung zur
Kommission zum Schutz der finanziellen Interessen der Union. Hierzu schliefen sie eine

Vereinbarung, in der die Modalitéten fiir ihre Zusammenarbeit festgelegt werden.

(2)  Unbeschadet der ordnungsgemifBen Durchfiihrung und Vertraulichkeit ihrer Ermittlungen
stellt die Europdische Staatsanwaltschaft den betroffenen Organen, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union sowie anderen Geschadigten unverziiglich ausreichende
Informationen zur Verfiigung, damit diese geeignete Mallnahmen ergreifen konnen,
insbesondere
a) entsprechende verwaltungsrechtliche MaBinahmen, wie SicherungsmafBinahmen zum
Schutz der finanziellen Interessen der Union. Die Européische Staatsanwaltschaft kann
den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union konkrete Maflnahmen
empfehlen;

b) das Auftreten als Zivilkldger in einem Verfahren;

c) MaBnahmen zur verwaltungsrechtlichen Riickforderung von dem Unionshaushalt

geschuldeten Betrdgen oder disziplinarische MaBnahmen.
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Artikel 59

Beziehungen zu Drittlindern und internationalen Organisationen

Die in Artikel 56 Absatz 2a genannten Arbeitsvereinbarungen mit Behorden von Drittlindern
und internationalen Organisationen konnen insbesondere den Austausch strategischer
Informationen und die Entsendung von Verbindungsbeamten zur Europdischen Staats-

anwaltschaft betreffen.

Zur Erleichterung der Zusammenarbeit entsprechend ihrem operativen Bedarf kann die
Européische Staatsanwaltschaft im Einvernehmen mit den betroffenen zustéindigen Behdrden

Kontaktstellen in Drittlandern benennen.

Internationale Ubereinkiinfte mit einem oder mehreren Drittlindern, die die Union
geschlossen hat oder denen die Union gemil3 Artikel 218 AEUV beigetreten ist, in Bereichen,
die in die Zustindigkeit der Européischen Staatsanwaltschaft fallen, wie beispielsweise
internationale Ubereinkiinfte iiber die Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen der
Européischen Staatsanwaltschaft und diesen Drittléndern, sind fiir die Européische

Staatsanwaltschaft bindend.

Falls keine Ubereinkunft nach Absatz 3 besteht, erkennen die Mitgliedstaaten, wenn dies nach
der jeweiligen multilateralen internationalen Ubereinkunft zuléssig ist und vorbehaltlich der
Zustimmung des Drittlands, die Europiische Staatsanwaltschaft als eine zustindige Behorde
fiir die Zwecke der Anwendung der von ihnen geschlossenen multilateralen internationalen
Ubereinkiinfte iiber die Rechtshilfe in Strafsachen an und nehmen, sofern anwendbar, die
entsprechende Notifizierung vor; dies kann auch, wenn notwendig und moglich, im Wege

einer Anderung der genannten Ubereinkiinfte erfolgen.

Die Mitgliedstaaten konnen auch die Europdische Staatsanwaltschaft als eine zustindige
Behorde fiir die Zwecke der Anwendung anderer von ihnen geschlossener internationaler
Ubereinkiinfte iiber die Rechtshilfe in Strafsachen notifizieren; dies kann auch im Wege einer

Anderung dieser Ubereinkiinfte erfolgen.

9545/2/17 REV 2 kwi/HAL/ar 134
ANLAGE DG D 2B LIMITE DE



(6)
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Falls keine Ubereinkunft nach Absatz 3 besteht oder keine Anerkennung nach Absatz 4
erfolgt ist, kann der betraute Delegierte Europiische Staatsanwalt im Einklang mit Artikel 12
Absatz 1 von den Befugnissen eines nationalen Staatsanwalts seines Mitgliedstaats Gebrauch
machen, um auf der Grundlage der von diesem Mitgliedstaat geschlossenen internationalen
Ubereinkiinfte oder des geltenden nationalen Rechts — und, sofern erforderlich, iiber die
zustdndigen nationalen Behorden — die Behdrden von Drittlindern um Rechtshilfe in
Strafsachen zu ersuchen. In diesem Fall setzt der Delegierte Europdische Staatsanwalt die
Behorden der Drittlinder davon in Kenntnis, dass die auf dieser Grundlage erhobenen
Beweismittel von der Europdischen Staatsanwaltschaft fiir die Zwecke dieser Verordnung
verwendet werden, und bemiiht sich gegebenenfalls darum, die Zustimmung dieser Behorden
dazu einzuholen. Auf jeden Fall wird das Drittland gebiihrend dariiber unterrichtet, dass der

Endempfianger der Antwort auf das Ersuchen die Européische Staatsanwaltschaft ist.

Kann die Europdische Staatsanwaltschaft ihre Funktionen nicht auf der Grundlage einer
einschligigen internationalen Ubereinkunft nach den Absitzen 3 oder 4 ausiiben, so kann sie
auch in einem speziellen Fall und innerhalb der Grenzen ihrer sachlichen Zustindigkeit die
Behorden von Drittlindern um Rechtshilfe in Strafsachen ersuchen. Die Européische Staats-
anwaltschaft erfiillt die von diesen Behdrden moglicherweise festgelegten Bedingungen fiir

die Verwendung der von ihnen auf dieser Grundlage bereitgestellten Informationen.

Vorbehaltlich der anderen Bestimmungen dieser Verordnung kann die Européische Staats-
anwaltschaft den zustdndigen Behorden von Drittstaaten oder internationalen Organisationen
auf Ersuchen Informationen oder Beweismittel, die sich bereits im Besitz der Europdischen
Staatsanwaltschaft befinden, fiir Ermittlungszwecke oder fiir die Verwendung als Beweis-
mittel bei strafrechtlichen Ermittlungen bereitstellen. Nach Anhorung der Standigen Kammer
entscheidet der betraute Delegierte Europiische Staatsanwalt iiber jede derartige Ubermittlung
von Informationen oder Beweismitteln nach dem nationalen Recht seines Mitgliedstaats und

nach dieser Verordnung.

Wenn es notwendig ist, um Auslieferung einer Person zu ersuchen, kann der betraute
Delegierte Europdische Staatsanwalt die zustindige Behorde seines Mitgliedstaats um
Ausstellung eines Auslieferungsersuchens im Einklang mit den geltenden Vertrdgen und/oder
dem nationalen Recht ersuchen.
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Artikel 59a

Beziehungen zu den Mitgliedstaaten, die nicht an der Verstirkten Zusammenarbeit zur

Errichtung der Europaischen Staatsanwaltschaft teilnehmen

Die in Artikel 56 Absatz 2a genannten Arbeitsvereinbarungen mit Behoérden von Mitglied-
staaten der Europdischen Union, die nicht an der Verstirkten Zusammenarbeit zur Errichtung
der Européischen Staatsanwaltschaft teilnehmen, konnen insbesondere den Austausch
strategischer Informationen und die Entsendung von Verbindungsbeamten zur Européischen

Staatsanwaltschaft betreffen.

Zur Erleichterung der Zusammenarbeit entsprechend ihrem Bedarf kann die Européische
Staatsanwaltschaft im Einvernehmen mit den zustdndigen betroffenen Behorden Kontakt-
stellen in den Mitgliedstaaten der Europdischen Union benennen, die nicht an der Verstérkten

Zusammenarbeit zur Errichtung der Européischen Staatsanwaltschaft teilnehmen.

In Ermangelung eines Rechtsinstruments fiir die Zusammenarbeit in Strafsachen und
Ubergabeverfahren zwischen der Europiischen Staatsanwaltschaft und den zustéindigen
Behorden der Mitgliedstaaten der Européischen Union, die nicht an der Verstérkten
Zusammenarbeit zur Errichtung der Européischen Staatsanwaltschaft teilnehmen, unterrichten
die Mitgliedstaaten die Européische Staatsanwaltschaft als zustédndige Behorde fiir die
Zwecke der Umsetzung der geltenden Rechtsakte der Union im Bereich der justiziellen
Zusammenarbeit in Strafsachen in Féllen, die in die Zusténdigkeit der Européischen
Staatsanwaltschaft fallen, in ihren Beziehungen zu den Mitgliedstaaten, die nicht an der

Verstiarkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Européischen Staatsanwaltschaft teilnehmen.
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KAPITEL IX
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 62
Rechtsstellung und Arbeitsbedingungen

Die Europdische Staatsanwaltschaft besitzt in jedem Mitgliedstaat die Rechts- und Geschéfts-
fahigkeit, die juristischen Personen nach nationalem Recht zuerkannt wird.

Die notwendigen Regelungen iiber die Unterbringung der Europdischen Staatsanwaltschaft in
Luxemburg und iiber die Einrichtungen, die von Luxemburg zur Verfiigung zu stellen sind,
sowie die besonderen Vorschriften, die dort fiir die Mitglieder des Kollegiums, den
Verwaltungsdirektor und das Personal der Europédischen Staatsanwaltschaft sowie deren
Familienangehorige gelten, werden in einem Sitzabkommen festgelegt, das zwischen der
Européischen Staatsanwaltschaft und Luxemburg bis zu dem Zeitpunkt zu schliefen ist, zu
dem die Europdische Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungs- und Strafverfolgungsaufgaben
gemal Artikel 75 Absatz 3 iibernimmt.

Artikel 63
Sprachenregelung

Die Verordnung Nr. 1/58 des Rates** gilt fiir die in den Artikeln 16 und 72 genannten

Handlungen.

Das Kollegium entscheidet mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder iiber die

interne Sprachenregelung der Européischen Staatsanwaltschatft.

Die fiir die Verwaltungsarbeit der Européischen Staatsanwaltschaft auf zentraler Ebene
erforderlichen Ubersetzungsdienste werden vom Ubersetzungszentrum fiir die Einrichtungen
der Européischen Union erbracht, es sei denn, aufgrund der Dringlichkeit ist eine andere
Losung geboten. Die Delegierten Europdischen Staatsanwiélte entscheiden geméall dem
anwendbaren nationalen Recht iiber die Modalititen der Ubersetzung fiir Zwecke der

Ermittlungen.

32

EWG Rat: Verordnung Nr. 1 zur Regelung der Sprachenfrage fiir die Europiische
Wirtschaftsgemeinschaft (ABI. Nr. 17 vom 6.10.1958, S. 385).
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Artikel 64
Vertraulichkeit und Berufsgeheimnis

Die Mitglieder des Kollegiums, der Verwaltungsdirektor und das Personal der Européischen
Staatsanwaltschaft, die abgeordneten nationalen Sachverstindigen und sonstige Personen, die
der Européischen Staatsanwaltschaft zur Verfiligung stehen, aber nicht bei ihr beschéftigt sind,
sowie die Delegierten Européischen Staatsanwilte unterliegen gemafl den Unionsvorschriften
der Geheimhaltungspflicht in Bezug auf alle Informationen, iiber die die Europdische Staats-
anwaltschaft verfiigt.

Sonstige Personen, die auf nationaler Ebene an der Wahrnehmung der Aufgaben der Euro-
pdischen Staatsanwaltschaft mitwirken oder Unterstiitzung dafiir leisten, unterliegen der
Geheimhaltungspflicht nach Ma3gabe des anwendbaren nationalen Rechts.

Die Geheimhaltungspflicht besteht fiir die in den Absétzen 1 und 2 genannten Personen auch
nach dem Ausscheiden aus dem Amt oder Dienstverhiltnis und nach der Beendigung der

Tatigkeit weiter.

Die Geheimhaltungspflicht gilt geméf dem geltenden nationalen Recht oder dem Unionsrecht
fiir alle Informationen, die die Européische Staatsanwaltschaft erhilt, es sei denn, die

betreffenden Informationen sind bereits rechtmifig bekannt gegeben worden.

Die unter der Aufsicht der Européischen Staatsanwaltschaft durchgefiihrten Ermittlungen sind
durch die geltenden Unionsvorschriften tiber das Berufsgeheimnis geschiitzt. Personen, die
auf nationaler Ebene an der Wahrnehmung der Aufgaben der Européischen Staats-
anwaltschaft mitwirken oder Unterstiitzung dafiir leisten, sind zur Wahrung des

Berufsgeheimnisses nach Maf3gabe des geltenden nationalen Rechts verpflichtet.

Artikel 65

Transparenz

Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 gilt fiir andere Dokumente als Verfahrensakte, die

gemil Artikel 36¢ dieser Verordnung gespeichert werden, und deren elektronische Bilder.

Der Europidische Generalstaatsanwalt arbeitet binnen sechs Monaten nach Errichtung der
Européischen Staatsanwaltschaft einen Vorschlag mit detaillierten Vorschriften fiir die

Anwendung dieses Artikels aus. Dieser Vorschlag wird vom Kollegium angenommen.
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Gegen Entscheidungen der Europdischen Staatsanwaltschaft nach Artikel 8 der Verordnung
(EG) Nr. 1049/2001 kann nach Mal3gabe des Artikels 228 bzw. 263 AEUV Beschwerde beim
Européischen Biirgerbeauftragten oder Klage beim Gerichtshof der Européischen Union

erhoben werden.

Artikel 66
OLAF und der Europiische Rechnungshof

Zur Erleichterung der Bekdmpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen
Handlungen nach der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europdischen Parlaments
und des Rates™ tritt die Européische Staatsanwaltschaft spitestens sechs Monate nach Beginn
der Anwendung der vorliegenden Verordnung der Interinstitutionellen Vereinbarung vom

25. Mai 1999 iiber interne Untersuchungen des Europédischen Amtes fiir Betrugsbekdmpfung
(OLAF)* bei und verabschiedet nach dem Muster in der Anlage zu der genannten Verein-
barung die entsprechenden Bestimmungen, die fiir den Europdischen Generalstaatsanwalt, die
Europdischen Staatsanwilte, den Verwaltungsdirektor und das Personal der Europiischen
Staatsanwaltschaft, die abgeordneten nationalen Sachverstandigen und sonstige Personen, die
der Europdischen Staatsanwaltschaft zur Verfligung stehen, aber nicht bei ihr beschéftigt sind,

sowie die Delegierten Européischen Staatsanwilte gelten.

Der Europidische Rechnungshof ist befugt, bei allen Auftragnehmern und Unterauftrag-
nehmern, die Unionsgelder von der Européischen Staatsanwaltschaft erhalten haben,

Rechnungspriifungen anhand von Unterlagen sowie vor Ort durchzufiihren.

33

34

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
11. September 2013 iiber die Untersuchungen des Europdischen Amtes fiir Betrugs-
bekdmpfung (OLAF) und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des
Europdischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des
Rates (ABI. L 248 vom 18.9.2013, S. 1).

Interinstitutionelle Vereinbarung vom 25. Mai 1999 zwischen dem Europdischen Parlament,
dem Rat der Européischen Union und der Kommission der Europdischen Gemeinschaften
tiber die internen Untersuchungen des Europdischen Amtes fiir Betrugsbekdmpfung (OLAF)
(ABL L 136 vom 31.5.1999, S. 15).
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(3) Das OLAF kann gemil den Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (EU, Euratom)
Nr. 883/2013 und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates® Untersuchungen
einschlieBlich Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort durchfithren, um festzustellen, ob im
Zusammenhang mit von der Européischen Staatsanwaltschaft finanzierten Ausgaben

UnregelméBigkeiten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegen.

(4) Unbeschadet der Absidtze 1 bis 3 enthalten Arbeitsvereinbarungen mit Unionseinrichtungen,
Behorden von Drittlandern und internationalen Organisationen sowie Vertrdge der Euro-
pdischen Staatsanwaltschaft Bestimmungen, die den Europdischen Rechnungshof und das
OLAF ausdriicklich erméchtigen, solche Rechnungspriifungen und Untersuchungen im

Rahmen ihrer jeweiligen Zustdndigkeiten durchzufiihren.

Artikel 67
Vorschriften fiir den Schutz von nicht als Verschlusssache eingestuften sensiblen

Informationen und von Verschlusssachen

(1) Die Européische Staatsanwaltschaft legt interne Vorschriften fiir den Schutz von nicht als
Verschlusssache eingestuften sensiblen Informationen fest, unter anderem auch fiir die der

Erstellung und Verarbeitung solcher Informationen bei der Europédischen Staatsanwaltschatft.

(2) Die Europiische Staatsanwaltschaft legt interne Vorschriften fiir den Schutz von EU-
Verschlusssachen fest, die mit dem Beschluss 2013/488/EU des Rates®® im Einklang stehen,

damit ein entsprechender Schutz dieser Informationen gewihrleistet wird.

Artikel 68

Verwaltungsuntersuchungen

Die Verwaltungstitigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft wird vom Europidischen
Biirgerbeauftragten gemal Artikel 228 AEUV kontrolliert.

3 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 betreffend die
Kontrollen und Uberpriifungen vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen
Interessen der Europdischen Gemeinschaften vor Betrug und anderen UnregelméaBigkeiten
(ABI. L 292 vom 15.11.1996, S. 2).

3 Beschluss 2013/488/EU des Rates vom 23. September 2013 iiber die Sicherheitsvorschriften
fiir den Schutz von EU-Verschlusssachen (ABI. L 274 vom 15.10.2013, S. 1).
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Artikel 69

Allgemeine Haftungsregelung

Die vertragliche Haftung der Europédischen Staatsanwaltschaft bestimmt sich nach dem Recht,

das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist.

Fiir Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel in einem von der Européischen Staats-

anwaltschaft geschlossenen Vertrag ist der Gerichtshof der Européischen Union zusténdig.

Im Bereich der auBBervertraglichen Haftung ersetzt die Europdische Staatsanwaltschaft nach
den allgemeinen Rechtsgrundsitzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten der
Européischen Union gemeinsam sind, unabhingig von einer Haftung nach Artikel 47 jeden
von der Europdischen Staatsanwaltschaft oder ihrem Personal in Ausiibung ihres Amtes

verursachten Schaden, soweit er diesen zuzurechnen ist.

Absatz 3 gilt auch fiir einen Schaden, der durch Verschulden eines Delegierten Européischen

Staatsanwalts in Ausilibung seines Amtes verursacht wird.

Fiir Streitfille iber den Schadenersatz nach Absatz 3 ist der Gerichtshof der Europdischen

Union zustindig.

Die nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten der Europédischen Union mit Zustédndigkeit fiir
Streitigkeiten, die die vertragliche Haftung der Europdischen Staatsanwaltschaft nach diesem
Artikel betreffen, werden unter Bezugnahme auf die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des

Rates®” bestimmt.

Die personliche Haftung des Personals der Européischen Staatsanwaltschaft gegeniiber dieser
bestimmt sich nach den geltenden Vorschriften des Statuts der Beamten und der

Beschiftigungsbedingungen.

37

Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 iiber die gerichtliche
Zustindigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen (ABI. L 12 vom 16.1.2001, S. 1).
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Artikel 72

Durchfithrungsvorschriften und Programmdokumente

Das Kollegium verabschiedet auf Vorschlag des Europédischen Generalstaatsanwalts insbesondere

a)  jahrlich das Programmdokument mit der Jahres- und der Mehrjahresprogrammplanung der

Europdischen Staatsanwaltschaft;

b)  eine Strategie zur Betrugsbekdmpfung, die in einem angemessenen Verhiltnis zu den
Betrugsrisiken steht und das Kosten-Nutzen-Verhiltnis der durchzufiihrenden Maflnahmen

beriicksichtigt;

c)  Vorschriften zu Beschéftigungsbedingungen, Leistungskriterien, fachlicher Unzulinglichkeit,
Rechten und Pflichten der Delegierten Europédischen Staatsanwilte, einschlielich

Vorschriften zur Vermeidung und Beilegung von Interessenkonflikten;

f)  genaue Vorschriften flir die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 bei der
Tatigkeit der Europdischen Staatsanwaltschaft;

g)  Durchfiihrungsvorschriften gemaf3 Artikel 24 Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001.
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Artikel 72a

Ausiibung der Befugnisiibertragung

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem

Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemdl Artikel 37 Absatz b wird der
Kommission auf unbestimmte Zeit ab (Datum des Inkrafitretens des Basisrechtsakts)

iibertragen.

Die Befugnisiibertragung gemafl Artikel 37 Absatz 1b kann vom Europidischen Parlament
oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss iiber den Widerruf beendet die
Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner
Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im Beschluss iiber
den Widerruf angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss iiber den Widerruf nicht
beriihrt.

Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstindigen im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung iiber bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016

enthaltenen Grundsitzen.

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, iibermittelt sie ihn gleichzeitig

dem Europdischen Parlament und dem Rat.

Ein delegierter Rechtsakt, der gemdl3 Artikel 37 Absatz 1b erlassen wurde, tritt nur in Kraft,
wenn weder das Europdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei
Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europiische Parlament und den Rat
Einwinde erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europdische Parlament und
der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwédnde erheben werden.
Auf Initiative des Europdischen Parlaments oder des Rates kann diese Frist um zwei Monate

verldngert werden.
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Artikel 72b
Dringlichkeitsverfahren

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in Kraft
und sind anwendbar, solange keine Einwande gemdll Absatz 2 erhoben werden. Bei der
Ubermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Européische Parlament und den Rat
werden die Griinde fiir die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben.

2) Das Europédische Parlament oder der Rat kdnnen geméfl dem Verfahren des Artikels 72a
Absatz 5 Einwénde gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem Fall hebt die
Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Ubermittlung des Beschlusses des

Europdischen Parlaments oder des Rates, Einwénde zu erheben, auf.

Artikel 73
Mitteilungen

Jeder Mitgliedstaat benennt die fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung zustdndigen Behorden. Die
Angaben zu den benannten Behdrden sowie etwaige spétere Anderungen werden gleichzeitig dem
Europiischen Generalstaatsanwalt, dem Rat und der Kommission mitgeteilt. Die Mitgliedstaaten
iibermitteln der Européischen Staatsanwaltschaft ferner eine ausfiihrliche Liste der nationalen
Bestimmungen zum materiellen Strafrecht, die fiir die in der Richtlinie 2017/xx/EU definierten
Straftaten gelten, und weiterer einschlégiger nationaler Vorschriften. Die Européische Staats-
anwaltschaft stellt sicher, dass die in diesen Listen enthaltenen Informationen 6ffentlich bekannt-
gemacht werden. Dariiber hinaus tibermitteln die Mitgliedstaaten, die im Einklang mit Artikel 25
Absatz 1b die Absicht haben, die Anwendung von Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben e und f auf
bestimmte schwere Straftaten zu beschrinken, der Europdischen Staatsanwaltschaft eine Liste

dieser Straftaten.
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Artikel 73a
Uberpriifung der Regeln, die den Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung

personenbezogener Daten durch die Europiische Staatsanwaltschaft betreffen

Im Rahmen der Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 gemil3 Artikel 2 Absatz 3 und
Artikel 98 der Verordnung (EU) 2016/679 iiberpriift die Kommission die in der vorliegenden
Verordnung festgelegten Bestimmungen, die den Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Européische Staatsanwaltschaft betreffen. Die Kommission legt
gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag zur Anderung oder Aufthebung dieser Bestimmungen

VOr.

Artikel 74
Uberpriifungsklausel

(1) Spétestens fiinf Jahre nach dem von der Kommission gemif3 Artikel 75 Absatz 3
festzulegenden Zeitpunkt und ab dann alle fiinf Jahre gibt die Kommission eine Bewertung
der Durchfiihrung und Wirkung dieser Verordnung sowie der Effektivitit und Effizienz der
Europdischen Staatsanwaltschaft und ihrer Arbeitsweise in Auftrag und legt dazu einen
Bewertungsbericht vor. Die Kommission iibermittelt den Bewertungsbericht zusammen mit
thren Schlussfolgerungen dem Europdischen Parlament und dem Rat sowie den nationalen

Parlamenten. Die Ergebnisse der Bewertung werden 6ffentlich bekanntgemacht.

(2) Die Kommission legt dem Europdischen Parlament und dem Rat Gesetzgebungsvorschlage
vor, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass zusétzliche oder ausfiihrlichere Vorschriften iiber
die Errichtung der Européischen Staatsanwaltschaft, ihre Aufgaben oder das fiir ihre Téatigkeit

einschlieBlich ihrer grenziiberschreitenden Ermittlungen geltende Verfahren erforderlich sind.

Artikel 75
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der

Europdischen Union in Kraft.

(2) Diese Verordnung gilt in den Mitgliedstaaten.
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(3) Die Europiische Staatsanwaltschaft ibt ihre Zusténdigkeit in Bezug auf alle in ihre Zustin-
digkeit fallenden Straftaten aus, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung

begangen wurden.

Die Européische Staatsanwaltschaft tibernimmt die ihr durch diese Verordnung tibertragenen
Ermittlungs- und Strafverfolgungsaufgaben zu einem Zeitpunkt, der durch einen Beschluss
der Kommission auf Vorschlag des Europidischen Generalstaatsanwalts nach Errichtung der
Européischen Staatsanwaltschaft festzulegen ist. Der Beschluss der Kommission wird im
Amtsblatt der Europdischen Union veroffentlicht.

Der von der Kommission festzulegende Zeitpunkt liegt nicht frither als drei Jahre nach dem
Inkrafttreten dieser Verordnung.

Fiir diejenigen Mitgliedstaaten, die sich aufgrund eines nach Artikel 331 Absatz 1 Unter-
absatz 2 oder Unterabsatz 3 AEUV angenommenen Beschlusses der Verstiarkten Zusammen-
arbeit anschlielen, gilt diese Verordnung ab dem in dem betreffenden Beschluss angegebenen
Tag.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemdB den Vertrdgen unmittel-
bar in den Mitgliedstaaten.
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	a) der Fall Auswirkungen auf Unionsebene hat, die es erforderlich machen, dass die Ermittlungen von der Europäischen Staatsanwaltschaft geführt werden, oder
	b) Beamte oder sonstige Bedienstete der Europäischen Union oder Mitglieder der Organe der Begehung der Straftat verdächtigt werden könnten.
	Die Europäische Staatsanwaltschaft konsultiert gegebenenfalls die zuständigen nationalen Behörden oder Unionsstellen, um festzustellen, ob die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Kriterien erfüllt sind.
	4.  Die Europäische Staatsanwaltschaft unterrichtet die zuständigen nationalen Behörden unverzüglich über jede Entscheidung, ihre Zuständigkeit auszuüben oder nicht auszuüben.
	5. Besteht zwischen der Europäischen Staatsanwaltschaft und den nationalen Strafverfolgungsbehörden Uneinigkeit darüber, ob die strafbare Handlung unter Artikel 17 Absätze 1a oder 2 oder Artikel 20 Absätze 2 oder 3 fällt, liegt die Entscheidung darüb...
	1. Besteht nach geltendem nationalen Recht berechtigter Grund zu der Annahme, dass eine in die Zuständigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft fallende Straftat begangen wird oder wurde, so leitet ein Delegierter Europäischer Staatsanwalt in einem M...
	2. Beschließt die Europäische Staatsanwaltschaft nach Prüfung gemäß Artikel 19 Absatz 2, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, so unterrichtet sie unverzüglich die Behörde, die das strafbare Verhalten nach Artikel 19 Absatz 1 oder 1a gemeldet hat.
	3. Wurde kein Ermittlungsverfahren durch einen Delegierten Europäischen Staatsanwalt eingeleitet, so weist die Ständige Kammer, der der Fall zugewiesen wurde, unter den in Absatz 1 aufgeführten Bedingungen einen Delegierten Europäischen Staatsanwalt a...
	4.  Ein Verfahren wird in der Regel von einem Delegierten Europäischen Staatsanwalt aus dem Mitgliedstaat eingeleitet und bearbeitet, in dem der Schwerpunkt der strafbaren Tätigkeit liegt, oder, falls mehrere miteinander verbundene Straftaten innerhal...
	a) gewöhnlicher Aufenthaltsort des Verdächtigen oder Beschuldigten;
	b) Staatsangehörigkeit des Verdächtigen oder Beschuldigten;
	c) Ort, an dem der Hauptteil des finanziellen Schadens eingetreten ist.

	5. Bis zu einer Entscheidung über eine Strafverfolgung nach Artikel 30 kann die zuständige Ständige Kammer in einem in die Zuständigkeit von mehr als einem Mitgliedstaat fallenden Fall nach Anhörung der betreffenden Europäischen Staatsanwälte und/oder...
	a) das Verfahren einem Delegierten Europäischen Staatsanwalt in einem anderen Mitgliedstaat neu zuzuweisen,
	b) Verfahren zusammenzulegen oder aufzuteilen und für jedes Verfahren den Delegierten Europäischen Staatsanwalt zu wählen, der es bearbeitet,
	sofern derartige Entscheidungen im allgemeinen Interesse der Justiz liegen und mit den Kriterien für die Wahl des betrauten Delegierten Europäischen Staatsanwalts gemäß Absatz 4 übereinstimmen.

	6. Bei jeder Entscheidung über eine Neuzuweisung, Zusammenlegung oder Aufteilung eines Verfahrens berücksichtigt die Ständige Kammer den aktuellen Stand der Ermittlungen.
	7. Die Europäische Staatsanwaltschaft unterrichtet die zuständigen nationalen Behörden unverzüglich über jede Entscheidung, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.
	(1) Nach Erhalt aller einschlägigen Informationen gemäß Artikel 19 Absatz 1a entscheidet die Europäische Staatsanwaltschaft so bald wie möglich, spätestens jedoch fünf Tage, nachdem sie die Informationen von den nationalen Behörden erhalten hat, ob si...
	(1a) Während der in Absatz 1 genannten Fristen sehen die nationalen Behörden davon ab, eine Entscheidung nach nationalem Recht zu treffen, die möglicherweise zur Folge hat, dass die Europäische Staatsanwaltschaft daran gehindert wird, ihr Evokationsre...
	Die nationalen Behörden treffen nach nationalem Recht alle Maßnahmen, die dringend erforderlich sind, um wirksame Ermittlungen und eine wirksame Strafverfolgung sicherzustellen.
	(2) Erhält die Europäische Staatsanwaltschaft durch andere Mittel als die in Artikel 19 Absatz 1a genannte Unterrichtung davon Kenntnis, dass von den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats bereits Ermittlungen in Bezug auf eine Straftat, für die si...
	(3) Die Europäische Staatsanwaltschaft konsultiert gegebenenfalls die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, bevor sie entscheidet, ob sie ihr Evokationsrecht ausübt.
	(4) Wenn die Europäische Staatsanwaltschaft ihr Evokationsrecht ausübt, übergeben ihr die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats unverzüglich die Akte und führen keine weiteren Ermittlungstätigkeiten in Bezug auf dieselbe Straftat durch.
	(5) Das in diesem Artikel genannte Evokationsrecht kann ein Delegierter Europäischer Staatsanwalt jedes Mitgliedstaats ausüben, dessen zuständige Behörden ein Ermittlungsverfahren in Bezug auf eine Straftat eingeleitet haben, die in den Anwendungsbe...
	(6) Hat die Europäische Staatsanwaltschaft auf die Ausübung ihrer Zuständigkeit verzichtet, so setzt sie die zuständigen nationalen Behörden unverzüglich davon in Kenntnis. Zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens unterrichten die zuständigen nationalen Behö...
	Die Europäische Staatsanwaltschaft kann nach Erhalt derartiger Informationen ihr Evokationsrecht ausüben, sofern die nationalen Ermittlungen noch nicht abgeschlossen worden sind und noch keine Anklageschrift bei einem Gericht eingereicht wurde. Diese ...
	(7) Vertritt das Kollegium in Bezug auf Straftaten, die einen Schaden von weniger als 100 000 EUR zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union verursacht haben oder verursachen könnten, die Auffassung, dass mit Bezug auf die Schwere der Straftat...
	In diesen Leitlinien wird mit allen erforderlichen Einzelheiten angegeben, unter welchen Umständen sie anzuwenden sind, indem eindeutige Kriterien festgelegt werden, die insbesondere der Art der Straftat, der Dringlichkeit der Situation sowie der Ver...
	(8) Damit eine kohärente Anwendung der Leitlinien gewährleistet wird, unterrichtet ein Delegierter Europäischer Staatsanwalt die zuständige Ständige Kammer von jeder Entscheidung nach Absatz 7 und erstattet jede Ständige Kammer dem Kollegium jährlich ...
	a) Schwere der Straftat, insbesondere im Hinblick auf ihre möglichen Auswirkungen auf Unionsebene,
	b) wenn die Ermittlungen Beamte oder sonstige Bedienstete der Europäischen Union oder Mitglieder der Organe betreffen,
	c) falls die in Absatz 3 vorgesehene Regelung zur Neuzuweisung nicht zur Anwendung kommt.
	Unter diesen außergewöhnlichen Umständen stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Europäische Staatsanwalt befugt ist, Ermittlungsmaßnahmen und andere Maßnahmen anzuordnen oder zu beantragen, und dass er alle Befugnisse, Verantwortlichkeiten und ...
	Die von dem Fall betroffenen zuständigen nationalen Behörden und Delegierten Europäischen Staatsanwälte werden unverzüglich von den gemäß diesem Absatz getroffenen Entscheidungen in Kenntnis gesetzt.
	ABSCHNITT 2
	REGELN FÜR ERMITTLUNGSMASSNAHMEN UND ANDERE MASSNAHMEN
	ABSCHNITT 3 REGELN ZUR STRAFVERFOLGUNG Artikel 28a Verweisung und Übertragung von Verfahren an bzw. auf die nationalen Behörden
	a) strafrechtliche Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen gemäß dieser Verordnung oder
	b) Informationsaustausch mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den anderen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union gemäß dieser Verordnung oder
	c) Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen gemäß dieser Verordnung.
	(1) Die Europäische Staatsanwaltschaft unterscheidet bei personenbezogenen Daten so weit wie möglich zwischen faktenbasierten Daten und auf persönlichen Einschätzungen beruhenden Daten.
	(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft ergreift alle angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten, die unrichtig, unvollständig oder nicht mehr aktuell sind, nicht übermittelt oder bereitgestellt werden. Zu diesem Zweck übe...
	(3) Wird festgestellt, dass unrichtige personenbezogene Daten übermittelt oder die personenbezogenen Daten unrechtmäßig übermittelt worden sind, so ist dies dem Empfänger unverzüglich mitzuteilen. In diesem Fall ist gemäß Artikel 37j eine Berichtigu...
	(1) Sofern in dieser Verordnung vorgeschrieben, sieht die Europäische Staatanwaltschaft besondere Verarbeitungsbedingungen vor und weist den Empfänger der personenbezogenen Daten darauf hin, dass diese Bedingungen gelten und einzuhalten sind.
	(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft hält sich an die von einer nationalen Behörde gemäß Artikel 9 Absätze 3 und 4 der Richtlinie (EU) 2016/680 vorgesehenen besonderen Verarbeitungsbedingungen.
	Artikel 37ccc Übermittlung personenbezogener Daten an Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union
	(1) Vorbehaltlich weiterer Einschränkungen nach dieser Verordnung, insbesondere nach Artikel 37cc, übermittelt die Europäische Staatanwaltschaft nur dann operative personenbezogene Daten an andere Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der Union,...
	(2) Erfolgt die Übermittlung der Daten auf Ersuchen anderer Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, so tragen sowohl der Verantwortliche als auch der Empfänger die Verantwortung für die Zulässigkeit dieser Übermittlung.
	Die Europäische Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, die Zuständigkeit der anderen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zu prüfen und die Notwendigkeit der Übermittlung der Daten vorläufig zu bewerten. Bestehen Zweifel an der Notwend...
	Die anderen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union stellen sicher, dass die Notwendigkeit der Übermittlung der Daten im Nachhinein überprüft werden kann.
	(3) Die anderen Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union verarbeiten die personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die sie übermittelt wurden.
	(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen ...
	(2) Der Datenschutzbeauftragte ist unverzüglich von der Anwendung dieses Artikels zu unterrichten.
	Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung der Europäischen Staatsanwaltschaft unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirku...
	(1) Die Europäische Staatsanwaltschaft trifft angemessene Maßnahmen, um alle Informationen gemäß Artikel 37g zur Verfügung zu stellen. Sie übermittelt der betroffenen Person alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 37e, 37h bis 37k und 38f, die sich auf d...
	(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte nach den Artikeln 37g bis 37k.
	(3) Die Europäische Staatsanwaltschaft setzt die betroffene Person unverzüglich, in jedem Fall aber spätestens innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags, schriftlich darüber in Kenntnis, wie mit ihrem Antrag verfahren wurde.
	(4) Die Europäische Staatsanwaltschaft sieht vor, dass die Informationen gemäß Artikel 37g und alle gemäß den Artikeln 37e, 37h bis 37k und 38f gemachten Mitteilungen und getroffenen Maßnahmen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Bei offenkund...
	Die Europäische Staatsanwaltschaft hat den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen.
	(5) Hat die Europäische Staatsanwaltschaft begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die den Antrag gemäß den Artikeln 37h oder 37j stellt, so kann sie zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betrof...
	(1) Die Europäische Staatsanwaltschaft stellt der betroffenen Person zumindest die folgenden Informationen zur Verfügung:
	(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Informationen erteilt die Europäische Staatsanwaltschaft der betroffenen Person in besonderen Fällen die folgenden zusätzlichen Informationen, um die Ausübung der Rechte der betroffenen Person zu ermöglichen:
	(3) Die Europäische Staatsanwaltschaft kann zu nachstehenden Zwecken die Unterrichtung der betroffenen Person gemäß Absatz 2 aufschieben, einschränken oder unterlassen, soweit und so lange wie diese Maßnahme in einer demokratischen Gesellschaft erfor...
	(1) Die Europäische Staatsanwaltschaft kann zu nachstehenden Zwecken das Recht der betroffenen Person auf Auskunft teilweise oder vollständig einschränken, soweit und so lange wie diese teilweise oder vollständige Einschränkung in einer demokratischen...
	Die Europäische Staatsanwaltschaft unterrichtet die betroffene Person über die Möglichkeit, gegen die Entscheidung der Europäischen Staatsanwaltschaft Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbeh...
	(3) Die Europäische Staatsanwaltschaft dokumentiert die sachlichen oder rechtlichen Gründe für die Entscheidung. Diese Informationen werden dem Europäischen Datenschutzbeauftragten auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
	Artikel 37j Recht auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten und Einschränkung der Verarbeitung
	(1) Die betroffene Person hat das Recht, von der Europäischen Staatsanwaltschaft unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Per...
	(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft löscht personenbezogene Daten unverzüglich und die betroffene Person hat das Recht, von der Europäischen Staatsanwaltschaft unverzüglich die Löschung sie betreffender personenbezogener Daten zu verlangen, wenn di...
	(3) Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der Verantwortliche deren Verarbeitung einschränken, wenn
	Unterliegt die Verarbeitung einer Einschränkung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe a, so unterrichtet die Europäische Staatsanwaltschaft die betroffene Person, bevor sie die Einschränkung aufhebt.
	(3a) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 3 eingeschränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur zum Schutz der Rechte der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person, die an eine...
	(4) Die Europäische Staatsanwaltschaft unterrichtet die betroffene Person schriftlich über eine Verweigerung, personenbezogene Daten zu berichtigen oder zu löschen oder die Verarbeitung einzuschränken, und über die Gründe für die Verweigerung. Die E...
	Die Europäische Staatsanwaltschaft unterrichtet die betroffene Person über die Möglichkeit, gegen die Entscheidung der Europäischen Staatsanwaltschaft Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauftragten einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehe...
	(5) Die Europäische Staatsanwaltschaft teilt die Berichtigung von unrichtigen personenbezogenen Daten der zuständigen Behörde mit, von der die unrichtigen Daten stammen.
	(6) Die Europäische Staatsanwaltschaft setzt in Fällen der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung nach den Absätzen 1, 2 und 3 die Empfänger in Kenntnis und weist sie darauf hin, dass sie die ihrer Verantwortung unterliegenden pers...
	Artikel 37k Ausübung von Rechten durch die betroffene Person und Prüfung durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten
	(1) In den in Artikel 37g Absatz 3, Artikel 37i Absatz 2 und Artikel 37j Absatz 4 genannten Fällen können die Rechte der betroffenen Person auch über den Europäischen Datenschutzbeauftragten ausgeübt werden.
	(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft unterrichtet die betroffene Person über die Möglichkeit, ihre Rechte gemäß Absatz 1 über den Europäischen Datenschutzbeauftragten auszuüben.
	(3) Wird das in Absatz 1 genannte Recht ausgeübt, unterrichtet der Europäische Datenschutzbeauftragte die betroffene Person zumindest darüber, dass alle erforderlichen Prüfungen oder eine Überprüfung durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten erf...
	(1) Die Europäische Staatsanwaltschaft setzt unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natür...
	(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 müssen die Anwendung geeigneter Datenschutzvorkehrungen durch den Verantwortlichen umfassen, sofern dies in einem angemessenen Verhältnis zu den Verarbeitungen steht.
	Artikel 37l(a) Gemeinsam Verantwortliche
	(1) Legt die Europäische Staatsanwaltschaft zusammen mit einem oder mehreren Verantwortlichen gemeinsam die Zwecke und Mittel der Verarbeitung fest, so sind sie gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in einer Vereinbarung in transparenter Form ihre jew...
	(2) Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 muss die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber betroffenen Personen gebührend widerspiegeln. Der Kern der Vereinbarung wird der betroffenen Person zur Verfügung...
	(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann die betroffene Person ihre Rechte im Rahmen dieser Verordnung bei und gegenüber jedem einzelnen der Verantwortlichen geltend machen.
	(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag der Europäischen Staatsanwaltschaft, so arbeitet diese nur mit Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass...
	(2) Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung der Europäischen Staatsanwaltschaft in Anspruch. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert d...
	(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, der bzw. das den Auftragsverarbeiter i...
	(4) Der Vertrag bzw. das andere Rechtsinstrument im Sinne von Absatz 3 ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.
	(5) Ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß gegen diese Verordnung die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher.
	(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft trifft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten verarbeitet werden, die dem Verarbeitungszweck entsprechen, maßge...
	Artikel 37n Verzeichnis der Kategorien von Verarbeitungstätigkeiten
	(1) Die Europäische Staatsanwaltschaft führt ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen. Dieses Verzeichnis enthält sämtliche folgenden Angaben:
	(2) Das in Absatz 1 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.
	(1) Die Europäische Staatsanwaltschaft protokolliert die folgenden Verarbeitungsvorgänge in automatisierten Verarbeitungssystemen: Erhebung, Veränderung, Abfrage, Offenlegung einschließlich Übermittlung, Kombination und Löschung von für operative Zwec...
	(2) Die Protokolle werden ausschließlich zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, der Eigenüberwachung, der Sicherstellung der Integrität und Sicherheit der personenbezogenen Daten sowie für Strafverfahren verwendet. Diese Protokolle...
	(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Fol...
	(2) Die Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 trägt den Rechten und den berechtigten Interessen der betroffenen Personen und sonstiger Betroffener Rechnung und enthält zumindest eine allgemeine Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und eine Bew...
	(1) Die Europäische Staatsanwaltschaft konsultiert vor der Verarbeitung personenbezogener Daten in neu anzulegenden Dateisystemen den Europäischen Datenschutzbeauftragten, wenn
	(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte kann eine Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur vorherigen Konsultation nach Absatz 1 unterliegen.
	(3) Die Europäische Staatsanwaltschaft legt dem Europäischen Datenschutzbeauftragten die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 38b vor und übermittelt ihm auf Anfrage alle sonstigen Informationen, die er benötigt, um die Ordnungsgemäßheit der Ve...
	(4) Falls der Europäische Datenschutzbeauftragte der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gemäß Absatz 1 nicht im Einklang mit dieser Verordnung stünde, insbesondere weil die Europäische Staatsanwaltschaft das Risiko nicht ausreichend ermi...
	(1) Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet die Europäische Staatsanwaltschaft unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihr die Verletzung bekannt wurde, diese dem Europäischen Datenbeauftragten, es sei denn...
	(2) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält zumindest folgende Informationen:
	(4) Die Europäische Staatsanwaltschaft dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten nach Absatz 1 einschließlich aller im Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, deren Auswirkungen und ...
	(5) Soweit von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten personenbezogene Daten betroffen sind, die von oder an einen anderen Verantwortlichen übermittelt wurden, übermittelt die Europäische Staatsanwaltschaft die in Absatz 3 genannten Info...
	(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so benachrichtigt die Europäische Staatsanwaltschaft die betroffene Person unverzüg...
	(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer und einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und enthält zumindest die in Artikel 38e Absatz 2 Buchstaben b, c und d genannt...
	(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
	(4) Wenn die Europäische Staatsanwaltschaft die betroffene Person nicht bereits über die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt hat, kann der Europäische Datenschutzbeauftragte unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit...
	(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 kann unter den in Artikel 37i Absatz 3 genannten Voraussetzungen und aus den dort genannten Gründen aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen werden.
	(1) Das Kollegium benennt einen Datenschutzbeauftragten auf der Grundlage eines Vorschlags des Europäischen Generalstaatsanwalts. Der Datenschutzbeauftragte ist ein eigens für diese Aufgabe bestelltes Mitglied des Personals. Bei der Wahrnehmung seiner...
	(1a) Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des Fachwissens ausgewählt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkei...
	(1b) Die Wahl des Datenschutzbeauftragten darf nicht zu einem Interessenkonflikt zwischen seinem Amt als Datenschutzbeauftragtem und seinen sonstigen dienstlichen Aufgaben, insbesondere in Verbindung mit der Anwendung dieser Verordnung, führen.
	(1c) Der Datenschutzbeauftragte wird für eine Amtszeit von vier Jahren ernannt; eine Wiederernennung für eine Amtszeit von insgesamt höchstens acht Jahren ist möglich. Der Datenschutzbeauftragte kann vom Kollegium nur mit Zustimmung des Europäischen ...
	(1d) Die Europäische Staatsanwaltschaft veröffentlicht die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten und teilt sie dem Europäischen Datenschutzbeauftragten mit.
	(1) Die Europäische Staatsanwaltschaft stellt sicher, dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.
	(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft unterstützt den Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 41b, indem sie die hierfür erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen s...
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